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Uebersicht
der Fortschritte , Veränderungen und Ent¬
deckungen in der Staatsarzneikunde im Jahre
1815 , sowie überhaupt alles dessen , was
für diese Wissenschaft im erwähnten Jahre

geschehen ist.

9ter  Jahrg. Li





Mediziiialordnung.

1 v ach einem Erlasse des grofsherzogl . badi-
s che n Ministeriums des Innern (Sanitätskommis¬
sion ) vom 2ten Mai 1Ü15 ist die Entwerfung feiner
neuen verbesserten Medizin alordnunir füru
dieses Land einem ltorrespondirendeii Vereine der
Physihateim Grofsherzogthume übertragen worden.
Man hat vorzüglich die am vortheilhaftesten be¬
kannten altern Physiker hier/u gewählt . Die ge¬
sammelten Vorschläge werden , wenn sie von der
General - Sanitäts - Kommission erst geprüft sind,
dem Ministerium des Innern unter dem Vortrage
des geh . Referendärs (Freiherrn von  Fahrenberg)
vorgelegt . Aufser andern Verbesserungen lassen
sich auch Erhöhungen der Besoldungen erwarten.

In Königsberg soll eine , vom ostpreufsi-
schen  Collegiiim medicum  abhängige , Schule
für Landärzte und Wundärzte errichtet
werden.

L 2
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In Wien wurde mit dem Magnetismus viel

Milsbrauch und Chnclatanerie getrieben . Nach vor¬

ausgegangener Untersuchung einer offiziell ernann¬
ten ärztlichen Konnnission fand sich die oberste

Medizinal - Behörde zu dem Antrage bewogen , die

A u s ii b u n g magnetische r II u ren in den
k a i s . ö s t er r e i c h i s c h e n E r b 1ii n d e r n zu un¬

tersagen . Hierauf erfolgte nachstehendes kaiserli¬
ches Handbillet . „ Da das Einschläfern , Magneti-
siren und der Verkauf des magnetischen Wassers
in meinen Staaten verboten sind , so will Ich , dafs

darüber gewacht werde , damit niemand damit sich

abgebe . Die Übertreter des obigen Verbots sind
den betreffenden Behörden sogleich zur Amtshand¬

lung bekannt zu machen . " Wien , den . lten Fe.
bruar 1C15 . *)

Fr an z.

IIl 'feland  erklärt sich mit wichtigen und über¬

zeugenden Gründen gegen die neue N omenkla-
tuv der Heilmittel . Sie sei nicht allgemein

verständlich , der Veränderung unterworfen , häufig

ganz verschieden in den Pharmakopoen verschiede¬
ner Länder , habe eine Sprachverwirrung hervorge¬

bracht , gäbe zu Verwechselungen und Irrthümern An-
lafs , wäre oft eben so barbarisch als die ehemali-

*) Vergl . Jahrb . B . VI . S. 220.
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ge etc . Die älteren offizineilen Namen dagegen ge¬
wahrten eine allen Ärzten und Apothekern eines
jeden Landes für immer bleibende , deutliche Bezeich¬
nung , wären von keiner Veränderung im chemischen
Systeme abhängig , bewahrten - durch , ihren auffal¬
lenden Unterschied vor Verwechselungen , erhielten
mehr das Andenken an ältere verdiente Arzte , sei¬
en als eine allgemeine Kunstsprache - anzusehen etc.
Hufelakd  schlägt daher vor , alle praktische Ärzte

möchten sich vereinigen , in ihren Verordnungen
keine andere , als die alten offizinellen Namen , und
keine andere Sprache , als die lateinische zu ge¬
brauchen . Letzteres bezieht sich auf Paris , wo
man jetzt die Kezepte in französischer Sprache
schreibt . Die medizinisch - chirurgische Gesellschaft
zu Berlin , welcher dieser Vorschlag mitgetheilt
worden , war damit vollkommen einverstanden.

Ein Ungenannter fordert in der med . eliir . Zei¬
tung (1815 . B . I . S. 94 -) die Arzte ebenfalls auf,
die neue Termin dogie aus den Apothekerbüchern
zu verbannen . So sind auch in der letzten Aus¬

gabe der schwedischen Pharmakopoe die
allen Namen hei ehalten worden , weil die neuen
ungrammatikalisch gebildet wären , und zu Mifs-
griffen verleiteten . Neue Benennungen sind nur
hei neuen Präparaten oder Pflanzen angenom¬
men * ,V

*) Namen sind Zeichen , um Sachen oder Begriffe zu
unterscheiden . Sind  sis  als solche allgemein bekannt.
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Als eine Erläuterung der im achten Jahrgänge
S.  266 ff . mitgetheilten Verordnung des General-
Gouverneurs J.  Gruner , das Apothekerwesen in
den Ländern des Mittelrheins betreffend , worin

oder ist man allgemein übereingekommen , unter die¬
sen Namen sich die Dinge zu denken , welche durchd 7
sie bezeichnet werden sollen , so ist ihr Zweck er¬
reicht und sie müssen beibehalten werden . Namen,

die längst und überall angenommen , die durch ihr
Alter schon ehrwürdig sind , darf mah daher nicht,
ohne zu schaden , mit neuen verwechseln . Eine un-

nöthige Vermehrung der Synonymen wird der Wis-

«cnschaft nie Nutzen bringen . Benennungen , welche,
wie die chemischen , die Erklärung in sich tragen , sind
doch nur dem Eingeweihten in der Chemie ganz ver¬
ständlich , und dieser kennt auch die Bestandtheile der
mit Kunstwörtern benannten Arzneien ohne chemische

Namen . Schon vor acht Jahren erklärte icli mich

in dieser Zeitschrift ( Bd . I , S . 92 .) ausführlich ge¬
gen die , neue Nomenklatur und behielt auch während

meiner 16jährigen Praxis stets die ältere Terminologie
bei . Der Geist der Zeit brachte es damals so mit

»ich in der Form überall zu ändern , für widernatür¬

lich regelwidrig , für praktisch technisch zu sagen.
Jetzt , wo man nach den letzten grofsen politischen
Katastrophen das Alte mehr ehrt , dürften auch wohl

eher die oben erwähnten Vorschläge Eingang finden.

Der Herausgeber.
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den Krämern im Allgemeinen .verboten wird , Arz .«
neien zu verkaufen , erliefs der Gouvernements"
Kommissär für das Saar - Departement unter
dem 14ten Juli 1815 einen Beschlufs , welchen wir
gle chfalls im AusZuge folgen lassen . In der Ein
leitung wird gesagt , dafs zwischen den Apo¬
thekern und Krämern Streitigkeiten
über die Frage entstanden seien , wa#

man unter Arzneien , deren Ve rkauf er«
steren a u s s c Ii 1i e f s 1i c h zukomme , zu ver¬
stehen habe , und dann festgesetzt , dafs nur
von den in der  Pliarmacopoea Borussica  verzeichne¬
ten Substanzen die Hede sei , dafs die Krämer aber
auch von diesen folgende , bei Manufakturen , Fabri¬
ken , Speisen und dergleichen gebräuchliche , Mittel,
als Ausnahmen von der Hegel , verkaufen dürften.
Acebum ; adeps suilla ; aerugo ; alumeii crudum;
am.ygda .lae ; amylurn ; argenbum ; arsenicum album ;
baccae berben im. , juniperi ; bismuthum ; boletus ig-
uiarias ; bolus Armenia ; borax ; cacao ; calx ; carba
purus ; cardamomum minus ; caricae ; caryophylli ;
cera alba , ßava , viridis ; cerasa acida , nigra;
cerussa alba ; cineres clavellabi ; cimiabaris ; coccia-
nella ; colla piscium ; colophonium ; cornu cervi;
corbex auranbiorum , cinnamorni , quercus ; er  ochs ;
eubebae ; cuprum ; ferrum ; ßores sulphuris ; Jolia
auranbii ; fruetus mororum , prunorum , rubi idaei,
ribium ; gallae ; glandes cpiercus ; gununi Arabicum,
gubbae , tragacanbhae ; lignum Catupechiense ; libhar'
gyrinn ; macis ; mel ; miuiunt ; mercurius vivus ; ni-



— 168 —

trum orudum ; nnces juglandes , moschatae ; oleum
lini , olivarum , terebinthinae , viirioli ; olibaniim ;
ova gallinacea ; piper album ; plumbum ; porna aci-
dula , aiirantiorum , citri ; radix armoraciae , cala-
vii , dichorei , dartci , -liquiritiae , riibiae , salep ,
scorzonerae , zingiberis albi ; resina communis ; sac-
charum alburn , saturni ; sah ammöuiacinn cru-
dum , acetosellac , culinare ; saudaracha ; sapo Iiis.
panicus albus ; seinen ämorhi , anisi Stellabi et ■vul¬
garis , canndbis , carvi , coriandri , cumini , cydonio-
rum , foeuiculi , hordei , lini , melouum , petroselini,
papaveris , sinapeos ; sevuiu ovillurn ; soda Iii Spa¬
nien ; spungia marina ; späthum ponderosüm ; Spi¬
ritus vini ; staimum ; sbyrax ; strobuli lupuli ; suc-
cinum ; succus citri , liqidritiae ; sulphur ; syrupns
amygdalarum , berberum , cerasorum , mororum , ri-
bium , ritbi idaei ; tartariis crudus ; terebiuthina
communis , larici .na , Ve.ueta ; terra ponderosa shli-
ta ; turiones pini ; vinurri Gallicum , Malacense,
Ulienanum ; vitriolum de Cypro , ziuei ; ziiicüm . —
Dea Apothekern und Materialisten — d . Ii. Arz-
nciwaaren -Händlern im Grofsen , —• bleibt der Han¬

del nait Gegenständen , welche keine Arzneien sind,

bei Strafe als (Quacksalber behandelt zu werden,
verboten . Erstere dürfen die von ihnen verltauften

Arzneien nur auf ein , von einem ihnen bekannten
Arzte , Wundarzte oder Gesundheitsbeamten , un¬

terschriebenes Hezept , worauf der Ort und üatum,
die Art der Anwendung des Büttels , der JName
iles Kranken , oder bei Krankheiten , die verschwie-
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gen werden müssen , „ für einen Ungenannten " be¬
merkt sind , verabfolgen lassen . Die .Mittel müssen
deutlich , in lateinischer Sprache , nach der alten
oder neuen , in der preufsischen Pharmacopöe ent¬
haltenen Nomenklatur , nicht mit chemischen oder

andern Zeichen geschrieben und die Ouantilitüt
nach dem Medizinalgewichte bestimmt seyn.

Das Ministerium des Innern im Königreiche
Preufsen erliefs am Isten Oktober ldl .i ein Pu-
blikandum , vermöge welchen eine neue Arznei¬
taxe in den preufsischen Staaten eingeführt wird.
Diese , durch die neueste Ausgabe der  Pharmaco-
poea Borussica *) notliwendig gewordene und mit
Rücksicht darauf bearbeitete , Taxe wurde von der
wissenschaftlichen Deputation **) für das IVIedizi-
nalwesen geprüft und dem Ministerium des Innern

' ) Vergl . Jahrb . B . VIII . S. 4l3.

**) Die Deputation hatte nachstehende Zusammensetzung.

Direktor : Geh . Ober - Medizinalrath  Kneipe.  Mitglie¬

der : Geh . Rath  Formey , Ober - Medizinal : a h  Klap-

roth (seitdem gestorben ) , Geh . Ober - Mediziualrath

Hermbstädt,  Geh . Ober - Mediziualrath  von Könen,

Ober - Medizinalrath  Klug,  General - Chirurgus  JlTur-

sinna , Professor  Rudolphi , Geh . Medizinalrath  Horn.

Klaproth  und  Hermbstädt  dürften die Haupt - Ver¬

fasser der neuen Aritneitaxe seyn.
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vorgelegt . Der neuen Arzneitaxe ( 58 Seiten in
grofs 4to ) ist ein Auszug (XV Seiten ) aus der Denk-
schrift der Bearbeiter jener vorgedruckt . In die¬
sem findet sich das bei der Entwerfung der Taxe
beobachtete Verfahren , die Darlegung der bei Fest¬
stellung der Pre 'se befolgten Grundsätze.

Die ganze Bearbeitung ist sehr vorzüglich und
für alle Medizinal - Behörden , die sich mit diesem
Gegenstaude beschäftigen wollen , unentbehrlich.

Um eine bestimmte Basis für die neue Arznei¬

taxe anszumitteln , war zu [ erforschen , welchen
Gewinn der Apotheker bei der preufsischen Taxe
bisher wirklich gehabt haben dürfte . Zur Errei¬
chung dieses Zweckes wurden von mehreren Apothe¬
kern , die darüber durch eine Buchführung Aus¬
kunft geben konnten , Nachweisungen über folgen¬
de Punkte eingeholt . 1) Wieviel reines Apothe¬
kergeschäft sie in einem gegebenen Zeiträume ge¬
macht ? 2) Wieviel sie in gleicher Zeit für Waa-
ren ausgegeben ? Und 5 ) wieviel während dieser
Zeit die Neben - , Bearbeitungs - und Unterhaltungs¬
kosten , der Verlust und das Kapital betragen ? Unter
diesen Nachrichten befand sich eine über einen
Zeitraum von 20 Jahren reichende . ' Aus denselben
ergab sich mit hoher Wahrscheinlichkeit , dafs,
wenn das Geschäft = 10 war , die Ausgaben für
Droguen — 4 gewesen sind , und die sämmtlichen
Nebenkosten (einschl . d . "Verlustes ) ebenfalls 4 betru¬
gen , so dafs dem Apotheker von dem Geschäfte
10 nur 2 als Gewinn zu seinem Unterhalte blieben,
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gesammten Aus-Diese 2 sind aber das Viertel der
lagen , also 25 pr . Ct . derselben . — Die erwähnten
Durchschnittszahlen , das Verhältnifs (der Ausgabe
für Droguen zur Geschäftssumme oder Einnahme)
von 4 : 10 wurde mit mancherlei Modifikationen
(in Hinsicht auf einfache und im Ankaufe theuere
Droguen , oder auf zusammengesetzte und verar¬
beitete , im rohen Zustande wohlfeile Mittel etc . )
bei Bildung der Preise angewendet.

Jedes Jahr erleidet die — für die Apotheker
vortheilhafte — Taxe in einzelnen Mitteln , nach
dem Steigen und Fallen mancher Droguen - Preise,
eine Abänderung . Diese Veränderungen vein ein¬
zelnes Blatt ) werden alljährlich von der wissen¬
schaftlichen Deputation für das Medizinalwesen bei
dem Ministerium des Innern eingereicht und von
letzterem bekannt gemacht.

Nach einem Ausschreiben des Ober - Sanitäts -
Kollegiums zu Kassel vom 15ten Dezember 1815
wird die ältere Verfügung für das Kurfürstenthum
Hessen erneuert , zufolge welcher die Apotheker
bei Vermeidung einer Strafe von 2 Hthlrn . nur
solche Rezepte annehmen und verferti¬
gen .sollen , die von einem ordnungsge-
mäfsen Arzte des In - oder Auslandes herrüh¬
ren und unterschrieben sind.



Zufolge einer grofshc -rzoglich badischen
Verordnung werden sämmtliche Apotheker an¬
gewiesen , sowohl auf Rezepte , die aus öffentlichen
Fonds , als auch auf jene , welche von Privatperso¬
nen bezahlt werden , die geordnete Taxe mit
Zahlen u n d n i c irt mit Buchstaben z u b e-

z ei ebnen . Der Übertreter dieser Verordnung
soll in eine angemessene Strafe verfallen.

In  Frankreich waren vor der Revolution
die medizinischen Fakultäten und chirurgischen
Kollegien von einander abgesondert . Eine der
schädlichen Folgen dieser Verfassung bestand darin,
dafs zwischen den Ärzten und Wundärzten Unfrie¬

den und stete leidenschaftliche Reibungen herrsch¬
ten . Die Revolution bewirkte die so wohlthätige
Vereinigung der medizinischen und chirurgischen
Lehranstalten . Da aber in Frankreich eine jede po¬
litische Veränderung auch auf wissenschaftliche In¬
stitute Einflufs hat , so brachte man bei den gegen¬
wärtigen Staatsverhältnissen den König zu dem
Entschlüsse , eine Kommission zur Organisation der
medizinischen Unterrichts - Anstalten niederzuset¬

zen . An der Spitze der Partei , welche den Kö¬
nig hierzu beweg , stand der Pater  Elysaeüs , vor¬
dem barmherziger Bruder , jetzt königlicher Leib¬
chirurg.

Schon am 4ten Juli 1814 erliefs der Minister
des Innern an die  Faeulte de Me'decine de Paris
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ein , in manchen Stellen nicht besonders schmeichel¬
haftes , Schreiben , worin er verlangt , ihm über die
aus der  Faculte de Medecine  gebildete Gesellschaft,
welche die Arbeiten der ehemaligen  Societe de Me¬
decine  und  Academie de Ghinirgie de Paris  fort¬
setzt , Bericht zu erstatten und ihm die Verbesse¬
rungen zu erörtern , welche mit dieser  Socie¬
te' de la Faculte de Medecine de Paris , wie sie
sich jetzt nennt , vorgenommen werden könnten.
Die Fakultät legte dem Minister den Plan vor , eine
Societe royale de Medecine et de Chirurgie  zu er¬
richten , welche in zwei Abtheilungen zerfiele , näm¬
lich in die  Section de Medecine , statt der vorma¬

ligen  Societe royale de Medecine,  und in die  Sec¬
tion de Chirurgie , an die Stelle der früheren  Aca¬
demie royale de Chirurgie.

Dflreh eine königliche Verordnung vom 9teu
November 1815 wurde jene Kommission ernannt.
Unter dem Vorsitze des Staatsrathes Grosbois be¬
stand sie aus 14 der ersten Arzte und Wundärzte
zu Paris . Sie sollte dem Könige noch vor dem lsteu
Januar 1816 einen umständlichen Bericht über die
gegenwärtige Lage der medizinischen und chirur¬
gischen Schulen im Königreiche abstatten , und die

.miL ihnen vortheilhaft vorzunehmenden Abänderun¬
gen vorschlagen . Es war die Rede davon , d i e M fi¬
eli z i n wieder von der Chirurgie zu Ire n-
n eil , weil es — ehemals auch so war.

Am 4ten November  1815  hielt Professor  Halle
in der öffentlichen Sitzung der medizinischen Fakul-
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tat zu Paris über die Notwendigkeit der Verbin¬
dung der Medizin mit der Chirurgie eine Rede.
Sie wurde gedruckt *) und kann von gutem Einflus¬
seauf die wichtigen Entscheidungen seyn , welche die
Fakultät zu erwarten hat . Es entstand nun über

die Frage , ob jene Trennung nützlich oder schäd¬
lich sei , eine grofse Fehde und die pariser Fakul¬
tät gab mehrere Schriften **; in dieser Hinsicht
heraus . Auch andere Gelehrte wie  Prunelle ***) zu

Montpellier etc . traten mit Kraft gegen diese Absonde¬
rung auf . Die medizinische Fakultät zu Montpel¬
lier reichte bei der Regierung eine Denkschrift ****)
dagegen ein.

Die Erwartung war auf die Resultate dieser
Verhandlungen sehr gespannt.

*) 27 Seiten in 4to . Gedruckt bei Didot d,

**) Reflexions Sur l ' e'tallissement d ' une Socie 'te royale

de Iii cde eine et de Chirurgie.  20 Seit , in 4 - Gedr.

bei Didot d . j . —  Memoire en re 'ponse a un ecrit

anonyme , intitule ' : Ohservations presentees au Roi,
sur la Faculte de Me 'decine.  36 Seit , in 4 - Gedruckt

bei Didot d . j . Dieses Memoire ist auf ein , dem

oben erwähnten  Fere  Elysee  zugeschriebenes , Libell

gegen die medizinische Fakultät zu Paris gerichtet.

***) Vergl . die Literatur de » Auslandes in diesem Bande
d . Jahrbuches.

***♦) A . a . O.
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In Ru Island wurde 1803 an die Stelle des
Medizinalkollegiums eine Rei c h s - M e d i z in al-
b e Iiö r d e gesetzt. Diese besteht aus zwei Ab-
tlieiluagen . Die erste hat den Namen Medizinal¬
rath und in ihr Gebiet fallen alle gelehrte , zur
Vervollkommnung der Arzneikunde gehörige , Ar¬
beiten Die zweite nennt sich Medizinal - Expedi¬
tion und beschäftigt sich mit den speziellen und
ökonomischen , das Medizinalwesen betreffenden
Gegenständen . Diese Abtheilung war ehemals die
dritte Expedition im Ministerium des Innern ; im
J . 1810 wurde sie aber aus demselben genommen
und dem Polizei - Ministerium untergeordnet . Da¬
gegen blieben der Medizinalrath und die Akademie
unter der Oberdireklion des Ministers des öffent¬
lichen Unterrichts.

Nach einem auf Befehl des Kaisers im J . 1809
gedruckten medizinischen Adrefskalender war die
Zahl der Arzte des ganzen russischen
Reichs 2596 . Unter ihnen befanden sich 1187
geborne Russen *). (Russ . Sa m m 1. für Natur-
wiss . und Heilkunst von  Ciuchton , Rehmann
und  Burdach . B . I.  St . 2 .)

Die in Schweden durch den Reichstag von
1809 verfügte Anordnung , Prediger . Ärzte zu

') Verel . a . Jahrb . B.  VII . S. 254 u . 474.
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bilden , hat weder den Beifall des Volkes noch der

ersten schwedischen Ärzte,  Aszelius  etc . gefun¬

den . Dies liefs sicli voraussehen , und die I olge

wird dort noch deutlicher darthun , dafs durch

solche für das Geistliche und Leibliche zugleich

Sorge tragende Amphibien das Medizinalwesen auf

dem platten Lande nicht verbessert werden kann *) .

In Däne m a r k hat schon weit früher ein gewis¬

ser  Larsen  der Regierung Vorschläge gemacht , di <»

der schwedischen Prediger - Medizin ähnlich sind.

B i l dun g s an s t alte n.

Im poliklinischen Institute zu Berlin

wurden im Jahre 11115 720 Kranke aufgenommen.

460 von ihnen sind geheilt worden , 60 starben,
der Rest blieb ferner in der Kur oder fiel andern

Anstalten zu . — Die Zahl der Kranken im J . 1814

betrug 1485 (868 innere , 251 chirurgische und 564

Augenkranke ) . Von ihnen wurden 881 geheilt , es

starben 52 , die übrigen sind an andere Anstalten

abgegeben oder in der Behandlung zurückbehalten

worden **) .

Der

*) Vergl . d . Jahrb . B. VII . S. 25ö ff . u . B . VIII.

S. 275.

*A) Vergl . B . Vlil . S. 279-
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Der Fond des klinischen Instituts zu

M a r b ii r g wurde von ör . königl . Hoheit dem Kur¬
fürsten durch eine jährliche Zulage von 1463 FI.
vermehrt.

In Heidelberg ist zum Vortheile des klini¬
schen Unterrichts ein akademisches Hospi¬
tal von 20 Betten errichtet worden . Schon bald

nach seiner Eröffnung vermehrte sich die Zahl der
Betten auf 28 . Es steht unter der Direktion des
Herrn Hofraths  Cowradi  und befindet sich nebst

der Entbindungsanstalt , der Anatomie und dem bo¬
tanischen Garten in einem Gebäude . Mit dem Ho¬

spitale , zu dessen Unterhaltung 6000 Fl . jährlich be¬
stimmt sind , ist ein ambulatorisches Klinikum ver¬
bunden . Hierzu kommt , dafs der Universität noch
ein besonderes chirurgisches Klinikum mit Be¬
stimmtheit zugesichert wurde.

Im chirurgischen K1 i n i k u m zu Lands»
hut wurden während des Jahres 1814 212 Kranke
behandelt . Von diesen starben 6 , ungeheilt wur¬
den entlassen 9 , geheilt 183 , am Ende des Jahres
waren noch in der Kur 14 . Von gröfseren chirur¬
gischen Operationen Wurden 99 unternommen.

Die ganze Summe der im J . 18J5 behandelten
Kranken waren 296 . Von diesen starben 5 > unge¬
heilt wurden entlassen 9 , in der Behandlung blie-

9ter Jahrg.  M
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beri am Ende des Jahres 5 . Es wurden 158 gros¬
sere chirurgische Operationen gemacht . 202 Kran¬
ke sind in der Anstalt selbst verpflegt worden , 80
besuchten sie nur *) .

Einekönigl . französische Verordnung vom 30sten
Dez . 1814 befiehlt die Errichtung von Bildungs¬
hospitälern für die Gesundheitsbeamten der
Armee zu Paris , Lille , Metz und Stras«
b u r g.

Das Königreich Bayern hat eine neue Or¬
ganisation de r H e b a m m enscliulen u nd
des llebaram en Wesens überhaupt erhalten.
Nach derselben bestellen drei öffentliche llebam-

menschulen in Verbindung mit den Entbindungs -
anstallen zu München , Würzburg und Bamberg.
Sie sind zunächst den betreffenden General - Kreis -

Kommissariaten oder Hof - Kommissionen unterge¬
ordnet und empfangen von daher die allerhöchsten
Befehle , jeder Schule sind die Hebammen aus be¬
stimmten Kreisen zum Unterrichte angewiesen , je¬
de hat einen Direktor , einen Professor , einen Eo-
petitor und eine Hebamme ; ferner aufser dem
fixen Gehalte für die Verwaltung und für den Un¬
terricht der Schule eine bestimmte Summe zu den

*) Vergl . Jalub . B. VII. S. 2G3.



Attributen und Preisen , die , am Tage der öffentli¬
chen Prüfung genehmiget , unter die würdigsten
Schülerinnen vertheilt werden , wie dies schon bei
der Hebammenschule und Entbindungsanstalt zu
Würzburg statt hatte . Zum Direktor und Pro¬
fessor der Hebammenschule zu Würzburg wurde
der um das Hebammenwesen im Fürslenthume
Würzburg und im angrenzenden Rezalkreise höchst
verdiente Medizinalrath Dr.  Elias v . Siebold  mit
einem fixen Gehalte ernannt , und ihm die Schüle¬
rinnen aus dem Fürstenthume Aschaffenburg und
aus dem Rezalkreise angewiesen . — Auch wurde
verfügt , dafs in allen öffentlichen Hebammenschu¬
len des Königreichs das  siebold 'sche Lehrbuch der
Hebammenkunst ( '2te Aufl . Würzburg bei Slahel
1815 ) eingeführt und jeder Hebamme , sowie auch
aufser den übrigen geburtshülflichen Geralhschaf-
ten ein  Siebold "scher einfacher Geburtssluhl , an¬
geschafft werden soll . Zugleich mit der neuen Ein¬
richtung der Hebammenschulen erschien die In¬
struktion für die Hebammen , welche die Pflichten
und Verhältnisse derselben , die Taxen , Gehalte,
Strafen etc . gesetzlich bestimmt.

In der Entbindungsanstalt der C h n r i -
te zu Berlin zählte man im J . 1814 180 Gehur¬
ten . Zu den dabei vorgefallenen künstlich 11 Entbin¬
dungen gehörten 1 durch den Schambeinfu 'genschnitt

M 2.



— 180 —

und 2 durch die Wendung bewirkte , 4 Zangen»
und 6 Steifsgeburten *) .

In dem klinischen Entbind ungsin st i-
tute der k . k . medizinisch -chirurgischen ,J osephs-
Aka demi e zu Wie n war die Zahl der
vom lsten November 1812 bis letzten Okiober
1814 vorgekommenen Geburten 158 ( 150 Hopf -,
-t Steifs - , 5 Fufsgeburten , 1 Gesichtsgeburt ) **).

In der Entbindungsanstalt zu Heidel¬
berg belief sich die Zahl der Geburtsfälle im J.
1814 auf 169 , im j . 1815 aber auf 177 . Unter die¬
sen 546 Geburten wurden 11 durch die Zange und
8 durch die Wendung beendigt ***) .

Das Entbindungsinstitut des Zivilhospi-
tals zu Strasburg ist die älteste (seit 1728 ) Un¬
terrichtsanstalt für die Geburtshülfc in Europa
und hat sich sowohl durch die Berühmtheit der
hier angestellt gewesenen Lehrer in diesem Fache,

*) Vergl . Jahrb . E . VIII . S. 280.

**) Vergl . Jahrb . B. VII . S. 264.

***) Vergl . Jahrb . B- V» . S. 263.
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als auch durch die Vortrefflichkeit der Schüler , die
dort gebildet wurden , einen grofsen Ruf erworben.
— Während eines Kursus von fast 11 Jahren , näm¬
lich vom 22sten März 1804 bis zum Slsten Dezem¬
ber 1814 ) war der Bestand der Vorfälle in diesem
Institute nachstehender.

ps wurden aufgenommen 1098 Frauen , näm¬
lich 712 Schwangere und 586 schon Entbundene.
Zahl der Entbindungen . . . . 712
Entbindungen von einem Kinde . . 695

— — von Zwillingen . . . 19
Zur richtigen Zeit erfolgte Geburten . 650
Vorzeitige Geburten . . . . . 67
Spätgeburten . . . . . . 1
Mifsfalle . . . . . . . 16

Natürliche Geburten.

Kopfgeburten 654
Gesichtsgeburten . . . . . . 8
Fufsgeburten . . . . . . 10
Steifsgeburten . . . . . . 10

662
Künstliche Geburten.

Wendungen . . . . . . . 23
Zangengeburten . . . . . . 20
Kaiserschnitt . . . . . . 5
Vaginal - Kaiserschnitt . . . . . 1
Perforationen . . . . . 2

~~ 49



— 132 —

Von den Entbundenen verliefsen die Anstalt
1057 . Es starben 61.

In der Anstalt wurden geboren : "Knaben . 591
— — — — — — Mädchen » 324
In der Stadt geboren aber im Institute

verpflegt 296

1011
Von diesen Kindern verliefsen die Anstalt 755
Todt wurden geboren , 75
Nach der Geburt starben . . . . 181

1011
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M e d i z i n i s c h e Polizei.
I:f

1.

Sorge für gesunde Speisen und Getränke.

In einigen Gegenden des K. Hannover war im

J . 1315 der Ilocken mit Brand - oder Mutter¬

korn vermengt und man befürchtete bei der aus¬
serordentlich nassen Witterung in jenem Sommer,

dal 's ein grofser Theil des Pockens nicht nur nic .it
trocken , sondern wold gar ausgewachsen einge¬
bracht werden würde . Da 111111 der Geiiuls des ans

solchem schlechten Rocken gebackenen Brodet für
die Gesundheit und das Reben der Menschen von

den nachtheiligsten Folgen seyn kann , so erachte¬

te es die Regierung für nolhi : , die bereits früher

ertheilte  Vorschrift  und  rimoeisung *) , wie der

VorschviJt und Einweisung der köjiigl . Hannöver , i ■<<

gienng , den Gebrauch des nicht recht reif gewor-
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nicht recht reif gewordene , feuchte , auch ausge¬
wachsene und mit Brand - oder Mutterkorn ver¬
mengte Rocken verbessert , und der Genufs des da-

denen , JBuchten , ausgewachsenen , und mit Brand ' oder
Mutterkorn vermischten Rockens betreffend.

»Dasjenige Biod , welches aus nicht recht reif gewor¬
denen ) , feuchten , ja wohl gar ausgewachsenen , und mit
Brand - oder Mutterkorn vermengten Bocken ohne
gehörige Vorsicht verfertigt wird , kann wegen seiner
zähen , klebrigen und unverdaulichen Beschaffenheit7 C5

sehr uachtheiiige und gel ährliche Folgen für die Ge¬
sundheit , vornehmlich derjenigen Leute haben , deren
hauptsächlichste , ja fast einzige Nahrung in Brod bestellt.

Da nun der Rocken in diesem Jahre ( l8l5 ) an
manchen Orten hiesiger Lande durch die kalte und
nasse Witterung eine oder die andere von jenen üb¬
len Eigenschaften erhalten haben dürfte ; so ist es er¬
forderlich , bei dessen Gebrauche die nöthige Vorsicht

anzuwenden , damit alle nachtheilige Folgen , soviel
möglich , vermindert oder vermieden werden.

Es ist deshalb Folgendes sorgfältig zu beobachten :
1 ) Ehe der Rocken zur Mühle gebracht wird , xnufs

er wohl getrocknet werden , wodurch er bereits ei¬
nen grof -en Theii seiner Schädlichkeit verliert . Ei
kann dieses in den Backofen , wenn sie nach dem
Backen noch warm sind , und auf Malz - oder andern

Darren , ohne grofse Kosten , auch bei kleinem Quan¬
titäten in Mulden an der Sonne, ' an der Luft , auch

unter oder neben den Stubendfeu geschehen.
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raus gebnckenen Brodes möglichst unschädlich ge¬
macht wird — von Neuem und zwar im ganzen
Königreiche bekannt zu machen . Den sämmtli-
chen Obrigkeiten wurden unter dem 7teil August

Das Trocknen mufs überhaupt im Grofsen sobald

als möglich durch das ileifsige Werfen , Umstechen

und Lüften auf den Böden geschehen , weil sonst das

im Korne vorhandene an noch gute Mehl mit jedem

Tage durch die Feuchtigkeit immer mehr verdorben
wird , und der ekle , scharfe und saure Geruch zu¬
nimmt.

Wenn ausgewachsene , auch Brand - oder Mutter¬

korn er sich zwischen dem Bocken befinden ,1  so mufs

man selbigen , da erwähnte Körner ein schlechtes , im-

nahrhaftes Mehl geben und der menschlichen Gesund¬

heit vorzüglich schädlich werden können , zweimal,

nämlich einmal mit einem grofsen Rockensiebe , wel¬

ches das ausgewachsene und Mutterkorn , da es grös¬

sere Körner als der gewöhnliche Rocken hat , nicht'
durchläßt , und das anderemal mit einem klei¬

nen Siebe , welches den guten Rocken zurückhält
und nur den kleinen Unkrautsamen und das etwa

ausgefallene Mehl des beim Dreschen zermalmten Mut¬

terkorns durchfallen Iahst , -sieben , oder auf andere

Art gehörig reinigen . Das ausgesiebte Mutterkorn

darf aber nicht unter die Fütterung für das Vieh ge¬
mischt , sondern es muh solches verbrannt oder ver-

p '*ben werden.

V
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4815 eine Anzahl Abdrücke dieser Vorschrift und

Anweisung zur zweckmafsigen Bekanntmachung und
VertheiUmg unter die Gemeinden ihres Gerichtsbe¬
zirks zugesandt . Zugleich wurde verordnet , nicht

Die Müller müssen ileifsia ; darauf achten , dafs das

zu vermählende Korn solchergestalt gereinigt sei.

2 ) Zu vorzüglicher Verbesserung des Mehls dient

.es , wenn das Ausgewachsene Getreide vor dem Ver¬

mählen erst gespitzt und das Mehl gebeutelt wird,

jauch wenn man mit dem schlechten Rocken einen ge¬

hörigen Theil alten guten Rockens zugleich vermäh¬

len Jäfst , oder zu jenem Mehle eine hinlängliche Men¬

ge von anderm uatadelhaften Mehle ziimischt.

Wer es nur einigermaßen stellen kann , wird die¬

ses zu bewirken suchen , und die Racker , welche zum

feilen Verkaufe backen , müssen dieses vorzüglich be¬
obachten.

3 ) Wenn dieses geschieht , so ist zwar schon einem

gv <fseii Tlieile der schädlichen Folgendes schlechten Rok-

kens vorgebehget ; es mufs aber dabei noch ferner

auf die gute Gährung j das Aufgehen und bessere

Galirwerclen des B odes vorzuglich Rücksicht genom¬
men werden , wodurch es leicht und nahrhaft wird.

JNIan bediene sich deshalb des schärf , teil Sauerteiges;

säure etwas warmer , und sorge dafür , dafs die je¬

desmalige Zutliat von Mehl zum peuen Saueyleige,
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nur überhaupt darauf zu sehen , dafs diese Anwei¬
sung da , wo sie ihre Anwendung findet , befolgt
werde , sondern auch den Müllern bei namhafter
Strafe den Befehl zugehen zu lassen , das zum Ver-

wo nicht von überjährigem , doch völlig wohl ge¬

trockneten , recht reifen Korne sei , und der Pauerteig

den scharfen reinen Geruch habe , der ihm eigentlich
zukommt.

Man vermehre ferner die sonst gewöhnliche 2n-

tliat von Salz , welches gleichfalls wohl getrocknet
«eyn mufs.

Es kann auch , wenn es nöthio - ist , und der Tei <r7 C 7 »

nicht recht aufgehen will , einiger Zusatz von Gesollt
oder Bierhefen , auch bei dem Kneten etwas Pottasche

in Wasser aufgelöst , und allenfalls ungefähr ein Nös»

sei Branntwein auf zwei Himten Mehl , mit Nutzen

angewandt werden.

Ferner ist das Brod nicht zu grofs zu formen , da¬

mit es besser ausgebacken werden könne.

Bei dem Verbacken eines solchen Meliles rnufs der

Ofen in der ersten Zeit nicht zu stark gehitzt seyn^
damit das Brod nicht zu früh eine feste Rinde be¬

komme , und dadurch die Ausdünstung der iiberilüs-7 D

»igen Feuchtigkeit zurückgehalten werde.

Gegen das Ende des Backens aber mufs die Hitze

des Ofens , wenn es sich tlmn lÜfst , stärker seyn , als

sonst zum Brode aus gutem Mehle notliig ist.



— 188 —

backen bestimmte Getreide vor dem Vermählen zu

spitzen und das mit Brand - oder Mutterkorn ver¬
mengte Getreide , ehe es von demselben gereiniget
ist , nicht zu vermählen.

Auch in Lippe Detmold erschien in Hin¬
sicht dieses Gegenstandes nachstehende Verordnung.
,,Der ungewöhnlich nasse Sommer , der Mangel an
Wärme und Sonnenschein haben die Ernte so sehr

beeilt , dafs ein grofser Theil Früchte nafs einge¬
scheuert worden ist . Es würde sehr nachtheilig
für die Gesundheit seyn , und besonders bei schwäch,
liehen Personen und Kindern eben solche traurige
Krankheiten begründen , wie es vor einigen Jahren

/:
4)  Zu den Mitteln , dns Erod selbst demnächst

leichter verdaulich zu machen , und etwaigen nach¬
theiligen Folgen vorzubeugen , gehört , nach Angabe
der Aerzte , vorzüglich die Beimischung von Kümmel
und etwas Salz bei dem Genüsse des Brodes ; auch

dafs man sich bei den übrigen Speisen reichlicher als
sonst des Salzes , auch gewürzhafter Kräuter , als Thy¬
mian , Salbey , Majoran , Saturci oder Bohnenkraut,
Kümmel , Dill , Wacholderbeeren , Pfeffer , nicht we¬

niger der Zwiebeln , des Senfs und Meerrettichs bediene
welche Mittel allenthalben leicht zu haben sind .«

(Vergl . Jahrb . B. VH.  S.  274 , 275 u . B. II . S.
351 .)
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und am auffallendsten im J . 1772 der Fall war *) ,
wenn dieser nasse Rocken nun sogleich verbacken
und als Brod verzehrt Würde . Innige Fürsorge für
das Gesundheitswohl sämmtlicher Landesbewohner
veranlafst demnach diese Warnung und die Ermah¬
nung , so lange als nur immer möglich von vorjäh¬
rigem Korne zu backen oder wenigstens dasselbe
den neuen Kornern beizumischen . Die Stadträthe,
Beamten , Arzte und Wundärzte werden bei dieser
Gelegenheit aufgefordert , die Vorschriften der Ver¬
ordnung vom 5ten Dezember 1785 möglichst beob¬
achten zu lassen .« Detmold am 22sten Aug . 1815.

Durch ein Regierungs - Ausschreiben vom Isten
September 1815 sind im Kurfürstenthume Hessen,
um den Gebrauch verfälschter zinnenen , der
Gesundheit nachtheiligen , Gefäfse abzuwenden,
die älteren Verfügungen in Betreff des Einbringens
fremder Zinnwaaren erneuert worden . Das heim¬
liche Einführen ist bei Strafe der Konfiskation der
Waare für den Verkäufer und Käufer verboten.
Ebenso ist das Umgiefsen des alten Zinnes durch
umherziehende Handelsleute etc . untersagt . Nur
die nach ihrem innern Gehalte richtig bezeichne¬
ten Zinnwaaren dürfen eingebracht und nur solche

*) Vergl.  Frank 's Syst . d. med . Polizei . 3te Aufl , B.
III . Wien 1787 . S . 215 , 2l8 eic.
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auf Jahrmärkten ausgestellt werden , die vorher in
dieser Hinsicht von Sachverständigen geschaut und
gebilligt sind *) .

Bereits im J . 1813 erklärte der Minister des
Innern in Frankreich , in einem Schreiben an die
Präfekten vom 12ten April jenes Jahres , die aus
Zink ver fertigten Gefiifse für Flüssigkeiten
als auch zur Bereitung der Speisen und Getränke als
der Gesundheit nachtheilig und warnt sehr vor ihrem
Gebrauche . Dieses ministerielle Schreiben war die

Folge eines Berichts der Klasse der physischen und
mathematischen Wissenschaften des Instituts über

den Gebrauch des Zinks zur Verfertigung der Mas¬
se , Gefäfse und des Kiichengeräthes zum Gebrau¬
che in Militärspitälern **) . — Die gegenwärtig wohl¬
bekannte Leichtigkeit den Zink mit dem Hammer
zu behandeln , der reiche Gehalt seiner Erze in
dem Gebiete , welches damals ein Theil des fran¬
zösischen Reichs wurde , erregten den Eifer der
durch Privilegien Begünstigten ( wie  Dony  und  Par-
rot  zu Lüttich ) und sie hatten bei der Regierung

*) Vergleiche Jahrbuch B . V . S . 329 und E . Vi-
S . 238.

**) Vergleiche Jahrbuch B . VII . S . 272.
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die Einführung ihrer Produkte in die grofsen An¬
stalten durchgesetzt.

Kastner  empfiehlt den regulinischen Zink,
um das Blei und Kupfer in verdächtigen Spei¬
sen und Getränken metallisch auszuscheiden und so
die Gegenwart dieser der Gesundheit schädlichen
Metalle in polizeilichen Fällen mit Bestimmtheit zu
erweisen . Eine blanke Zinkstange erhielt in  Kast¬
ner  s A ersuchen in bleihaltigem , durch destillirtes

Wasser sehr verdünnten , Weine eine schwarzgraue,
hin und wieder glänzende Oberfläche . Mittelst ei¬
nes Vergröfserungsglases bemerkte man , dafs dieser
dünne Überzug aus krystallisirten , metallischgrauen
Bleiblättchen bestand . Als bleihaltiges Oel erst mit
Essig behandelt wurde , liefs sich in diesem auf die¬
selbe Weise durch den Zink das Blei entdecken . —
In einem kupfernen Kessel zu Mufs gekochte und
eine Nacht darin gestandene Äpfel hatten Vergif¬
tungszufälle hervorgebracht . Mittelst des Zinks
wurde das in dem aus diesem Mufse geprefsten
Safte aufgelöste Kupfer als dunkel kupferfarbener
Überzug dargestellt . Letzterer liefs sich abschaben,
in verdünnter Salpetersäure auflösen und durch
Ammonium blau färben . Bei Prüfung auf Blei und
Zink in Flüssigkeiten , die nur ganz wenig von die¬
sen Metallen enthalten , rühmt  Kastner  den zu
dünnen Blättern ausgewalzten Zink aus Oberschle-
sien oder von Achen . In den einen Schenkel einer
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V förmigen Glasröhre soll man Wasser , das mit ei¬
nigen Tropfen Salzsäure vermischt ist , und in den
andern Schenkel die zu prüfende klare Flüssigkeit
so bringen , dafs sie sicli nebeneinander befinden.
Beide Schenkel werden nun durch einen länglichen
Streifen von ausgewalztem Zinke , in die offenen
Enden der Röhre gebogen gesteckt , in Verbindung
gesetzt und auf diese Art eine wirksame galvani¬
sche Kette gebildet . (Berlinisches Jahrbuch
f . d . P h a r m a z i e . 17ter Jahrgan g.)

Da der blanke Zink auch durch Sauren an¬

lauft , so mufs bei diesem Verfahren mit Umsicht

gearbeitet werden.

2 . Eni-
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2.

Entfernung endemischer , epidemischer und
anstechender Krankheiten.

Für das Grofsherzogthum Baden erschien am

6ten Juni 1815 eine Verordnung , welche die

polizeilichen Mafsregeln gegen den hei den Durch¬
märschen fremder Heere und bei der Errichtung
von Feldlazaretheu wieder zu fürchtenden Hospi¬

tal - Typhus bei reffen . Diese in 15 Paragraphen
ziemlich ausführlich angegebenen Verfügungen sind
meist solche , wie sie der 7te Band dieser Zeit¬

schrift (S. 293 ff .) im Allgemeinen enthält . Schon

am 28sten April 1815 ging jener Verordnung eine
von der Sanitäts - Kommission zu Karlsruhe erlasse¬

ne populäre Anweisung in Hinsicht der Abwen¬

dung des Typhus voraus.

Macgregor  prüfte in der hömgh grofsbrit.

Militäranstalt für hülfsbedürftige Kinder zu Chelsea

die Frage , oh Masern , K e i c h h u s t e n u n fl
Scharlachfieber seit der Einfuhrung der

S c Ii u t z p o c k e n i m p f u n g bösartiger und
9 ter Jahrg.  N
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t .ödtl icher geworden seien *) . Das Resul¬
tat seiner Untersuchung fiel verneinend aus . Er
bemerkte in der Mortalität von vakzinirten Kindern

und von solchen , welche die Menschenpocken über¬
standen halten , schlechterdings keine Verschieden¬
heit . Vollkommen übereinstimmend hiermit sind

auch die Aussagen anderer englischen Ärzte über
diesen Gegenstand , wie die von  Marcet , Henry,
Holland . Sie gründen sich theils auf Selbstbeobach¬

tung , theils auf Vergleichung der Mortalitiitslisten
in verschiedenen Jahren vor und nach der Einfüh¬

rung der Schutzpockenimpfung.  Mäggregor 's Ur¬
lheil mufs in dieser Hinsicht besonders gültig seyn,

da er von der Errichtung jener Anstalt zu Chelsea
im J . 1804 bis zum j . 1814 j mithin 10 Jahre lang,
vorzügliche Gelegenheit fand , hierüber Erfahrun¬
gen zu machen . Diese Anstalt enthält nämlich ge¬
genwärtig 1200 Soldatenkinder (800 Knaben und
400 Mädchen ) , Welche vom 5len bis zum 12ten
Jahre aufgenommen , und bis zum 14ten Jahre im
Institute verpflegt werden . .(Medico chirurg . Trans-
ad.  1814.  Vol . K)

Auch II.  Field  machte die Erfahrung , als die
Masern im Christhospilale herrschten , dafs die
Kinder , welche die natürlichen Blattern gehabt
hatten , nicht weniger krank waren , als die Unit

") Vfrgl . Jalirb . B. VIII . S. 302.



— 195 —

Schutzpocken geimpften *) . ( The London medical
Repository.  1815- 'f . III .)

Die im Kurfürstenthume Hessen bereits im
,J. 1( 02 zum Yortheile des Charite - Krankenhauses
zu Kassel verfügte Hundesteuer ist durch ein
Hegierungs -Ausschreiben vom 5ten November 1815

*) Das während der letzteren Jahre hier oft erschienene

Scharlaclifieber war nicht besonders bösartig . Eben

jetzt , im Winter l8 -W , herrscht eine sehr ausge¬
breitete Masern -Epidemie in Hanau und es diirflen bereits
wohl 600 Kinder allein in der Stadt diese Krankheit

gehabt haben . Sie war indel 's durchaus gutartig . In
den meisten Fällen brauchte ich bei meinen Kranken

gar keine Arznei und ein an den Masern gestorbenes
Kind war hier eine Seltenheit . Auch der Keichhu-

sten erschien gleichzeitig epidemisch , aber ebenfalls

gutartig . Und doch sind fast alle Kinder , die au den

erwähnten Krankheiten gelitten hatten , mit Schutz¬

pocken geimpft gewesen . Dieselbe milde Beschaffen,
lieit der Masern vakzinirter Kinder beobachtete man

auch in andern Ländern , so in der Masern - und

Keichliusten - Epidemie , welche l8l3 im schlesischen

Riesengebirge herrschte . Gewifs ist also die Erfah¬

rung ganz gegen  Watt 's bekannte Behauptung.

Der Herausgeber.

N 2
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verdoppilt wieder eingeführt worden . Für jeden
Hund in den Städten wird jährlich 12 gute Gro¬
schen und auf dem Lande 8 gute Groschen be¬
zahlt.

Youat  in England fand in einer Reihe von
Sektion e n w ii t h n d e r II u n d e am beständig¬
sten den Magen und einen Theil des obern Darin - '
kanals entzündet . ( The Medical and Pliysical Jour¬
nal c. b.  S . F othergill  and  j . W awt.  1814.
März . )

Die in Paris vor einigen Jahren erschienene
Dissertation  sur la rage  von  Charles Bisnout  ent¬
hält aufser andern folgenden merkwürdigen Ver¬
such . Man imp fte zwei Hunde mit dem Spei¬
chel eines wasserscheuen Menschen . Der ei¬

ne dieser Hunde wurde wüthcnd und trug dies
Gift durch den Bifs auf andere über , von denen
einer in volle Wuth ausbrach.

In der Psst - Epideraie , welche im J . 1815
au f Malta herrschte *) , bewährten sich nach  J.

Skinneii , ehemaligem Wundarzte daselbst , die ge-

*) Vergl . Jahrb . B. VII . S. 309.
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hörig angewendeten , von  Baldwin  und  Thop .nton
empfohlenen , E i n r e i b u n gen mit Öl zufolge
zahlreicher Versuche und Erfahrungen als ein fast

i . .
zuverlässiges Vorbeugungsmittel gegen jene Krank¬
heit . Nach vorausgegangenem Waschen mit Essig
und Wasser macht man die Einreibung mit einem,
in Ol getauchten Schwämme so warm , als man es
leiden kann , über den ganzen Körper . Zweimal
wenigstens in der Woche wird dieses wiederholt
und zwischen der Zeit behalt man dies von Öl
durchdrungene Linnen am Leibe . Auf Malta ward
die Wirksamkeit die es Präservativs so entschieden,
dafs man am Ende der Seuche Verzeichnisse ent¬
werfen konnte , nach welchen ohne Ausnahme alle
die , welche vor den Einreibungen noch nicht ange¬
steckt ", durch diese vor der Krankheit geschützt
wurden , während da , wo die EinÖlungen unter¬
blieben , alle zusammenwohnenden Personen ange¬
steckt worden sind . Die Regierung selbst hatte
endlich ein solches Vertrauen zu diesem Verwah-

ruugsmittel , dafs sie bei jeder Barriere vor der
Stadt eine Anstalt errichten liel 's , in der die Ein¬
reibungen unentgeltlich an allen Soldaten von der
Wache und bei jedem ein - und ausgehenden Indi¬
viduum vorgenommen werden mufsten . Daun
brauchte man Bäder , um sich gegen die Ansteckung
zu verwahren . Auch Storax und Theer wurden
als Präservative zum Riechen und Bestreichen c -o

braucht . Gegen diejenigen , welche behaupten , die
Pest befalle nur einmal , führt  Skinnbr  das Beispiel
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eines Menschen an , der zweimal von dieser Krank¬
heit genas . ( Bibliokheque britannique.  1815.  JOec.
lind  Pliilos . Magazin.  1815.  jijjrit .)

Auch  Ludwig Frank , der die Öleinreibungen
zu Rosette anwandte , bestätigt die Wirksamkeit
derselben als Heil - und Schutzmittel bei der Fest.

(L . Frank  CoLlecbion , cl'ojjusciiles de medeciue - pra-

bique . Paris.  1812 .)

Wie gewöhnlich herrschte auch im Jahre  1815
die Pest zu Konstantinopel sowie in andern Thei-
leu des türkischen Reichs , in Zypern , Smyrna,
Salonichi , Alexandrien , Kairo . In der letzteren
Stadt waren bis zum 21sten Juni über 70,000 Men¬

schen an der Pest gestorben . Im August hörte die
Epidemie dort auf , an den andern eben genannten
Orten im September . — Mekka und das umliegen¬
de Gebiet wurden ebenfalls von der Seuche heim¬

gesucht . Für die Türken war dies sehr auffallend,
da unter ihnen der Wahn herrscht , die Krankheit

dringe nicht bis zu dieser Ii ei Iigen Stätte . — Im
November  1815  zeigten sich selbst zu Zeng in Dal-
matien Spuren der Pest . Um ihrem Vordringen
Einhalt zu tliun , wurde alles Militär von Triest

und Fiume zur Bildung eines Kordons an die Gren¬
ze gesandt *) .

*) Vergl , Jalirb , B. VIII . S. 293.
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Auf Isle «Je Fr an c e tödtete im J . Ifllb eine
dem i westindischen gellten Fieber ähnliche anstek-
kende Krankheit viele Menschen . Diese Seuche
soll durch Sklavenschiffe von der Ostküste Afri¬

kas eingebracht worden seyn.

Das gelbe Fieber , welches im J . 1815 zu
Gibraltar herrschte , pflanzte sich durch Ab¬
steckung fort . Von 5 Kranken starb im Durch¬
schnitte einer . Mehr als die Hälfte der Gestorbe¬
nen litt an schwarzem Erbrechen . *) . ( The llledical
aiul Physical Journal c■ b.  S . Fothergill  and  J.
Wamt , IUI }. März .)

Schutzp oc he n i m pf u u g.

Eine von manchen bestrittene Ansicht in der

Medizinal - Polizei , in einer eigenen Abhandlung
des ersten Bandes dieser Zeitschritt (S . 97 — 15C)
vertheidigt , kommt nun immer mehr in Anwen¬
dung . Die Schutzpo cken i m p f u n g , d !e
nützlichste Entdeckung der Medizin in neuerer
Zeit , ist bereits in einer bedeutenden Reihe von
Staaten gesetzlich geworden . Nur auf diesem
VVege sind die Schwachen und Nachlafsigen aufser
Stand gesetzt , durch Vorurtheile und Leichtsinn die

*) Vergl . Jahrb . B. yill , S. 292 u. B. VI. S, 263,
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noch nicht vakzinirten Kinder ihrer Mitbürger in

Gefahr der Ansteckung einer verderblichen Krank¬
heit zu bringen , und nur auf diesem Wege kann
endlich bei Übereinstimmung aller zivilisirten Staats _
Administrationen der höchste Zweck der Schutz-

pockenimpfung , die Ausrottung der Wen-
sehen blättern , erreicht werden.

Als vorzüglich ist eine hierher gehörige k u r -
fürstlich hessische Verordnung anzusehen.
Sie verbreitet sich über alle , die gesetzliche Ein¬

führung der Schutzpockenimpfulig betreffende , Punk¬
te , und wird gewifs zum Ziele führen , wenn an¬
ders das Impfpersonale für seine vielfachen Be¬
mühungen vom Staate hinreichend entschädigt und
dadurch in seinem Eifer erhalten wird . •—- — Wir

liefern diese Verordnung ausführlich . —
»Von Gottes Gnaden Wir Wilhelm  I . ,

Kurfürst etc . thun hiermit kund:

Vieljährige Erfahrung hat unwidersprechlich
bewiesen , welche grofse Wohlthat durch die Ent¬
deckung der Kuhpocken , als zuverlässigen Schutz¬
mittels gegen die verheerende Blatternseuche , der
Menschheit zu Titeil geworden ist . Die Kuhpocken¬
impfung dient zur Sicherung des Lebens und der
Gesundheit der Menschen , und es erfordert daher

die väterliche Sorge des Landesherrn für das phy¬
sische Wohl der Unterthanen , jene edlen Güter

auf jede mögliche Weise zu erhalten und zu be¬
fördern.

Wir haben auch schon in dieser Absicht am
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22sten November 1305 eine Verordnung erlassen,
welche sehr heilsame Wirkungen geäufsert hat.

Da indessen während der Usurpation das

glückliche Fortschreiten der Impfungsanstalt , be¬
sonders in den Dörfern , gehemmt , und dadurch
dem Wiederausbruche der natürlichen Blattern Ge-

le »enheit gegeben f sowie durch Unkunde mancher
Nichtärzte oft die Verbreitung der sogenannten fal¬
schen Kuhpocken statt der wahren bewirkt worden
ist , welches schädliche Zweifel gegen die unfehlba¬
re Schutzkraft der ächten Kuhblattern erregt hat,
— da ferner auch seit jener Zeit andere deutsche
Staaten , vorzüglich Bayern , zur alljemeinen Ein¬
führung und Beförderung der Kuhpockenimpfung
nachahmungswerthe Vorschriften ertheilt haben ; so
finden Wir Uns gnädigst bewogen , auf weitere An¬
ordnungen Bedacht zu nehmen , von deren Zweck-
mäfsigkeit die endliche Vertilgung der für das Men¬
schengeschlecht so äufserst verderblichen Blatlern-
krankheit mit der vollkommensten Gewifsheit sich
erwarten läfst.

Zu dem Ende verordnen Wir Folgendes :
§. 1. Wenn Jemand auf dem Lande von den

MenschenblaLtern hefallen wird , so haben die Gre-
ben und Scbuftheifsen , sowie bei jeder Seuche , hei
Strafe der Dienstentsetzung , dem Landphysikus so¬
fort davon Anzeige zu tliun . In den Städten aber
müssen die nächsten Verwandten , desgleichen der
Arzt oder der Chirurgus , welclie gerufen worden
sind , bei zehn Kammergulden , und  respective  zehn
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Ilthlrn . Strafe , den Physikus von der Krankheit
unverzüglich benachrichtigen . Dieser iiat darauf,
uöthigenfalls mit Beihülfe der Obrigkeit , die sorg¬
fältige Absonderung des Kranken zu veranstalten,
insbesondere allen Zutritt fremder Personen in die

Wohnung zu verhüten , und auf die genaue Reini¬
gung der Geriithscb .ften , die ein solcher Kranker
während der Krankheit gebraucht hat , Obacht zu
nehmen , auch mufs er über jeden Krankheitsfall
an die ihm vor esetzte Medizinalbebörde forder-O
samst Bericht erstatten.

§. 2 . Bei den an den Blattern Gestorbenen

sind die Vorschri ften pünktlichst zu befolgen , wel¬
che die Regierungsausschreiben vom 19ten Januar
1788 , 12ten November 1796 und 9ten August 1803,
wegen des sorgfältigen Verpichens der Fugen und
Ritze an den Särgen , des Nicbtausstellens der Lei-
eben zur Scliau , und des stillen Begräbnisses der¬
selben , enthalten , und jeder Übertretungsfall soll
mit den angedroheten Strafen ohne alle Nachsicht
geahndet werden.

§; 5 Unser  Collegium medicum  zu Gassei , und
die Deputationen desselben zu Marburg , Hanau und
Rinteln , haben dafür zu sorgen , dafs in den gros_
seren Städten stets frische achte Kuhpockenlymphe,
zur Mittheilung an die Ar/te auf dem Lande , vor-
räthig gehalten werde . Das Versenden des Impf¬
stoffes geschieht unentgeltlich , und für alle Briefe
und Päckchen , welche diesen Gegenstand betreffen,
findet Postfreiheit statt.
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5- 4. Jeder Physik us hat darauf zu sehen , dafs
in sämmtliclien Gemeinden "; seines Physikatsbezir-
kes alle Kinder nach zurückgelegtem ersten Jahre
mit Kuhpockenlymphe eingeimpft werden , insofern
nicht besondere Krankheitsumstände solches verhin¬
dern , wo alsdann die Impfung nach deren Beseiti¬
gung sogleich vorzunehmen ist.

§. 5 . Zu diesem Zwecke soll in jedem Ja h-
re zweimal eine allgemeine öffentliche Impfung
der Kuhpocken an allen Kindern , welche das erste
Jahr erreicht haben , und entweder noch gar nicht,
oder bei fehlgeschlagenem Erfolge , noch nicht zum
zweitenmale geimpft worden sind , in den kleinem
Stödten und in den Dorfgemeinden von den Phy¬
sikern , im Beiseyn der Justizbeamten und der Pfar¬
rer der Kirchspiele , in den Stödten Kassel , Hanau,
Marburg und Rinteln aber von den , auf den Vor¬
schlag Unseres  Gollegii medici , von Uns zu er¬
wählenden Ärzten , ebenfalls in Gegenwart der
Justizbeamten und der Pfarrer , vorgenommen wer¬
den . Die erste Impfung geschieht am Esten April
und an den folgenden Tagen , die zweite am lsten
Oktober und an den folgenden Tagen.

5- G.  Die Pfarrer haben daher , nach dem For¬
mular Nr . 1 , genaue und vollständige alphabetische
Listen aller impfpflichtigen Kinder , das heilst : al¬
ler , welche mit dem lsten Januar , und  respective
dem lsten Julius , das erste Jahr zurückgelegt ha¬
ben , und in einem der §. 5 angegebenen Fälle sich
befinden , aus den Kirchenbüchern über jeden Ort
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aufzustellen , und solche den vorgedachten Ärzten
vor dem löten März , und  respecüve  dem löten
September eines jeden Jahres , hei ntiif Rthlr . Stra¬
fe , mit .zutheilen . In Ansehung der Israeliten ha¬
ben die Justiz bea m t e n die gedachten Listen,
nach den von den Ilabbinen geführten Büchern,
oder in deren Ermangelung , und zwar in den gros¬
seren Städten nach pflichtmäfsiger Angahe der (Quar¬
tier . Kommissarien , in den Meinem der Bürgermei¬
ster , und in den Dörfern der Greben , verfertigen
zu lassen , imd dieselben den bestellten Impfärzten
auf gleiche Weise , ebenwohl bei 5 Rthlr . Strafe
zu übersenden.

§. 7. Um auch für die Zukunft sicher auszu-
mitteln , welche Kinder bisher schon gegen die
Menschenblattern gesichert , und welche noch hlat-
ternfähig seien ? mithin eine vollständige Übersicht
des Impfungsgeschäftes zu haben , sollen die Pfar¬
rer , nach sorgfältiger Einsicht , der Kirchenbücher,
in Ansehung der Israeliten aber die Justizbeamten,
auf den Grund der im vorhergehenden §. 6 er¬
wähnten Angaben , Verzeichnisse aller Kinder ihres
Kirchsprengeis und  re .spective  ihres Amtsbezirke -,
welche in dem Zeiträume vom Ister . Januar 1801

bis zum Slsten Dezember 1814 geboren worden
sind , aufstellen , und sie , bei Vermeidung einer
Strafe von fünf Rthlrn ., vor dem löten März 1816,
an den betreffenden Tmpfarzt gelangen lassen . Al¬
le diese Kinder sind , ohne Ausnahme , verpflichtet,
an einem von den Impf vorständen zu bestimmen-

■ " ö - l ' i. .



clen Tasre nach der ersten allgemeinen Impfung zu
erscheinen , und auf eine glaubhafte und den Impf¬
vorständen genügende , Art darzuthun , dafs sie vor
der Kundmachung dieser Verordnung die Men-
schenpochen überstanden haben , oder dafs ihnen
die Schutzblattern mit Erfolg eingeimpft worden
sind . — Zu dieser Untersuchung sollen zwei Ter¬
mine bestimmt werden , einer für die Kinder vom
zweiten bis zum sechsten Jahre einscliliefslich , der
andere für die Kinder vom siebenten bis zum vier¬
zehnten Jahre . An denen , welche sich solcherge¬
stalt nicht gehörig legitimiren können , mufs die
Impfung , oder eine allenfallsige Nachimpfung , auf
der Stelle verrichtet werden.

Uber diejenigen , von welchen bei der Unter¬
suchung ausgewiesen wird , dafs sie geblättert ha¬
ben , oder geimpft worden , sind eigene Listen auf¬
zustellen , welche mit den Impfakten eingeschickt
werden müssen ; die übrigen aber sind , nach der
Vorschrift , bei der Impfung in die Impftabellen
einzutragen , oder bei Ansetzung der $. 18 verord¬
neten Strafe in das Verzeichnifs der Straffälligen
aufzunehmen.

§. 8. Jeder Physikatsbezirk wird von den Ju-
stizbeamten , unter Mitwirkung der Land physiker,
nach dem Formular Nr . 2 , in Impfstationon einge-
theilt , dergestalt , clafs die Entfernuug derselben
von dem Orte , dessen Einwohner ihre Kinder zur
Impfung bringen müssen , nicht über zwei Stunden
ausgedehnt werde . Unsere Residenzstadt soll drei,
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und Hanau zwei Impfstationeu enthalten , deren
Eintheilung das  Collegium medicum  zu besorgen
hat.

Die Sammelplätze müssen ein geräumiges und
zweckmafsiges Lokal zur Impfung darbieten , und,
soviel es geschehen kann , in der Mitte eines jeden
Physikatsbezirkes gewählt werden . Auch sollen
stets alle Ortschaften einer Pfarrei zu einem

Impfdistrikte geschlagen werden , und hiervon ist
nur in dem Falle eine Ausnahme zu machen , wenn
sie zu entfernt von einander liegen . In diesem
Falle begibt sich der Pfarrer an denjenigen Ort der
öffentlichen Impfung , an welchem die meisten Kin¬
der seines Kirchspiels geimpft werden.

$. 9 . Die Pfarrer werden angewiesen , am
Sonntage vor der jedesmaligen allgemeinen Impfung
ihren Gemeinden den festgesetzten Tag , desgleichen
den bestimmten Ort , von der Kanzel zu verkündi¬

gen , und bei dieser Gelegenheit dieselben über den
grofsen Nutzen der Impfung zu belehren , ihnen die
Pflicht , ihre Kinder desselben theilhaftig werden
zu lassen , nachdrücklich vorzuhalten , die Qualen
des Gewissens , welche sie durch Unterlassung er¬
leiden miifsten , und das Unglück , dem sie ihre
Kinder Preis geben würden , lebhaft zu schildern,
und überhaupt Alles , was ihr Amt vermag , zur
Erreichung des guten Zweckes anzuwenden . Aus¬
serdem mufs die Bekanntmachung des Termins



auch noch auf die an jedem Orte gewöhnliche Wei¬
se , auf Verfügung der Justizbeamten , geschehen.

§. 10 . An dem bestimmten Tage ist am Ver¬
sammlungsorte von dem Beamten , oder in dessen
Verhinderung von dem Amtssekretär , und den
Orts Vorstehern , nach Verabredung mit dem Impf¬
arzte , für die nöthige Ordnung bei dem Geschäfte
möglichst Sorge zu tragen , und vornehmlich die
Einrichtung zu treffen , dafs die aufgeforderten
Personen aus den verschiedenen Gemeinden nach

und nacli erscheinen , und ihre Impflinge ohne zu
langen Aufenthalt befördert werden können.

Die Einimpfung wird , ohne Ansehen der Per¬
son , und ohne Rücksicht auf die Vermögensum¬
slände , in alphabetischer Ordnung vorgenommen,
jedoch dergestalt , dafs mit den Kindern aus den
entferntesten Orten der Anfang zu machen ist.

§. 11 . Bei der Impfung selbst mufs in die drei
ersten Spalten der Tabelle Nr . 3 das Erforderliche
genau und deutlich eingetragen werden . Die erste
Spalte soll die fortlaufende Zahl der Impfungen ei¬
nes und desselben Arztes in sich fassen , und sol¬
che wird auf den Impfungsscheinen unten beige¬
setzt . Der Justizbeamte und die Pfarrer müssen,
nach Beendigung des Geschäftes , die Tabelle un¬
terschreiben.

Zwischen dem achten und zehnten Tage nach
der Impfung untersucht der nämliche Arzt an dein
vorigen Orte mit der gröfsten Sorgfalt jedes von
ihm geimpfte Kind . Bei dieser Untersuchung wird
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8er Tag , an welchem sie vorgenommen wurde,

dann der Erfolg , ob sie gehaftet habe , oder nicht?

ob falsche oder wahre Kuhpocken erschienen sei¬

en ? und von letzteren das \ \ esentlichste , in An¬

sehung des Verlaufes und der Form , als Kontrolle

der Schutzkraft ; ferner der Gesundheitszustand

des Kindes , falls derselbe vor , während oder nach

dem Verlaufe der Schutzpocken von dem naturgemäs-

sen abweichen sollte ; sodann die wirklichen und ver¬

meintlichen spätem Folgen der Impfung , als Hautaus¬

schläge , und überhaupt alle aufs er gewöhnliche Er¬

scheinungen , in die Rubriken : » Wahrnehmungen

des Erfolges , « und » Bemerkungen « eingetragen.
Wenn nun der bestellte Arzt dieses Alles bei

jedem einzelnen Geimpften genau vollzogen hat,

so unterzeichnet er ebenfalls die Tabelle , und sen¬

det solche , mit seinem Berichte , in den Monaten

Mai und November eines jeden Jahres , an das  CuU

legium viedicum  ein.
§. 12 . Für jedes Kind , an welchem die Schutz¬

pocken , dem Verlaufe und der Form nach , als

acht sich erwiesen haben , stellt der Impfarzt einen

nach dem Muster Nr . 4 gedruckten Impfungsschein,

unter seiner Namensunterschrift , aus , und er mufs

für die darin enthaltenen Angaben haften . Ein Du¬

plikat des Scheines soll dem Pfarrer zum Aufbe¬

wahren eingehändigt werden.
§. 13 . In den Fällen , wo die Impfung mifslingt,

keine oder nur falsche Kuhpocken entstehen , wird

dieses in der Tabelle bemerkt , jedoch für solche
Kinder
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Kinder ein anderer geschriebener Schein über
die unternommene , aber nicht gehaftete , Impfung

von dem Impfarzte ertheilt . Nach einem Zeiträu¬
me von wenigstens einem Monate rnufs die Im-

pfung zum zweitenmale verrichtet werden ; gelingt
sie d um wieder niclit , so soll sie nach längerer

Zeit zum drittenmale geschehen , und wenn auch

dieses ohne Erfolg bleibt , so fertigt der Arzt da¬

rüber ein eigenes Zeugnifs aus , welches von den,

§. 18 verordneten, -Geldstrafen Befreiung bewirkt.

Der Physikus kann zwar für die Nachimpfung
weder Gebühren noch Dieten beziehen , jedoch

soll diejenige Gemeinde der Station , in welcher
die meisten der nochmals einzuimpfenden Binder

sich befinden , dessen Hin - und Herreise , nach sei¬

ner Bestimmung , zu Pferd oder zu Wagen , im

Dienste besorgen.
§. 14 . Für diejenigen Kinder , an welchen die

Kuhpockenimpfung wegen besonderer Kränklich¬
keit zur festgesetzten Zeit nicht vorgenommen wer¬

den kann , gibt der bestellte Arzt ein Ausuahme-

zeugnifs , welches die genaue Benennung des Übels

und die Bestimmung der wahrscheinlichsten Zeit¬
frist , in welcher die Impfung Platz greifen kann,
enthaltest mufs.

§. 15 . Von dem Tage der Bekanntmachung die¬

ser Verordnung an ist Jedem , der nicht graduirter
und von Unserm  Collegio medico , oder der Depu¬

tation desselben in Marburg , Hanau oder Hinteln

geprüfter , auch mit der Erlaubnifs zur Ausübung
9ter Jahrg . O
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der Heilkunde versehener Arzt ist , ohne Ausnahme
und hei harter Strafe verboten , Kuhpocken einzu¬
impfen . Dia Namen der zum Impfen berechtigten
Arzte müssen durch die Physiker dem  Collegio  zue-
dico  zugeschickt werden , welches sie zur Kenntnifs
des Publikums bringen soll . Die Arzte dürfen
aber nur nach der vorgeschriebenen Norm impfen,
auch müssen sie eine jede Impfung , auf ihre Ver¬
antwortlichkeit , zur gehörigen Zeit eintragen , die
erforderlichen Impfungsscheine ausstellen , die vor¬
geschriebenen Listen darüber führen und diese vier¬
teljährlich an den Physikus abgeben , welcher sie
zu sammeln und an das  Collegiiun medicum  ein¬
zuschicken hat.

§. 16 . Nur den Stadt - und Landphysikern so¬
wie den erwählten Impfärzten ist es erlaubt , bei
dem Impfungsgeschäfte einen der geschicktesten
und zuverlässigsten Wundärzte aus ihrem Bezirke
zum Gehülfen zu wählen . Dieser darf jedoch in
keinem Falle für sich allein impfen , sondern nur
unter den Augen der bestellten Arzte bei den jähr¬
lich zweimal vorzunehmenden Impfungen die  110-
thige Hülfe leisten.

§. 17 . Arme sind unentgeltlich zu impfen.
Das Honorar für die Einimpfung wird bei minder
Vermögenden auf 2 Albus *) , und bei Wohlhabenden
auf 4 Albus , in den Städten Kassel , Hanau , Mar¬
burg und Hinteln aber auf das Doppelle gesetzt,

*) 65 Kreuzer-
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desgleichen werden die Dieten bei dem Impfungs-
geschäfte für den Physikus auf 1 Rtlilr . 16 Albus
täglich , und für den Wundarzt auf 1 Rtlilr . bestimmt.

Die Zahlung dieser Taggelder soll aus den Ge¬
meindekassen , verhältnifsmäfsig nach der Anzahl
der eingeimpften Kinder , geleistet werden.

§. 18 . Damit die von Uns ertheilten Vorschrif¬
ten allenthalben volle Wirksamkeit erhalten , finden
Wir nothwendig , die Saumseligen und Widerspen¬
stigen durch angemessene Geldstrafen zur Befol¬
gung derselben anhalten zu lassen.

Wir befehlen daher:
1) Für ein jedes Kind , welches mit dem lsten

Januar , und  respeckive  dem lsten Julius , ein vol¬
les Jahr alt geworden ist , ohne bei der zunächst
bestimmten allgemeinen Frühjahrs - oder Herbst-
Impfung mit Kuhpockenlymphe eingeimpft worden
zu seyn , soll von den Altern , Vormündern oder
Pflegeältern eine den Vermögensumständen angemes¬
sene Strafe von 1 bis 8 Kammergulden , und  iesp.
Thalern , erlegt werden.

2) Diese Strafe wird nach dem Verlaufe eine s
Jahres ( das heilst , wenn bei der allgemeinen Im¬
pfung des folgenden Jahres , wo das Kind zivei vol¬
le Jahre zählt , ihm die Kuhpocken noch nicht ein¬
geimpft worden sind ) um die Hälfte erhöht , und,
wenn die Impfung immer unterlassen wird , jähr¬
lich damit bis zum sechsten , dann zweijährig bis
zum achten , zehnten und zwölften Jahre fortge¬
fahren , wie nachstehende Bestimmung zeigt:

O 2
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Geringster Höchster
S t r a f a n s a t z . S t r a f a n s a t z.

Nach Ahlauf des ersten Jahres,
1 Kfl . oder Rthlr . 8 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des zweiten Jahres,
1^ Kfl . oder Rthlr . 12 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des dritten Jahres,
2 Kfl . oder Rthlr . 16 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des vierten Jahres,
24 Kfl , oder Rthlr . 20 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des fünften Jahres,
5 Kfl . oder Rthlr . 24 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des sechsten und siebenten Jahres,
54 Kfl . oder Rthlr . 28 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des achten und neunten Jahres,
4 Kfl . oder Rthlr . 52 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des zehnten und eilften Jahres,
44 Kfl . oder Rthlr . 56 Kfl . oder Rthlr.

Nach Ablauf des zwölften Jahres,
5 Kfl . oder Rthlr . 40 Kfl . oder Rthlr.

Diese nach dem zwölften Jahre des Alters ei¬
nes zu Impfenden festgesetzte Strafe bleibt die all¬
jährliche bis zur erfolgten Impfung.

5) Die Altern , Vormünder lind Fflegeältern der¬
jenigen Kinder , welche zu der im §. 7 verordneten
Untersuchung sich einfinden müssen , sollen , wenn
dieselben nicht erscheinen , ohne durch Krankheit
verhindert worden zu seyn , das doppelte Strafgeld
erlegen , welches für das Kind , als impfpflichtig,
der obigen Bestimmung zufolge , nach Mafsgabe des
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Alters und des Vermögens , zu bezahlen gewesen
seyn würde.

4) Ebenfalls wird für den Fall des Ausbleibens
der Kinder bei der , nach dem §. 11 , über den Er¬
folg der Impfung vorzunehmenden Untersuchung,
eine Strafe von 1 Kammergulden , und  respective
1 Rthlr . festgesetzt.

5) Aufserdem sollen auch diejenigen Altern,
Vormünder oder Pflegeeltern , welche der Hintan¬
setzung der von Uns gegebenen Vorschriften sich
schuldig machen , und dadurch ihre Kinder oder
Pflegebefohlnen der Gefahr , Leben und Gesundheit
zu verlieren , blofs stellen , nach ihrem Tode,
ohne Leichenpredigt in der Stille begraben werden.

6) Von denen Personen , welche Almosen be¬
ziehen , oder aus den Gemeindehassen ernährt
werden , wird die Strafe , wenn sie in solche ver¬
fallen , durch Abzug nach dem geringsten Ansätze
erhoben.

7) Diejenigen , welche die Geldstrafe nicht
bezahlen können , haben für jeden ihnen angesetz¬
ten Kammergulden 24 Stunden Gefängnifs *träfe
zu verbüfsen.

8) Ausgenommen von der Geldstrafe sind die
Altern , Vormünder und Pflegeiiltern derjenigen Kin¬
der , welche wenigstens dreimal in , nach dem Gut¬
befinden des Arztes , mehrere Monate von einan¬
der abstehenden , Zwischenräumen mit Schutzpok
ken zu impfen versucht wurden , ohne dafs die
Impfung haftete , oder Uchte Kuhblattern entstein-



den ; desgleichen der Kinder , an welchen die Im¬
pfung wegen besonderer Umstände , Kränklichkeit
u . s. w . unterlassen werden rnufste . In allen die¬
sen Fällen aber mufs die Rechtfertigung durch das
Zeugnifs eines zur Schutzpockenimpfung berechtig¬
ten Arztes geschehen.

9 ) Die Bestimmung der Strafen nach der vor¬
angegebenen Stufenfolge wird dem pfliehtmäfsigen
Ermessen der Justizbeamten , welchen hierdurch in
Ansehung aller ihrer Gerichtsbarkeit sonst nicht un¬
terworfenen Personen ihres Amtsbezirkes der be¬

ständige Auftrag ertheilt wird , anheimgestellt , und
die Strafen sollen nach verflossenem Termine , feh¬
lendem Impfscheine , und dargethaner Übertretung
obiger Vorschriften , ohne alle VVeitläuftigkeit , nö-
thigenfalls durch Anwendung der gesetzlichen
Zwangsmittel , sofort beigetrieben und  resp.  voll¬
zogen werden.

Jedoch bleibt denjenigen , welche sich durch
die Strafbestimmung beschwert zu seyn erachten,
unbenommen , dieses bei der dem Justizbeamten
vorgesetzten Fiegierung vorzustellen , in welchem
Falle der Vollstreckung des Straferkenntnisses vier
Wochen Anstand zu geben , nach deren fruchtlo¬
sem Ablaufe aber die Strafe zu vollziehen ist.

10) Die Beitreibung der erkannten Geldstrafen
bewirken die Rentereibeamten , wie bei den in die

herrschaftlichen Kassen fliefsenden Strafen , gegen
Beziehung von zwei Prozent , jedoch mufs darüber
eine besondere Rechnung geführt werden . Die Ju-



stizbeamlen haben demzufolge den Rentereibeamten
von den erkannten Geldstrafen jedesmal Jfachricht
zu geben , sowie letztere angewiesen werden , von
denen Strafen , welche etwa nicht einzutreiben ste¬
hen , erstere zu benachrichtigen , damit dieselben
wegen deren Verwandlung , und der V'erbufsung
der Arreststrafen , das Nöthige verfügen können.
Der bis Ende des Jahres 11116 eingehende Betrag
ist längstens vier Wochen hernach an Unsere Ober¬
rentkammer in Kassel , und  resp.  an Unsere Rent¬
kammer in Hanau , einzuberichten . Er soll nur zu
Prämien für Gemeinden , welche durch schnelle
Folgsamkeit , und für Impfärzte , welche durch vor¬
zügliche Thätigkeit bei der Kuhpockenimpfung sich
auszeichnen , verwendet werden . Die Kammerkol¬
legien haben daher den Betrag der zu verwenden¬
den Gelder der Regierung des Bezirkes bekannt zu
machen , und Wir sehen alsdann von dieser einem
desfallsigen Antrage , welcher nach vorgängiger
Kommunikation mit dem  Collegio meclico  zu thun
ist , entgegen.

§• 19 . Unser  Collegium medicum  hat -  am
Schlüsse eines jeden Jahres über die in demselben
vorgenommenen allgemeinen Impfungen , mit Beifü¬
gung der Tabellen , ausführlichen Bericht an Uns
zu erstatten , und darin diejenigen Gemeinden und
Impfärzte namhaft zu machen , welche mit Vor¬
züglichem Eifer zur Erreichung des beabsichtigten
heilsamen Endzweckes gewirkt haben . Es wird
Uns alsdann zu besonderem Wohlgefallen gereichen,



— 216 —

zu verordnen , dafs dieselben , aufser den Prämien,
durch öffentliches Lob belohnt werden sollen . Da¬

hingegen haben diejenigen Inrpfiirzte , welchen Fahr¬
lässigkeit bei Beobachtung der gesetzlichen Vor¬
schriften zu Schulden kommen wird , strenge Ahn¬
dung , nach Beschaffenheit der Umstände , durch
öffentliche Rüge , oder Dienstentsetzung auf ge¬
wisse Zeit unfehlbar zu gewärtigen.

§. 20 . Die Listen unter Nr . 1 , der Entwurf
der Eintheilung der Physikatsbezirke in Impfstatio¬
nen unter Nr . 2, die Impfungstabellen unter Nr . 3,
und die Impfscheine unter Nr . 4 sollen auf
herrschaftliche Kosten gedruckt , und den Behör¬
den zu dem vorgeschriebenen Gebrauche mitgelheilt
werden.

Wir gebieten allen denen , die es angeht,
diese Verordnung überall auf das Genaueste zu be¬
folgen.

Urkundlich Unserer höchsteigenhändigen Unter¬
schrift und beigedruckten kurfürstlichen geheimen
Siegels « *) .

Kassel am I5ten Dezember 1815.

Wilhelm , Kurfürst . (L . S.)

Vt . Schmerfeld.

*) Diese Verordnung ist bereits im ganzen Kurfiirsten-

thume mit dem besten Erfolge in Ausübung gebracht
worden.
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Aucli im Grofsherzogthume Baden wurde die
Schutzpockenimpfung durch eine Verordnung vom
17ten April und eine Instruktion vom 2ten Mai
.1815 gesetzlich eingeführt . Alle Kinder sollen
im Verlaufe des ersten Jahres geimpft werden , nur
Krankheit macht eine , durch ein ärztliches Attestat
zu bestätigende , A usnahme . Die Altern und Vor-
nuinder , welche dieses Gesetz übertreten , verfal¬
len in eine Geld - oder Gefängnifsstrafe . Kinder,
die jetzt bereits älter als ein Jahr und nicht ge¬
impft sind , auch noch nicht geblättert haben , müs¬
sen vakzinirt werden . — Es finden jährlich zwei
General - Impfungen , im Mai und Juni , statt . Die
Prediger liefern dazu die nöthigen Listen der Ge¬
hörnen . — Der Physikus vorzüglich lind dann
auch die andern approbirten Arzte haben die Er-
laubnifs zu impfen ; in gröfsern Bezirken auch die
Land - oder Staabschirurgen , aber nur unter Auf¬
sicht und Leitung des Physikus . — Die Taxe für
eine Impfung im Wohnorte des Arztes bei bemit¬
telten Personen ist 18 Kr . , aufserhalb des Wohn¬
ortes 24 Kr . ; beträgt die Entfernung mehrere Stun¬
den 50 Kr . Für die Impfungen bei armen Kindern
erhält der Arzt die Hälfte der erwähnten verschie¬
denen Taxen aus den Gemeindekassen , an welche
die durch Übertretung der Impfverordming ent¬
stehende Geldstrafen bezahlt werden . —- Die Ärzte
liefern Orts - Vakzinations - Tabellen , die Physiker
verfertigen nun Amts - Pliysikats - Vakzinations - Ta¬
bellen , und das Kreisdirektorium entwirft nach die-
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seil die Gerterai - Impfungstabelle über den ganzeil
Kreis , welche dem Ministerium des Innern einge¬

sendet wird . Von allen diesen Tabellen liegen den

Verordnungen gedruckte Muster bei . Die frühere

Verordnung vom löten Nov . 1808 behält ihre
Kraft *) .

Zu M e i n i n g e n erschien folgende Verordnung.
»Die Altern oder sonstigen Angehörigen der Kin¬

der , welchen die Kuh - oder Schutzpocken noch

nicht eingeimpft worden sind , werden hiermit be¬

deutet und angewiesen , sobald sie dazu von dem
Herrn Stadlphysikus gefordert werden , ihre Kin¬
der sofort unweigerlich und ungesäumt zu ihm

oder dem von ihm dazu beauftragten Arzte zu

bringen und impfen zu lassen , widrigenfalls die

Widerspenstigen oder Saumseligen dazu mittelst

dienlicher Zwangsmittel angehalten , auch , im
Falle die natürlichen Blattern in einem Hause aus¬

brechen , solches solange , bis die Blattern völlig

vorüber sind , auf der Altern oder Angehörigen

Kosten mit strenger militärischer Wache besetzt,
odör die Kinder sammt allen Hausgenossen , eben¬

falls auf der Altern etc . Kosten eingesperrt wer¬
den sollen .«

Meiningen am öten April 1815.
Herzog !, s. oberv . Polizei - Kommission.

*) Vergl . Jahrb . E . Iii . S. 234-
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Die "Regierung der Grafschaft S ch tva r zbu r g -
Sondershausen erliefs am 28sten Febr . 1815
ebenfalls eine Verordnung zur Beförderung der
Schutzpockenimpfung.

Eine Bekanntmachung des General . Gouverne¬
ments im Königreiche Sachsen vom < 28sten Marz
1815 empfiehlt die Schutzpockenimpfung dringend.
Aus den eingegangenen Polizeiberichten habe man
ersehen , dafs in den Provinzen von Sachsen und
selbst in der Hauptstadt Dresden (sowie Leipzig *))
dieses Sicherungsmittel nicht so allgemeine Anwen¬
dung finde , als es bei der anerkannten Kultur der
sächsischcn Nation und der in dem letzten Kriegs«
jähre so überaus rühmlich bewährten Thätigkeit derArzte zu erwarten wäre . Das General - Gouverne¬
ment wünscht daher , dafs die in Nr . 29 (1815 ) der
berliner (Haude - und Spener 'sehen ) Zeitung aufge¬
nommenen , die Menschen - und Kuhpocken betreffen¬
den , Beobachtungen des Med . Raths Dr.  Hehfeldin Prenzlau durch die sächsichen Provinzialblätter
zur weitern Kenntnifs des Publikums gebracht,
und von diesem beherzigt würden . Diese lehrrei¬
chen Bemerkungen des Dr.  Rehfeld (Kreispbysi-kus der Uckermark ) sind durch eine Übersicht der

*) Hier kamen im J . I8l4 noch 30 Kinder durch die
Pocken um.
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seit 40 Jahren an Jen Menschenpocken Gestorbe¬

nen in der Uckermark aufser allen Zweifel ge¬

setzt . Zufolge dieser starben in dem Zeiträume

von 1774 bis 1791 im Durchschnitte jährlich 217

Menschen an den Pocken . Von 1792 bis 1794 wur¬

den die Menschenpocken geimpft und nun starben

nur 26 jährlich an denselben . Nach einigen bei

dieser Impfung vorgekommenen unglücklichen Fällen

wurde sie wieder bei Seite gesetzt und daher kam es,

dafs in den Jahren 1795 bis 1801 im Mittel jähr¬

lich 259 Menschen das Leben verloren . Im J.

1802 machte man den Anfang mit der Kuhpocken¬

impfung und jetzt starben bis 1806 jährlich nur

20 an den Menschenpocken . Der Druck des Krie¬

ges hemmte indefs von 1807 bis 1809 die Fort¬

schritte der Schutzpockenimpfung und nun tödte-

ten die Pocken wieder in 5 Jahren 727 Menschen,

mithin in einem Jahre 242 . Seit 1810 aber ver¬

breitete sich die Impfung allgemeiner und von die¬

ser Zeit an liefs die Verheerung der Blattern in

der Uckermark so auffallend nach , dafs kaum 6

Menschen jährlich im 'Durchschnitte dadurch um¬

kamen . ( 7 im Jahre 1810 , 15 im Jahre 1811 , 6

im Jahre 1812 , 4 im Jahre 1815 , 2 im Jahre

1814 .) Die Arzte beförderten die Impfung mit

grofsem Eifer und einer allein impfte 1157 Kin¬

der.

Die
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Die Anzahl der in der Impfan3talt zu Ber«
Ii  11 seit Errichtung derselben (2ten Dez . 1802 ) bis
zum j . 1815 vakzinirten Individuen belauft sich auf
20,280 . Auch wurden während dieser Zeit 7223

Portionen Schutzpocken - Lymphe versandt . Von
allen in dieser Anstalt Geimpften , welche die äch¬
ten Schutzpocken gehabt hatten , wurde nicht einer
von den wahren Blenschenpocken befallen . Im J
1814 vorzüglich mufste die Schutzkraft der Kuh¬
pocken eine scharfe Probe bestehen , indem der
größte Theil der zu Berlin Geimpften durch die
herrschenden Blenschenblattern der Ansteckung aus¬
gesetzt war . Die sichernde Kraft der Impfung hat
sich indefs in dieser Prüfung vollkommen bestätigt.
Bremer  beobachtete Kinder , welche vor  4,  vor 8,

ja vor 12 Jahren vakzinirt wurden und nun mit
Pockenkranken in steter Berührung sich befanden,
ohne dafs sie angesteckt wurden . Ahnliche vor.
ilieilhafte Erfahrungen wurden in den Provinzen
gemacht . Auf die Anfrage an die Prediger des nie-
derbarnimschen Kreises , ob in den Dörfern die

Blenschenpocken geherrscht hätten und ob die vak¬
zinirten Kinder verschont geblieben wären , be¬

zeugten 30 Berichte , daß die Pocken nur in den
Dörfern Eingang fanden , wo es noch nicht geimpf¬
te Kinder gab , daß ferner nur die nicht vakzinir¬
ten von den Blattern ergriffen wurden , alle ge¬

impfte aber befreit blieben . Demuugeacbtet waren
die Pocken im j . 1814 und später zu Berlin wegen
Vorurtheile oder Nachlässigkeit vieler Altern noch

9ter Jahrg . P
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selir herrschend und verheerend gewesen , so dafs
durch sie im erwähnten Jahre 147 Kinder und  Ge¬
wachsene und im J . 1815 bis in den Monat März
73 Kinder getödlet wurden . —• Unter den während
des Jahres 1814 an den Menschenpocken gestorbe¬
neu 147 Menschen waren 25 unter 1 Jahre , 25 von
1 bis 2 J . , 21 von 2 bis 3 J . , 21 von 3 bis 4 J - ,
19 von 4 bis 6 J . , 21 von 6 bis 9 J . , 7 von 9 bis
12 J . , 6 von 12 bis 15 J . und 2 von 15 bis 17
Jahren *) .

Zu Herschberg in Schlesien und in den da¬
selbst eingepfarrlen Dorfern war das Verhältnils
der verstorbenen Kinder von 1 bis 10 Jahren in
Perioden , wo nicht vakzinirt wurde , gegen die,
wo die Schutzpockenimpfung Anwendung fand , zu¬
folge der Kirchen - Register der evang . Gemeinde
nachstehendes *) .

Jalire , in denen nicht geimpft wurde.
1786 starben 315 Kinder
1787 — 387 —
1788 — 251 —
1792 — 245 —
1793 — 251 —

*) Vergl . B . VIII , S. 295.

«*) L soN£R ültr Pocken und Pockenimpfung.  5 . Li-
t e x  a t U r.



— 227 —

1799 starben 298 Kinder
18C0 — 830 —
1806 — 265 —
1807 — 338 <—
1808 — 287 —

In den letzten 3 Jahren konnte der Kriegsun¬
ruhen wegen nicht geimpft werden.

Alle übrige Jahre haben weit über 200 ver¬
storbene Kinder und in einer Reihe von 18 hinter¬
einander folgenden Jahren sind nur zwei , in de¬
nen sich unter 200 gest . Kinder befinden.

Jahre , in denen geimpft wurde.

1001 starben 196 Kinder
1802 — 225 —
1803 ■— 177 —
18Ö4 — 204 —
1805 — 196 —
1809 — 190 ' —
1810 — 200 —

Die Resultate der Impfung im Grofsherzogthu-
xne Bade n wahrend des J . 1813 waren nachste¬
hende . Geimpft wurden 18,347 Kinder . Unter die¬
sen erhielten 17,564 ächte Blattern , das 47ste Kind
hatte falsche Kuhpocken und bei dem 46sten mifs»
lang die Impfung ganz . 100 nicht vakzinirte Fun-

P 2
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der wurden von den Menschenblattern befallen,  8
von ihnen starben *).

Im J . 1813 wurden in Siebenbürgen 31,279
und in Österreich ob der Enns 5563 Kinder

geimpft . Zur Gründung eines Fonds für die Schutz¬
pockenimpfung ist auch in diesen Provinzen eine
Auflage für jede Eheverbindung eingeführt wor¬
den **) .

Die für Dänemark angeordnete Vakzinations-
Kommission hat ihren Bericht für die Jahre 1814
und 1815 — ihr 15tes und 14tes Jahr — ab¬

gestattet . Zufolge dieses wurden im J . 1814 , so¬
weit die erforderlichen Nachrichten eingegangen
sind , 23,592 , und im Jahre 1815 24,425 Individuen
geimpft . Im südlichen Grönland fanden vom J.
1803 bis 1813 979 Impfungen statt , eine nach den
Lokal - Umständen bedeutende Menge . Im nördli¬
chen Grönland war bis zum 9len August 1815 die
Zahl der Impfungen 125 . Auf den Faröern wur¬
den 424 Personen im J . 1814 vakzinirt . Nur auf
Island hat die .Schutzpockenimpfung keinen beson-

*) Vergl . Jahrb . B. VII . S. 321.

*♦) Vergl . Jahrb . E. VIII . S. 299 u . 300.
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dem Fortgang . — Nach dem Vorschlage der Kom¬
mission sind ietzt auch die Juden allen in Betreff
der Kuhpockenimpfung erlassenen Verordnungen
unterworfen *) .

Die Schutzpockenimpfung , welche ' seit der
Rückkehr des Papstes im Kirchenstaate ganz
verschwunden war , wurde durch den Dr.  Orazio
Maceroni  wieder nach Ilom gebracht **) .

Bei einer im sc Ii lesischen Riesengebir¬
ge im j . 1Ü14 herrschend gewesenen Menschen-
pocken - Epidemie starb der 4te bis 5te Kran¬
ke . Eine von der Regierung angeordnete und
zweckmässig ausgeführte allgemeine Impfung setzte
der Seuche im Entstehen Grenzen . Schon allein im
hirschberger Kreise wurden binnen 5 bis 6 Mona¬
ten 4C00 Kinder geimpft . Die Schutzkraft der
Kuhpocken bewährte sich überall.

Auch im Jahre 1815 herrschten die M e n .

*) Vergl . Jahrb . B . VIII . S.  311.

**) Vergl . Jahrb , B . IV - S . 276.



— 250 —

ach en pocken leider noch in mehreren Städten
und Ländern.

In Berlin , wo die Krankheit so oft wieder¬

kehrt , tödtete sie eine beträchtliche Zahl Kinder

(s . oben S. 225 -).
Zu Frankfurt am Main erhielt sich eine

k leine Pockenepidemie über 10 Monaten . — Seit
Jahren hatte sich hier eine Menge ungeimpfter

Individuen angehäuft , da keine zweckmäfsige , kräf¬

tige , polizeiliche Mafsregeln zur allgemeinen Einfüh¬

rung der Vakzination verfügt wurden . Der Anstek-

kungsstoff fand daher einen weiten fruchtbaren Bo¬
den zu seiner Fortpflanzung . Wie unbekümmert

die Polizei um diesen wichtigen Gegenstand
war , beweist schon , dafs man erlaubte , in den

dortigen politischen Blättern Inserate aufzunehmen,
die dem guten Kufe der Sciui t/pockenimpfung nach¬

theilig waren . In der frankfurter Ober - Postamts-

Zeitung (lol5 Nr . 562 ) erschien ein Aufsatz *) mit
der tadelnsvverthen Uberschrift : » das Erscheinen

der Menschenpocken nach vorgängiger Vakzine .«

Viele , welchen dieses Blatt in die Hände fiel , la¬

sen nur die Überschrift ; andere , die ' sich wohl die

*) Er bestätigt nur die schon lange gemachte , den Werth

der Impfung nicht herabsetzende , Erfahrung , dafs die

durch Kuhpocken verschaffte Sicherung gegen die An¬

steckung der Menschenblattern zuweilen Ausnahmen
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Mühe nahmen , das Ganze zu lesen , mifsverstan-
den es und so konnte dieser Aufsatz , dessen Ver¬
fasser gar nicht einmal gegen die Kuhpocken zu
Felde ziehen wollte , in der ganzen Umgegend nur
den übelsten Eindruck , beunruhigende Zweifel und
Vorurtheile in Hinsicht der Schutzpockenimpfung
hervorbringen . Dies ging soweit , dafs Ärzte sich
berufen fiih ' ten , um die nachtheilige Wirkung jenes
Aufsatzes zu vertilgen , die ganz für die Impfung
sprechenden Resultate ihrer langen und reichhalti¬
gen Erfahrung , zur Beruhigung und Belehrung der
Altern , in eignen Schriften herauszugeben *) . —
Es ist aber Pflicht der medizinischen Polizei , zu
verhindern , dafs solche Inserate , die einer guten
Sache von allgemeinem Interesse schaden können
und blofs medizinischen Zeitschriften angehören,
in 's grofse Publikum kommen . Ist es geschehen,
so mufs die Polizeibehörde wenigstens auch öffent¬
lich ihre bestimmte , das Publikum nicht irre füh¬
rende , Meinung aussprechen . —. Gegen diese Pok-
kenepidemie in Frankfurt wurde übrigens von Sei¬
ten der Regierung weder eine allgemeine Impfung,

macht , dafs aber im Falle des Eintretens der Pocken
bei einem Geimpften diese einen sehr gutartigen Verlauf
haben . Vergl , Jahrb . B . VI - S . 309.

*) So Dr.  Bhauw  zu Waltcrshausen . Vevgb d . Literatur
dieses Bandes.
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noch bedeutende Mafsregeln zur Absonderung der
Pockenkranken verordnet , und der Verkehr zwischen
Kranken und Gesunden blieb im Ganzen nach wie
vor.

Bei der in Mainz entstandenen Pockenseuche

behauptete die Vakzination ihren vollen Werth.

Im Herzogthume Gotha brachen ebenfalls die
Pocken aus . In Zella und Mehlis , Fabriksorte des
Amts Schwarzwald , wurde alle Gemeinschaft mit
den Blatternhäusern aufgehoben und sämmtliche
noch nicht vakzinirte Kinder binnen wenigen Wo¬
chen geimpft . Diese Anstalten bewirkten volligen
Einhalt der Fortschritte des drohenden Übels.

Im Herzogthume Berg (in Essen , Werden,
Wipperfürth ) wurden viele Kinder Opfer der Pok-
ken . Unter den Gestorbenen waren auch mehrere

früher Geimpfte ; bei näherer Untersuchung aber
ergab es sich , dafs sie falsche Kuhpocken gehabt
hatten . Solche Vorfälle schadeten indefs dadurch

vorzüglich , dafs die Impfung weniger Eingang fand.

Noch in mehreren Gegenden Deutschlands er¬
schienen die Menschenpocken , im H annövri.
sehen (Wunstorf ) etc . Zu Halber Stadt wur¬
den die Häuser der Blatternkranke gesperrt . In
Oldenburg brachte eine Pockenepidemie vielen
Kindern den Tod.

In London starben im Jahre 1814 658 Men¬
schen an den Pocken . Die Seuche war so heftis.
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dafs vom 20sten November bis 20sten Dezember 114
Blatterntodte beerdigt wurden und unter 48 ' von
Ärzten behandelten Blatternkranken 7 umkamen +) .

Vor der Kingsben ch in London ward
(1815 ) ein Apotheker angeklagt , dafs er zwei von
ihm geimpfte , mit den Blattern behaftete , arme
Kinder zu sich hätte tragen lassen , statt sie in
ihrer Wohnuno - Zu besuchen , wodurch er AnlafsO •*

zu öffentlicher Ansteckung gegeben habe . Er ent¬
schuldigte sich mit seinen in Unordnung gerathe-
nen Geschäften ; allein er ward , zur Warnung für
andere , zu einem Verhafte von sechs Kalender -
Monaten verurtheilt . Der Attorney - General (köni-
niglicher Anwald ) machte bei dieser Gelegenheit
die merkwürdige Aufserung : » dafs er nicht be¬
haupten wolle , als wäre die Inokulation illegal,
oder als hätte nicht jeder Mann das Recht , entwe¬
der seine ganze Familie inokuliren zu lassen , oder
zu warten , wenn es ihm besser däucht , bis Gott
sie auf natürlichem Wege mit den Blattern heim¬
suche ; aber das behaupte er , dafs jeder ver¬
pflichtet sei , das Eine oder Andere so zu thun,
dafs dadurch die Sicherheit anderer Menschen
nicht gefährdet werde . « ( ! ! )

*) Vergl. Jahrb . B. VRI . S. 304.

i
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Viborg  fand als Resultat sorgfältig angestellter
Versuche , dafs der klare und wässerige Eiter der
11 arten - G e s c h w ii r e der P f e r d e ebenso

gut als der von der Mauke , durch Einimpfung bei
wiederkäuenden Thieren , ächte Kuhpoc k e n
hervorbringen kann und dafs beide Pferdekrank-
he ten einerlei Natur haben *) . ( Analyse des
travaux de Ja Societe royale veberinaire de Qopeu-
hagne . 2e rapp .)

*) Vergl . Jahrb . B. VI . S. 305 u . 3l4.
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3.

Kranken - und Rettungsanstalten.

Im C h a r i t e - K r a n k e n h a u s e zu Berlin wa¬
ren am Schlüsse des Jahres 18i5 5oO Kranke . Vom
lsten Jan . bis zum olsten Dez . 1814 sind 3543
Kranke aufgenommen worden . Die Zahl aller be¬
handelten Kranken in diesem letzteren Jahre betrug
mithin 4073 . Von diesen wurden 2525 geheilt , 64
verliefsen ungeheilt die Anstalt , 553 sind von ei¬
ner Abtheilung auf die andere verlegt worden,
5o2 starben (von ihnen kamen 144 todtkrank in die
Anstalt ) . Mit dem Anfange des Jahres 1815 blie-
ben 651 Kranke zurück *).

Der Orden der barmherzigen Brüder
hat , nach dem von dieser Anstalt öffentlich be¬
kannt gemachten Verzeichnisse , in den 27 Hospi¬
tälern , welche im Kaiserthiune Ö s t err eich seiner
Vorsorge anvertraut sind , vom lsten November

♦) Vergl . Jslii 'b, B. VIII . S. 317.
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1814 bis zum letzten Oktober 1815 überhaupt
11,241 Kranke aufgenommen und verpflegt . Von
diesen starben 1074 - In dem vorhergegangenen
Jahre war die Zahl der von diesem Orden besorg¬
ten Kranken 12,112 , von den 40,611 am Leben er¬
halten wurden . Die meisten Kranken verpflegte
der Orden in Wien (1797 ) und zu Prag (1626 ) *) .

Im Jahre 18 *4 wurden in den verschiedenen
Kranken - und Versorgung ? - Anstalten zu Nürn¬
berg 959 Personen aufgenommen , die mit denen
bereits anwesenden 478 auf die Zahl von 1457 stie¬

gen . Von diesen sind 851 entlassen worden , 152
starben und 474 blieben in den Anstalten zurück.

Fortgesetzte Nachricht über eleu Bestand , des Ho¬
spitals zum heiligen Geiste zu Frank¬

furt a . M. **) .

Jahre. Kranke. Gestorbene.
Lengedes Au fen f-
halts eines Kran¬
ken im Hospitalenach einem

Durchschnitte.

T .i^ liche
Zahl der

Kranken im
Durch¬
schnitte.

1815 850 114 (der 74 te) 25 Tage 57

.1814 802 102 (der 8te) 27 T. 60

Die grofse Sterblichkeit wurde durch den da¬
mals herrschenden Typhus verursacht.

*) Vergl . Jahrb . B . VII.  S . 349-

**) Vergl . Jahrb . B . VIII . S,  316.
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Zu Nürnberg wurde im Januar 1814 eine
Heilanstalt für arme Augenkra n Ii e unter
Leitung des Dr.  Kapfer  gegründet . In diesem In¬
stitute sind seit der Entstehung bis zum März 1815
Gl Augenkranke behandelt worden , von denen 54
Heilung fanden . Die Staaroperation machte man
20 mal , und 15 mal mit vollkommenem Erfolge.
Die Anstalt besitzt bereits etwas Kapitalfond . Jetzt
erhält das Institut auch aus der königlichen Pri«
vatkasse jährlich 200 Fl . Seine Errichtung verdankt
es den Bemühungen jenes Arztes und einiger Men¬
schenfreunde.

Die während mehrerer Jahre durch den Krieg
fast ganz zerstörte Rettungsanstalt für Er¬
trunkene und Erstickte zu II a mbürg *)
wurde im j . 1815 in ihre ehemalige Wirksamkeit
gebracht . Der Rettungs - Apparat und alle dazu er¬
forderliche Einrichtungen , Belohnungen etc . sind
wieder hergestellt worden und in den ersten acht
Monaten des J . 1815 wurden 19 Rettungsfälle , von
denen 14 einen glücklichen Erfolg hatten , angezeigt
und belohnt . Unter den fünf Verunglückten wurde
nur hei zweien , die über eine Stunde im Wasser
gelegen hatten , ärztliche Hülfe versucht , die an¬
dern fand man in einem Zustande , der alle Hoff-

*) Vei 'gk Jahrb . B . VI . S. 33l.
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nnng zu ihrer Wiederherstellung versagte . Von den
Geretteten bedurften 6 keiner ärztlichen Hülfe , da
sie gleich nach dem Hineinstürzen aus dem Wasser
gezogen wurden , aber neun verdanken die
Erhaltung i h res Lebens den Bemühun¬
gen der Arzte . Das Institut setzte wie vordem
eine Prämie von 150 Mark für die Wiederbelebung
eines im Wasser Verunglückten , wahren Schein-
tüdten aus.

Bereits im  J . 1814  gab  Hermbstaedt  eine  che-
mische  Prüfung zur Unterscheidung des
Scheintodes vom wahren Tode an *). Da
nämlich eine jede Leiche einer Pieihe verschiedener
Perioden der Gührung unterworfen sei , so liefse
sich auf chemischem Wege die Art der Gährung,
somit auch der wahre Tod und zugleich der
Grad der Zersetzung des Leichnams bestimmen.
Die erste Gährung , welche bei einer Leiche sich
einstelle , sei die saure , dann folge die ammonia-
ltalische und endlich die faulige . Zur Entdeckung
der sauren Gährung solle man ein Stückchen Holz
•mit  Spirit . Sal . amvi . cansk.  befeuchten und hin
und wieder den Leichnam damit berühren ; sei
diese Art der Gährung vorhanden , so würden sich

*) Museum des Neuen und Wissenlwürdigsten  a.  d.
Gebiete d . Naturwissenschaft . l8l4 - B . I . II . 2.



durch die Verbindung des Ammoniums mit dem
sauren Dunste sichtbare Dämpfe bilden . Die am-
moniakalisehe Gährung offenbare sich , noch ehe
der stinkende Geruch einträte , dadurch , dais ein
mit Essigsäure bestrichenes Stäbchen über der Lei¬
che — durch die Verbindung des , bei anfangender
Fäulnifs erzeugten , ammoniakalischen Dunstes mit
der Säure — von sichtbaren Dämpfen umgeben
würde . ( Dieser ganz nach chemischen Ansichten
gemachte Vorschlag möchte indefs keine prakti¬
sche Brauchbarkeit hiben . Die Dämpfe können
entstehen und der Scheintod ist doch da , weil die
Ausdünstung Lebender bald saurer , bald flüchtig
kalischer Natur seyn kann . Dann können sich wie¬
derum jene Dämpfe nicht zeigen und der wahre
Tod ist dennoch vorhanden , weil gerade keine die
Entwicklung von Säure oder Ammonium begünsti¬
gende Umstände eingetreten sind .)

Verführt durch  Davy 's Athmurigs - Versuche mit
dem oxydirten Stickgas , das in die Lungen gezo¬
gen einen angenehmen Rausch , eine Ekstase her¬
vorbringt — wollte S. ! \  Itter  in Dublin die Wir¬
kung des Kohlenstoffoxyd - Gas beim Atbmeii an
sich selbst prüfen . Nach drei oder vier starken
Athemziigen von dieser Luft verlor er fast plötz¬
lich Empfindung und Bewufstseyn , fiel wie todt zuBoden und blieb beinahe eine halbe Stunde lans in
einem asphyktischen Zustande . Ohne Erfolg wen-
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deten mehrere Arzte die gewöhnlichen Hülfsmittel
an . Die Wiederbelebung gelang erst , als man auf

den Einfall gerieth , Sauerstoffgas in die Lungen zu
blasen . Dieses bewirkte eine schnelle Rückkehr

des Lebens unter Konvulsionen , heftigem Kopf¬

schmerze und beschleunigtem , unregelmäfsigen
Pulse . Als Nachfolge blieben noch einige Zeit

Blindheit , Übligkeit , Schwindel , Schläfrigkeit etc.
Dieser Fall beweist abermals die grofse Wirk¬

samkeit des Sauerstoffgas bei Asphy¬
xien . Die Ärzte versicherten einstimmig,  W it¬

ter  habe seine Rettung allein dem Sauerstoff¬

gas zu verdanken.  G ilbert  schlägt daher vor , die
Apotheker dahin anzuweisen ', stets einige Fla . chen
voll Sauerstoffgas und einige mit einem Hahne ver¬
sehene Blasen vorräthig zu haben , um diese so¬

gleich in jedem vorkommenden Falle mit dem Gas
zu füllen , und angefüllt dahin bringen zu können,
wo man es anwenden will *).

Auch  H iggins  verlor durch einen ähnlichen
Versuch fast sein Leben . Er athmete SchwefeLvas-

serstoff - Gas ein , das ebenfalls als ein Gift wirkt,

wie schon die Versuche  D upuytue .n's zeigen . (Gil -

bert 's Annalen  der  Physik . 19ter Bd . 1815 .)

*) Vergl . Jahrb . B . VIII . S. 323.

4 . Me-
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Medizinisch - statistische und geographische
Nachrichten.

n ..i-Jie  mittlere Lebensdauer d e r E i 11w o h-
ner eines Ortes findet man , wenn von einem
ganzen Jahre das Alter jedes Verstorbenen in eine
Summe gebracht , und diese durch die Zahl alLer
Verstorbenen von demselben Jahre dividirt wird.
Sind mehrere regel 'mäfsige (nicht durch Epidemien
ausgezeichnete ) Jahre so berechnet , und wird aus
diesen ein Durchschnitt gezogen , so kommt man
der Wahrheit noch näher . — Es wäre interessant,
die auch auf diese Weise gemachten , richtigen Be¬
stimmungen der mittleren Lebensdauer von Orten
verschiedener Klimate mit einander zu vergleichen.
Die mittlere Dauer des Lebens war im J.  1805  zu
Sigmaringen nach  Mezler 's Beobachtung  26  Jahre
8 Monate und  21  Tage.

An vielen Orten bestehen Gesellschaften , vor¬
züglich unter Handwerkern , deren Mitglieder

9ter Jahrg . O
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durch wöchentliche , bestimmte Beiträge Hassen bil¬
den , aus denen diejenigen Mitglieder , welche von
einer Krankheit befallen werden , wöchentlich eine
gewisse Summe während der ganzen Dauer der
Krankheit erhalten . Bei Errichtung solcher Gesell¬
schaften kann die Frage aufgeworfen werden : wie¬
viel von einer bestimmten Menge Ge-
s u n d e r w iiliren d eines Jahres im Durc h-
schnitte erkranken ? ( jähre mit herrschenden
Seuchen müssen als Ausnahmen betrachtet werden .)
Augenfällig ist es , dafs es bei Beantwortung dieser
Frage sehr auf verschiedene Rücksichten ankommt ;
auf die Lebensart der in Anfrage stehenden Men¬
schen , auf ihre Beschäftigung , auf Geschlecht , Al¬
ter , gesündere oder minder zuträgliche Beschaffen¬
heit ihres Aufenthaltsorts etc . Die Durchschnitts¬
summe der Kranken für eine gewisse Zahl Men¬
schen wird anders seyn bei einer Gesellschaft von
blofs arbeitenden Männern , als bei einer von Haus¬
haltungen , wo Männer , Weiber und Kinder par-
tizipiren ; anders bei Fabriksarbeitern , als bei Land¬
leuten etc.  Mezler  beobachtete 246 Kranke als
jährliche Mittelzahl unter 1200 Einwohnern in Sig¬
maringen *). In diesem Städtchen stirbt 1 von 28
Menschen im jähre , ein Verhältnifs , das nicht
ganz vortheilhaft ist , da man in andern kleinen
Städten erst auf 31 bis 32 Lebende einen Todlen

• ) Vergl . Jahrb . B , V - S. 294-

\
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zählt . Nach jener , nur einen Ort betreffenden,  Ep
fahrung kämen auf 100 Bleiischen von jedem Alter,
Geschlechte und Stande jährlich 20 Kranke . — In
gröfseren Städten kann in dieser Hinsicht kein si¬
cheres Resultat erhalten werden , weil hier zuviele
Kranke unbemerkt bleiben . — Auf dem platten
Lande und in einer gesunden Gegend rechnet man
auf 1000 Menschen 100 Kranke im Jahre ( an äus¬
sern Übeln und 50 an schweren Krankheiten leidend ) .

In München ist das Verhältnifs der Gehör¬
nen , Gestorbenen etc . im Etatsjahre 1B 15  nachste¬
hendes gewesen . Es wurden geboren '2055 . Die
Zahl der Gestorbenen war 2002 und die der ge¬
trauten Paare 290 . Unter den Gehörnen sind : Ehe¬
liche JJ3 7 (561 männi und 576 weibl . Geschl .) ,
Uneheliche 7fil (429 männl . und 352 weibl . Geschl ) '79 Todtgeborne und 511 Zwillinge . — Unter den Ge¬
storbenen waren 11C5 in . und 979 weibl . Geschl.
Es  starben in Hinsicht des Alters und Geschlechts :

iVIünnl. VVejbl. Summe.Von  der Geburt bis  iu 1 Jalir 482 385 867Von 1 bis 5 Jahre . . 61 59 120— 5 — 10 J. 12 21 33— 10 — 20 J . . 24 25 49— 20 — 30 J. 120 71 19l■—' 30 — 40 J. 73 63 136— 40 — 50 J . . 65 53 118— 50 — 60 J . . 76 56 132— 60 — 70 J . . 94 102 196— 70 — 80 J . . . 63 91 154— 80 — 90 J . . 27 42 69— 90 — 100 J. 5 12 17
Summe J1102 | 9o0 j 20ÖZ

20Ö2



— 244 —

in Hinsicht der Krankheiten:

Miinnl. Weib '. Summe.

Entzündungen 39 28 67
Friesel - Scharlaclliieber 2 8 10
Hebe . 28 26 54

Typhus . . . . 63 37 105
Konvulsionen . 153 130 283
Zahnen . . . . 27 22 49
Diarrhöe . . . 5 6 11

Lungensucht 137 89 226
Wassersucht . 109 127 236

Abzehrung 170 173 343

Schlagflufs 59 68 127

Verhärtung , Gelbsucht . 18 12 30

Entkräftung 109 123 232
Blutsturz 3 3
Brand . . . . 58 63 121

Aeufsere Verletzungen 11 1 12

Todt gefallen 5 1 6
Erstickt . . . . 2 2 4

hodagra . . . . 2 2
Kindbettiieber . 5 5
Todt gefunden . 2 1 3
Ertrunken . . . 5 7 12
Am Steine . . . 1 — 1

Lustseuchc [. . 2 3 5
Ermordete . . 1 , 1
Selbstmörder 3 . 3

Hingerichtete 2 . 2
T odtgeborne 52 27 79

Notligctaufte Kinder 30
i

20 50

Summe 1103 979 2082

20Ö2
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Di « im Kantone St . Gallen aufgenommenen
E  111b i u d u 11 gs - T abellen vom J . 1814 ergaben Fol¬
gende ^. Auf 120 Kindbetterinnen kam eine Gestorbe¬
ne . — Von 24 entbundenen Kindern starb eins wah¬
rend oder gleich nach der Geburt . — Unter 40 Ge¬
burten war eine widernatürliche . —■ Auf 560 Ge¬
burten kam eine Zwillingsgeburt . — Unter 120 Ge¬
burten befand sich eine , wobei die Nachgeburt
künstlich weggenommen wurde . — Auf - 100 Ent¬
bindungen kam eine Zangengeburt und auf iOOO
Geb . eine Perforation . 5 Wendungen erhielten
2 lebende Kinder.

Die General - Geburt » Ehe - und Sterb - Tabelle
des J . 1814 vom Kantone St . Gallen lieferte
nachstehende Resultate . Lebend Gehörne 4,785
(2464 Knaben und 2521 Mädchen ) . Todtgeborne
215 (115 Knaben und 100 Mädchen ) . Geschlossene
Elten 1062 . Gestorbene 4254 (2171 vom m . und
2083 vom w . Geschle 'chte ) . Von diesen starben am
ersten Tage ihres Lebens 205 , im lsten Monate
471 , im lsten Jahre 1050 , vom ersten vollendeten
Jahre bis zum 5ten j . 515 , von 5 — 10 J . 151,
von 10 — 15 J . 64 , von 15 — 20 J . 57 , von
20 — 50 J . 161 , von 50 — 40 J . 169 , von 40 —
5o J . 214 , von 50 — 60 J . 285 , von 60 — 70 j.
585 , von 70 — 80 J , 375 , von 80 und darüber
154 - — Es wurden 551 mehr geboren als starben.
— An den Pocken starben 222 , am Scharlachlieber
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56 , an den Masern 70 , am Keichhusten 572 , am
Katarrhalfieber 2o9 , am Zahnen und an Konvulsio¬
nen 671 , an weniger gewöhnlichen Krankheiten un¬
ter den Kindern 197 , am Schlagflusse 125 , am Ent¬
zündungsfieber 218 , am Faul - , Nerven - und Gal-
lenfieber 210 , im Wochenbette 4-7 , an der Auszeh¬
rung und Lungensucht 611 , an der "Wassersucht
177 , an der Ruhr 110 , an Brüchen , Kolik , Mise¬
rere 67 , an Altersschwäche 566 , Ertrunkene , Er¬
stickte , Zerfallene 47 , Selbstmörder 4 , an unge¬
wöhnlichen Krankheiten bl , an unbekannten Übeln
127 . — Kinder wurden vakzinirt 1806.

Beiträge zu einer medizinischen Topo¬
graphie von London lieferte ein Ungenannter
(The London medical surgical and pharmacentical
Reposibory hy  Buerows , Royston  and  Thomson.
1814 - 1 .) , von Esthland  Baek , sowie von
Stuttgart  Cless  und  Schüeler *).

*) Vsrgh d- Literatur dieses Bandes.
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Nachtrag zu der Uebersicht der Angaben der Ge¬
hörnen , Gestorbenen etc . einiger Städte und
Länder

vom Jahre  1814»

Städte
und

Lände r.
Geborne. Gestorb.

Getrau¬
te

Paare.

Mehi-

geboren
oder

gestorben.

Braunschweig 1) 928 969 375 gest . 41
Elberfeld 2 ) . 841 834 203 geb . 7
Memmingen 243 283 gest . 40
Neapel 3) 12,828 13,963 gest . 1135
Paris 4 ) • . 21,247 27,815 4188 ge ?t . 6568
Prag 5 ) . 5277
Uckermark . 3ii4 2384 geb . 730
Würz bürg 6) 768 1227 127 gest . 459
Zeulenroda 7) • 116 143 gest . 27

Anmerkungen zu vorstehender Uebersicht.

1) (Braunschweig .) Es starben 370 Menschen weni¬
ger und es wurden 188 Paare mehr getraut als im Jahre
I8l3.

2 ) (Elberfeld .)  Unter den Geb . waren 55 Uneheli¬
che und 60 Todtgeborne.

3) (Neapel .)  Bei der im erwähnten Jahre zum er¬
stenmal vorgenommenen Volkszählung fand man 327,104
Einwohner ( l3 _i,6l7 männl . und 172,369 weibl . Geschl.
und 2118 Fremde ) ; man glaubt indefs , dals die wahreZahl
xiabc an 400,000 betrage.

4 ) (Paris .)  Unter den Gebornen waren 10,814 Kna -



ben und 10 *433 Mädchen , unter den Gestorbenen 15,8 ++

männl , und 11,971 weibl . Geschl.

5 ) (.Prag .) Unter diesen Gestorbenen waren Todige-

borne . , , . . . 191

bis zum  lJten  Jahre , 1827

von 1 bis 4 J - - 581

— 4 — 20 J . . 403

— 20 — 40 J . . 694

— 4o — 65 J . . 960

— 65 — zum höchsten Alter 621

An gewöhnlichen Krankheiten starben 4648 , an Ner-

v enfiebern ^ 17 , an Blattern nur 4 - Ertrunken sind l3,

Selbstenileibungen wurden 3 und Morde 1 gezählt.

6 ) (JVärzburg . ')  Unter den Gebornen sind 363 mann ] ,

und 352 weibl . Geschl . ferner 290 Uneheliche und 53 Todt-

geborne.

Von den Gestorbenen waren 658 männl , und 516

weibl . Geschl , — • Dann 245 Greise , 544 Mannbare , 385

Kinder.

7 ) ( Zeulenroda .) Von den Gestorbenen waren 51 un¬

ter einem Jahre , 33 von 1 bis 10 Jahren . 16 kamen

durch die Pocken um,

X
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Ueb er sieht der Angaben der Gehörnen , Gestorbe¬
nen etc . einiger Städte und Lander

vom Jahre  1815 . *)

S , ii d t e
und

Laude r.
Geborne. Gestorb.

Getrau¬
te

Paare.

Mehl-

geboren
oder

gestorben.

Amsterdam . 7050 7047 1963 geb . 3Bremen . 1336 939 486 geb . 397Brüssel 2707 2217 geb . 490
Dresden . . 2091 1743 685 geb . 348
Düsseldorf . 855 645 187 geb . 210
Flensburg 1138 877 370 geb . 261

*) Während Menschen zerstört werden , sorgt die Natur wie¬
der für Ersatz . Die gröfste Mortalität in unterm deut¬
schen Klima tritt bei regelmäfsigeh Jahren im Februar,
Marz und April ein , und gerade diese Monate dürfteil
die meisten Geburten liefern ( f ) . — Dann ist nach

r ) MEZiiEji beobachtete dies in Sigmaringen für die
Zeugungsperiode und ich in Hanau im Allgemeinen für
die Geburten.  Mkzi -kr  fand nämlich , dafs der Fe¬
bruar die meisten Todten hat , aber auch während
seiner Dauer die meisten Kinder gezeugt werden.
Ich selbst bemerke die gröfste Zahl der Gebornen
nach einem zehnjährigen Durchschnitte in der Jah¬
reszeit , welche der Sterblichkeit am günstigsten  ist-
Dieser Gegenstand ist mithin noch nicht ganz klar und
verdient in Beobachtung und Berechnung grofser Sum¬
men von Menschen eine nähere Prüfung . Dafs im
September die wenigsten Kinder gezeugt werden , darin
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Städte
und

Lände r.
Gebot 'ne. Geitorb.

Getran-
te

Paare.

Mebi-

geboren
oder

gestorben.
Frankfurt a. M. l312 1112 3l6 geb . 200
Freiburg i . Ei eis ». 259 254 78 geb . 5
St . Fulda 379 249 193 geb . l30
Gera . . . . 395 245 geb . 150
Gotha . . . 386 284 124 ">eb . 1033

einer verheerenden Seuche die Fruchtbarkeit ungewöhn¬

lich grofs . Dafs der Geschlechtstrieb bei Rekonvales¬
zenten von hitzigen Krankheiten sehr stark wird , iste 7

eine alte Erfahrung . Die Folgezeit der so verderblichen

Typhiisepidemis von 18 }J in hiesiger Gegend zeichnete

sich durch Fruchtbarkeit der Menschen aus . Zwillinge

waren häufig . Weiber , die schon lange keine Kinder

mehr bekamen y wurden wieder schwanger . Das¬
selbe beobachtete man in andern Landern . — Wie¬

viel das Jahr i8l5 dazu beitrug , „um die Lücken , wel¬

che der Typhus machte -, auszufüllen , ergibt sich au«
der obigen Tabelle . Nur in 2 Städten unter den an-

geführten zeigt fielt eine Ueberzälil von Gestorbenen und

stimmen  Mezler 1« Beobachtungen mit den meinigen
vollkommen überein . Vergl.  Mezi/eilIs  Versuch ei¬
nes Leitfadens zur Abfassung zweck-
mäfs iger medizinischer T o p oig r a p h i e n.
S . 167 und meine medizinische Topographie

.der Stadt Hanau.  S.  101.  John Buhns ' bestimmt

nach seinen zehnjährigen Beobachtungen die Monate
August und September für die günstigsten zur Zeu"
gung. (J . Buhns  Principles of Midwifery etc . Lond.  1811 . )
Dies trifft mit den Resultaten ' , die ich erhielt , ziem¬
lich überein.
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Städte
und

Länder.
Geoövnc. Gestorb.

Getrau¬
te

P .iare.

Mein-
gebot tu

oder

gesiot ben.

Hall , Schwab .

1

228 21  1 76 geb. 17
Hamburg ;. 3767 2745 1054 geb. 1022
Sl;. Hanau l) 431 3 iIi 127 geb. 113
KannFtadc 119 100 . 27 geb. 19
Karlsruhe 516 415 105 ge b. 101
Kiel . . . . 1837 1043 554 geb. 794
Königsberg . 2525 16 3o 827 geb. 895
Leipzig . 1555 1251 geb. 304
Lindau . 60 57 17 geb. 3
Linz . . . . 980 957 259 geb. 23
London . 23,414 19,560 geb. 385 1
Nürnberg. 796 7 63 244 geb. 33
Oldenburg . 1265 784 312 geb. 481
Paris 2 ) . 22,612 19,992 5575 geb. 2620
llegensburg 3) . 651 668 124 gest. 17

Strasburg 2244 1859 . 495 geb. 385
Stuttgart . . 854 720 1.90 gel ). 13 \
Ulm . . . . 485 528 100 gest. 43
Wien  4 ) . 12,326 11,520 2437 geb. 806
K . Wiirtembergö) 54,801 44,847 11639 geb. 9954
Würzbure : .D 913 795 176 geb. 118

von allen in dieser Zeitschrift aufgeführten jährlichen
Ueberaichten der Gehörnen , Gestorbenen  etc. (von

l807  bis  l8l4 ) ist die  vom  J . 1815  die vortheilhaf-
teste , indem  sie  fast durchaus eine Mehrzahl der  Ge¬
hörnen enthält.

Der II  3  r a u s g 0 b e r.
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shimerkungcn zu vorstehender ZJehersiclit.
i ) (Stadt  Hanau .*) Unter den Gehörnen waren 201

Knaben und 230 Mädchen , ferner 7 Zwiilingägeburjten,
59 Uneheliche und 17 Todlgeborne . Die Zahl der Un¬

ehelichen nahm mithin gegen die vorhergegangenen Jahre
fortdauernd zu . Die vermehrte Zahl der Ii Ii; paare erhielt

sich und ubertieg die Norntaimenge um 19 Paare . (Vergl.
13. Vlil . S . 333 .) Unter den Gestorbenen waren 151
mänul . und 167 weibl . Gesohleclus . — Der Ueberschirfs

von Gebornen ist der Aufaug zu dem Ersatz fiir den Ver¬
lust durch die letzte Typhusepidemie . ( Die Mehrzahl der
Gestorbenen der beiden Jahre iul3 und l8l4 zusammen
war 741 -)

Die Bevölkerung der Stadt Hanau war im J , 1816,

zufolge einer allgemeinen Zählung , 11,457 Seelen ( ohne
das Militär ) . Im J . 1305 ist die Summe deiselben

11,953 gewesen , es ergibt sich mithin eine Verminderung
seit dieser Zeit von 496 Menschen . Die näheren Ver¬

hältnisse des Populationsstandes im J . l8lö enthält die

am Ende dieses Abschnittes befindliche Tabelle . ( S . 254 .)

Zugleich folgt auch ( S . 255 — 257 ) die Witterungs - und
Krankhtits - Beschaffenheit  V.  J . 1815.

2 * (Paris. ) Unter den Gebornen sind 7976 Uneheli¬
che , unter den Gestorbenen 416 ßlatternlodie.

3) (Regenslurg ) Von der Geburt bis zum Ilten
Jahre starben • . . . . , 231

vom lsten bis zum 5ten J . starben 58
5 — — 10 — — li

10 — 20 — — 16
20 — — 30 — — 38
30 — •— 4o — — 32



253

vom 40sten bis zum 50sten J . starben 51

51

70

73

35

2

50

60

70

60
70

80
— 80 — — 96 — —

von nicht bestimmtem Alter starben

668

4 ) ( TVien . )  Unter den Gehörnen waren 6415 Kna¬

ben und 5911 Madeben . 489 tudt zur Welt gekommene Kin¬

der sind in obiger Zahl der Gebornen nicht mit begriffen.

Unter den Gestorbenen sind 2920 Mann personen , 2582

Frauenspersonen , 3488 Knaben und 2530 Mädchen . An

der Schwindsucht starben 1458 , an der Lungensucht 1401,

an der Wassersucht 869 , am Brande 588 , am Schlage 478,
am Nervenfieber 433 , am Durchfalle 357 , an der Bräune

156 , an Lungenentzündungen 115 , an Enteritis 75 , durch

zufällige Ereignisse 64 , an den Masern 6t , an den Blat¬
tern 12 . — Von den Verstorbenen wurden 46 Menschen

90 — 100 Jahre alt , eine Person erreichte 102 und eine

:1.03 Jahre.

5 ) (K . f & urtemberg .')  Die Population war im Jahre

l8l5 höchstens 1,378,000 Menschen , die Gesainm :7. hl

der Ehen 234,787 . Die Zahl der Unehelichen belief sich

auf 5963 . Im Mittel kamen unter 100 Geburten 4 todt

zur Welt . Unter den ehelichen Kindern war das 26sie

und unter den unehelichen das 24ste ein todtgeborncs.
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Meteorologische Verhältnisse und Krankheiten zu Ha¬
nau während des Jahres 1815.

Monate.

liaronieterstaud.
Höchster , j Tief tet.

c
N-l

Tlterniome-
terstand.

Höch¬
ster.

Tief¬
ster.

Herrschend¬
ster Waid.

Januar 28 5 1 27 5 — 4+ 9— NO . u N.

Februar 28 6 7 27 y 5 11+ 4— NO . u. SVY.

März . 2y 5 6 27 2 5 164+ 1— SW . -

April . 28 4 — 27 5 7 19+ 2*- N . u . NW.

Mai 28 3 7 27 8 7 2' 4+ 4+ NO . u . N'W.

Juni 28 2 3 27 y — 22+ 8+ NW.

Juli 28 5 — 27 li — 20+ 9+ NW.

August 28 5 4 27 9 — 201+ 0+ SW.  u.  N.

Septemb. 28 3 8 27 9 7 18+ 4+ NO . u . N.

Oktober 28 4 4 27 8 — 13+ 2+ NO.

Novemb. 28 6 2 27 2 1 10+ 104- 3W . u . NO.

Dezetnb. 28 6 8 27 3 4 5+ 114- SW.

Im ganzen
Jahre.

28 6 8 27
1 2 j ' l"

22+ lii— NO . u. SW.

Iu Hinsicht des Barometerstandes vergl . man dieses
Jahrbuch B . III . 3 . 340 Note.
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Monate Häufigste
YV i t t e r u n g.

Herrschende
Krankheiten.

Januar.

Schnee , auch helle
und heitere Tage.

Pneumonien , Pleuri-
' tis , Entzündungen über¬
haupt . Rheuma t . und
katarrh . Fieber Schar¬
lach , hin und wieder
Crou -p . Wasserblattern.
Am Ende des Monats vie¬
le Kranke auf einmal nach
trockner Kälte und dann

plötzlich eingetretener ' ge¬
linder Witterung.

Febr.
Meist trüb , Regen

und windig , nur zu
weilen helles Wetter.

Lungenentzündungen ,
Ophthalmien . Zuv\ reilen
Tracheitis.

M ä r z.
Gemischt , bald hei¬

ter , bald trübes und
Regenwetter . Oft win¬
dig.

Wechselfieber hin und
wieder . Viele katarrhal.
Krankheiten bei Kindern.

April.
Meist hei ] , zwischen -

durch trüb mit E.egen,
häufig Wind.

Pneumonien . Rheuma¬
tische Krankheiten.

Mai.
Meist hell und hei¬

ter , öfters Gewitter.

Luftröhren bräune in,
mehreren fällen . Wech¬

selfieber , aber nicht  häu¬
fig . Lungen - und Hals¬in ~
entziiiidiingen . Wasser¬
blattern.

Juni.
Veränderlich , viele

Gewitter — bald heiter
bald trüb und Pieeen.n

*Pneumonien seltner . Au«
oenentziiiidiinoen . Keich-- n
linsten sporadisch . Krätze.

Juli.
Gemischt , heiteres

und trübes Wetter , Ge¬
witter.

Brustaffektionen . Schar-
ach und Keichhusten ein¬

zeln . Apoplexien.
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Monate. H ä u R g s t e
W i t t c r u n g.

H err 'sc .hende
Krank hei t e n.

August.
Abwechselnd , heiter

und trüb mit Regen.
Scharlach häufiger . Bräu¬

ne . Keichhusten . Diar¬
rhöen , liier und da Ruhr
bei Kindern.

Sept.
Fast durchaus schö¬

nes und heileres . Wet¬
ter.

•

Durchfall . Dysenterie
häufiger als in andern
Jahren , zumal bei Kin¬
dern , doch ni clit epi¬
demisch . Scharlachiieber.
Ophthalmien»

Ok tob.
Meist hell , manch¬

mal t uüb und Regen.
Katarrhe , rlieumar.

Kva nk heitep . Aug en en t°
ziindungen.

N o v»
Bald triib , Regen

und Schnee , bald hei¬
tere Witterung.

Blasen rothlau f . Ka¬
tarrhal . Krankheiten bei
Kindern.

Dez.

Meist trüb mit Schnee

und Regen , zuweilen
abwechselnd mit hel¬

lem Wetter , windig.

BrLisiaffektionen bei Kin¬
dern häufig . Pneumoni¬
en . Zuweilen  Croup.  Ka¬
tarrhal . Zufälle . Heiser¬
keit.

Anmerk . Wechseliie-
ber ; sonst liier ende¬
misch und sehr häufig,
werden von Jahr zu Jahr
seltner.

9ter Jahrs. R
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5.

Medizinisch - polizeiliche Miszellen.

In Regensburg ist durch die Bemühungen des
Kapitulars Hrn.  Robertson  eine Lehr - und Hei¬
lungsanstalt f ii r B l i n d e zum Vortheile von ganz
Bayern gegründet worden . Das Unternehmen hat
durch menschenfreundliche Unterstützung einen
kleinen Fond erhalten , wozu noch jährliche Pri¬
vat - Beiträge kommen.

Die Bruchband - Sozietät zu London

(City of London Truss Society ) *) hat zufolge
der Register der Gesellschaft in sieben Jahren 7910
(6523 männl . und 1587 weibi . Geschl .) Kranken
Hülfe geleistet . Unter diesen befanden sicli 40 "0
einfache Inguinalbrüche (2587 auf der rechten Sei¬

te ) , 595 einfache Schenkelbrüche , 2192 doppelte

*) Vergl . Jahrb . B. VIII . S. 336,
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Inguinalbrüche , 175 doppelte Schenkelbrüche , 544
Nabelbrüche , 44 Bauchbrüche etc . Unter der vol¬
len Zahl hatten 454 Kranke angeborne Brüche . —
Nach der Berechnung des Wundarztes der Gesell¬
schaft , Herrn  T aunton , hat in der ganzen Bevöl¬
kerung von England unter acht Menschen einer
einen Bruch . Noch häufiger ist die Krankheit in
den Gegenden , wo Fabriken sind , besonders wo
sich die Bewohner mit Weben beschäftigen , auch
da , wo sie sich als Schiffer ernähren . Im westli¬
chen Theile von England ist ein Distrikt mit
200,000 Einwohner , wo man durch genaue Berech¬
nungen gefunden hat , dafs dort unter der arbeiten¬
den Klasse von fünf einer mit einem Bruche be¬
haftet ist . —  Bell , der die Knaben in England un¬
tersucht , welche zur  Marina Society  gebracht wer¬
den , hat indefs die Beobachtung gemacht , dafs die
Brüche seit Einführung der Hosenträger weit
weniger häufig bei jungen Leuten sind.

In London wurde ein Taubstummen - I n-
ätitut durch  Sicard  aus Paris errichtet(

Da die Erfahrung, "gelehrt hat , dafs der beim
trocknen Abreiben der Wände entstehende Staub
derjenigen Farbe , welche aus Kupferoxyd und Ar¬
senik zusammengesetzt ist und Neugrün genannt

II 2
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wird , auf die Gesundheit sehr nachtheilig wirkt,
so wurde dieses Verfahreil zu Berlin verboten
und dagegen befohlen , jene Farbe nur nafs abzu¬
reiben.

Die im vorigen Jahrgange ( S. 558 ) erwähnte
Vergiftung mit u n ii c h t e r A n gu s l u r a wurde
von  Ebtdieiit  ausführlich erzählt und zugleich die
Ilesullate * dcr gerichtlichen Untersuchung dieses
Falls angegeben . ( Journal der p r a k t. i s c h e n
Heilkunde von  Hufeland  und  Harles . 1815 . Au¬
gust .)

Bekanntmachung im IC. Preujsen zur Verhü¬
tung einer möglichen Verwechselung der äch¬
ten All g u s t ur a - Ii i ude mit der un ächten.

In den altern Provinzen der preufsischen Mo¬
narchie sind zwar seit dem Jahre 1810 mehrere
Vertilgungen zur Verhütung einer Verwechselungdo o d)
der ächten Angustura - Iiiade ( Cortex Angustiiraa
gejiuinus ) mit der unächlen ( Cortex Augiisturae
spurius s . Jerruginens)  in den Apotheken , sowie
in den Broguerie - Handlungen , ergangen ; auch
sind die Unterscheidungs - Merkmale zwischen bei¬
den in der  Pharmacopoea Burussica  deutlich erör¬
tert . Da indessen das Vorkommen der fal chen
Sorte jener Rinde im Handel , und zwar in der
Vermeidung mit der ächten , noch nicht überall



— 261 —

hat vermieden werden können , und neuere , im
Auslande vorgekommene , Unglücksfalle die Auf¬
merksamkeit des Publikums auf die möglichst zu
verhütende Vergiftung durch uniichte August .ur .i-
Rinde gerichtet haben ; so ist für nötliig erachtet
worden , die Unterscheidungs - Mehkmale beider Sor¬
ten der Angustura - Rinde nochmals , sowie sie hier
folgend von den Sachverständigen angegeben wor->-> O ö (j
den sind , bekannt zu machen.

I . Die ächte An gus tur a - Iii nde , welche
in Südamerika gewonnen wird und deren Mutter¬
pflanze W i 11d e n o w Bonjjlandia . trifoliata . \ die
Verfasser der  l ' haniiacojjoea Loiidine .mis  hingegen
Cusparia Jebrifuga  genannt hallen , zeichnet sich
durch folgende Merkmale aus : a) Gestalt . Ja
Stücken von zwei bis sechs Zoll Länge , sechs bis
10 Linien Breite , und einer Linj,e Dicke , nur we¬
nig gebogen und zusammengetollt . b ) Äufscre
Beschaffenheit . Elafsgelb von Farbe , nütz¬
lich mit querlaufenden Furchen besetzt , c) Inne¬
re Beschaffenheit . Hellbraun , beinahe gelb
von Farbe , glatt und feinfaserig , d ) Bruch . Glatt,
etwas glänzend , dunkler als von aufsen . e) Ge-
r u c h . Etwas widrig , f) Gesell m a c k . Gewürz-
haft , durchdringend bitter , nicht unangenehm
scharf , färbt sich im Kauen dunkelbraun , g) Pul¬
ver . Der gepulverten Rhabarber in der F̂arbo
ähnlich . h ) Wässeriger Aufgufs . H &Üroth-
braun von Farbe , gibt mit Auflösungen des oxy-
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fürten Eisens einen reichlichen , durch mildes Kali
einen zitrongelben Niederschlag , i) Wein geisti¬
ger Auszug . Trübt sich bei Verdünnung mit
Wasser und üifst viel Harziges fallen.

IT. Die u n ä c h t e A n g u s t u r a - II i n d e , wel¬
che aus Ostindien kommt , unterscheidet sich von
der ächten durch folgende Merkmale : a) Gestalt.
Dickere , gröbere , mehr gerollte Stücke von ver¬
schiedener Gröfse . b ) Aufsere Beschaffen¬
heit . Mit schwärzlichgrauen , gelblichen , grau-
iichweifsenund rostfarbenen , gewöhnlich einen Aus¬
schlag von abgesonderten Pusteln bildenden , Flek-
ken . c) Innere Beschaffenheit . Beinahe
schwarz von Farbe , d ) Bruch . Leicht zerbrech¬
lich , etwas porös , e) Geruch . Fast geruchlos,
f ) Geschmack , Unerträglich bitter und ekelhaft,
ohne alles Gewürzhafte , im Kauen wird die Farbe
bleicher , g) Pulver . Bald hellgelb , bald braun.
Ii) W ä s s e r i g e r A u f g u f s. Schmutzigbraun , Iiifst
einen braunen Salz fallen , und gibt durch Kali-
Auflüsung einen Anfangs grünlichen und mit den
Auflösungen des oxydirten Eisens einen häufigen
grauschwarzen Niederschlag , i ) W ei ng eis ti 'ger
Aufgufs . Setzt bei Verdünnung mit Wasser kein
Harz ab.

Um diese Anweisung zur Beurtbeilung des Un¬
terschiedes zwischen der ächten und falschen An-

gustura - Rinde in pünktliche Ausübung zu bringen,
wird hiermit verordnet , dafs i ) die Apotheker
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und Droguisten innerhalb sechs Wochen  a dato  ih¬
ren Vorrath der Angustura - Rinde nach den be¬
schriebenen Merkmalen genau mustern ; die etwa
darunter sich lindende falsche Rinde sorgfältig
aussuchen und verbrennen , jedoch mit Ausnahme
einer hinlänglichen , zum Vergleichen mit der lich¬
ten Sorte dienenden Probe , welche abgesondert
und gehörig bezeichnet , aufzubewahren ist ; 2 ) dafs
nach sechs Wochen und " spätestens innerhalb sechs
Monaten  a dato  nach und nach in den Apotheken
und Arznei - Waarenlagern von dem Physikui oder
einer andern dazu qualilizirteu Medizinalperson
nachgesehen werde , ob dieser Verordnung ein voll¬
ständiges Genüge geschehen ist . , Jeder Apotheker
und Droguist , unter dessen Vorrathe sich nach die¬
sem Zeiträume falsche Angustura - Rinde findet,
wird in eine Geldstrafe von zehn Thaler genom¬
men.

Berlin den 21sten Okt . 1815.

Ministerium des Innern.

V. SCHÜCKIIABU.

Die grofsherzoglich badische Sanitäts - Kom¬
m ission erliefs unter dem I7len Oktober 1815 eine

Verordnung , zufolge welcher alle in den Apothe¬
ken des Landes sicli vorfindende Angustura-
Rinde weggenommen und unter Siegel gelegt wer-
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Jen soll . Die Ärzte erhielten zugleich Jie Wei¬
sung , hünftig diese Iiinde .nicht mehr zu ver¬
schreiben *).

*) yergl . dieses Jahrb . B . VIIT. S . 338.

D .i wiederholte Verspftungsfälle durch den Gebrauch
der unächten Angustuia sich ereigneten und selbst die

wahre offizineile zu den entbehrlichen Mitteln gehölt,
so sieht der Schaden , den man Gefahr läuft , mit

dem Nutzen , welchen die ächte Angustuia stiften
bann , in beinern Verhältnisse , und es dürfte daher

ein Verbot die Binde überhaupt zu dispensiren sehr
zu rechtfertigen seyn.



Veterinär polizei.

S INJ "achstehende Verordnung macht 'Vdie Impfung
der Schafpocken im Fürstenthume Anhalt-
Dessau gesetzlich . »Um den grofsen Nachtheilen,
welche die Schafpoehen einem der bedeutendsten Nah¬
rungszweige jtjnsers Landes , theils unmittelbar durch
das Tödten der Schafe , tlieils durch die Störung desI . . .

( Handels zufügen , soviel als möglich zuvorzukommen,
und diese oft so verheerende Krankheit , welche
sich nur durch Ansteckung fortpflanzt , wo nicht
ganz zu vertilgen , doch wenigstens weit unschäd¬
licher zu machen , haben Wir auf den von Unserer
Medizinal - Kommission unterstützten Antrag Unserer
Kentkammer die Einführung einer allgemei¬
nen Impfung aller Schafe , w e 1c Ii e die
Pocken noch nicht gehabt haben , für

I nolhwendig gehalten , und verordnen demnach hier-
[ durch Nachstehendes.

1) Allen und jeden Schafeil und Lämmern in
Unsern Landen , sie mögen zu herrschaftlichen oder



Privatschäfcreien gehören , welche die Pockenkrank¬
heit noch nicht überstanden haben , müssen vom
Monate September bis  ultimo  Oktober d . j . die Pok-
ken eingeimpft werden.

2) Nur den Inhabern derjenigen Schäfereien,
deren Hutungen durch die jetzigen grofsen Über¬
schwemmungen der Elbe und Mulde gelitten ha¬
ben , soll , theils weil sie ihre Schafheerden in ent¬
ferntere Gegenden haben bringen müssen , theils,
weil bei einem weniger gesunden Futler die sonst
weniger bedeutende Krankheit gefährlich werden
könnte , auf ihren desfallsigen Antrag - nachgelassen
werden , ihre Schafe erst im September und Okto¬
ber künftigen .Jahres impfen zu lassen.

5) Diese Impfung mufs alljährlich bei den
jedesmaligen Lämmern und zwar gleicliergestalt
in den Monaten Septembe r und Oktober je¬
des Jahres ebenfalls geschehen.

4) Zur Einimpfung der Pocken und zur Be¬
handlung der geimpften Schafe dürfen nur sach¬
kundige Personen gebraucht werden , und es wird
demzufolge Unsere Medizinal - Kommission unge¬
säumt diejenigen Personen bekannt machen , welche
die erste Impfung verrichten und dabei zugleich
die Schäfer und Schafknechte über die Art ümd

Weise der Impfung und der nachherigen Behand¬
lung der Schafe praktisch unterrichten sollen.

5) Für diese Impfung und die fortgesetzte Auf¬
sicht soll den dazu ernannten Personen jedesmal
eine llemuneration von einem Thaler für 100 Stück
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oder von drei Pfennigen für jedes zur Impfung
geeignete Schaf , wenn sie auch nicht alle Schafe
selbst geimpft haben , von den Inhabern der Scha¬
fe gegeben werden , und ist der vierte Theil dieser
Remuneration für die dem Thierarzte Tramm über¬
tragene generelle Aufsicht bestimmt , [und wird an
diesen abgegeben.

6 ) Unsere Medizinal - Kommission hat gleich¬
falls dafür zu sorgen , dafs diese Personen jedes¬
mal den zur Impfung der ersten Schafe erforderli¬
chen Impfungsstoff vorräthig haben.

7) Alle Polizeibehörden Unsers Landes , sowie
die gedachten zur nähern Leitung des Impfgescbnfts
beauftragten Personen , müssen sorgfältig darauf se¬
ilen , dafs dieser Unserer zum allgemeinen Besten
gegebenen Verordnung überall pünktlich Folge ge¬
leistet werde , und haben letztere Unserer Medizi¬
nal - Kommission , diese aber Unserer Rentkam-
mcr jede Übertretung der hier gegebenen Vorschrif¬
ten sofort anzuzeigen , welche dieselbe nach Befin¬
den der Umstände , jedoch mit dem der Wichtig¬
keit der Sache angemessenen Nachdrucke , zu bestra¬
fen hat . « *)

So geschehen Dessau am 20sten Aug . 1815.

Leopold Friedrich Franz,
Herzog und Fürst zu Anhalt.
.

*) Vergl . Jahrb . B . VIII . S. 3 f3.

I,
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Die für das Grofsherzogthum Baden am lOteno
Mai 1815 erschienene Verordnung , die polizei¬
lichen Anstalten gegen die Verbreitung
der L ii s e r d ii r r e oder R 'i n d v i e h p e 's t h e -

„treffend ("11 Seiten in 4 .) , wurde durch die An¬
kunft der damals den Armeen folgenden Viehheer-
den veranlafst . In einem Anhange über die Kenn¬
zeichen und die Behandlung der Löserdürre wird
die eisenhaltige Salzsäure als das wirksamste Heil¬
mittel empfohlen.

Als im J , 1814 in den Herzogtümern Schles¬
wig und Holstein die Ii in derpest herrschte,
gebrauchte man alle geprüfte Heilmittel , auch die
gerühmte PnssiNAsche eisenhaltige Salzsäure ohne
Nutzen . Die Seuche wurde binnen noch nicht 8

Monaten durch Todtschlagen und Sperre ausgerot¬
tet . — In der k . dänischen Gesellschaft der Wis¬
senschaften hielt  V ' jborg  am 6ten Januar 1815 eine
Vorlesung über jene Epizootie.

Im Königreiche H a n n o v e r herrschte im Jahre
1815 die Lungenseuche unter dem Hornviehe.

Der Vorsteher der Thierarzneischule zu Hannover,
IIavemann , gab eine sehr zweckmäfsige Abhand¬
lung über diese Krankheit heraus.
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Nach einem Berichte  IIuzard 's an hie medizi¬
nische Fakultät zu Paris erklärten die Thierarzte

die Viehseuche , welche fast in ganz Frank¬
reich im J . 1814 herrschte , für ein ansteckendes
faules Gallenlieber . Die Thiere starben meist in
den ersten 56 Stunden unter Entzündungs - Zufäl¬
len , wenn die Krankheit sich seihst überlassen
wurde . Bei der Sektion zeigte sich in den häufig¬
sten Fällen eine sehr ausgedehnte Gallenblase . Sel¬
ten richtete die Kur etwas aus und sie wurde selbst
in Paris wenig versucht . Die Milchhändler ver¬
kauften lieber im Anfange des Übels ihre Kühe
zum Schlachten , weil man keine schädliche Wir¬
kung nach dem Genüsse des Fleisches bemerkt ha¬
ben wollte . ( ? ! Welche Vorkehrungen die Polizei
gegen diesen Verkauf getroffen J hat , ist nicht ge-
sagt .)
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Gerichtliche Medizin.

An Wien und in den Hauptstädten der Provinzen
der ö s te rr e i c Ii i s c h e 11 Monarchie müssen , nach
einer Regulirung der gerichtlichen Leichen¬
beschau durch mehrere Hofkanzlei - Dekrete , alle
Legalsektionen in den allgemeinen Krankenhäusern
und Spitälern vorgenommen werden . Es findet
hierbei keine Ausnahme und keine Rücksicht auf

Stand und Vermögen der Angehörigen statt . Ohne
dafs dadurch dem Gesetzlichen zu nahe getreten
würde , sucht man vorzüglich eine Stunde zu wäh¬
len , in Welcher der Professor der gerichtlichen
Medizin mit seinen Schülern der Obduktion beiwoh¬
nen kann.

Dafs ein Arzt überhaupt nicht berechtigt sei,
die gerichtliche Untersuchung eines
schon begrabenen o d e r faule n Leich¬
nams von sich abzulehnen , sucht  Bernt  zu er¬
weisen . Nur wenige Fälle machten hiervon eine
Ausnahme . 1. Wenn der gerichtliche Arzt mit ei¬
nem körperlichen Gebrechen behaftet wäre , wo-
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durch er zu einer solchen Obduktion untauglich
würde . 2. Wenn der Beschuldigte ein naher Ver¬
wandter von jenem sei . 5 . Wenn die Untersu¬
chung so wäre , dafs sie gar keine medizinische
Kenntnisse verlangt ; z . B . wenn der Richter wis¬
sen mufs , ob eine Leiche ihrer Kleidung beraubt
oder von welcher Beschaffenheit die Kleidung ist *) .
(Medizinische Jahrbücher d . k . k . öster¬
reichischen Staates . B. 111. St . 1.)

Klose  erzählt einen Fall aus seiner Erfahrung,
wo ein Ijlädchen , aller Wahrscheinlichkeit nach,
durch einen nur etwas mehr als neun ja h r e
alten Knaben geschwängert wurde und ei¬
ne andere Beobachtung , in der einem 115 Jahre
alten Manne ein Kind geboren wurde,
ohne dafs jemand von dessen Bekannten an seiner
Vaterschaft nur irgend zweifeln zu müssen glaubte.
(Kloses  System d . gerichtl . Physik . S . 250 .)

Derselbe Schriftsteller hatte einen sieben-
j ä h r i g e n K nabe n in Untersuchung , der ein
drei - oder vierjähriges Mädchen nothzüclitigte
und dadurch den,Tod desselben veranlafste , während
dieser Knabe schon zwei Jahre früher ein älteres
Mädchen mit nicht so tragischem Erfolge deponirte.
(Daselbst S. 228 .)

*) Vergl . Jahrb . B. VII . S. 159 u . 458.
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Zum wiederholten Beweise , dafs Konzep¬

tion ohne gehörige Einbringung des
männlichen tili cd es erfolgen kann , liefert
Hellmann  eine denkwürdige . Thatsache . Eine ge¬

sunde Frau von 24 Jahren , die bereits 7 Jahre ver-

lieirathet war , ohne Kinder zu bekommen , wurde
endlich zum erstenmal schwanger . Beim Eintritte

regelmäßiger Wehen am Ende der Schwangerschaft
konnte indefs die Geburt nicht von Statten gehen
und die Hebamme nicht einmal den Kopf des Kin¬
des fühlen.  Hellmann , nun als Geburtshelfer zu

Hülfe gerufen , fand die Scheide durch eine Ver¬

wachsung des Hymens , die eine dicke fleischige

Haut und einen flechsenartigen halbmondförmigen
King bildete , so verschlossen , dafs nur mit Schwie¬
rigkeit und unter Schmerzen für die Gebärende der

Finger durch eine kleine Öffnung eingeführt wer¬
den konnte . Nach der Trennung dieser Verwach¬
sung kam das — lodte — Kind zur Welt . Diese

Frau wurde bald nachher wieder und in der Folge
zum drittenmal schwanger . Der Mann versicherte,
dafs er vor der ersten Niederkunft mit seinem

Gliede niemals habe gehörigen Orts eindringen kön¬
nen *) . (Siebold 's Journal für Geburtshül-

f e etc . B . I . St , 3 .)

~~ In

*) Die oben stellende Beobachtring vermehrt die schon

von  F alricius  IlrtDAisus,  Z acchias,  H aller , öchu-
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In der  Ueher sieht der Ereignisse an der Ent¬

bindungsanstalt zu PI ürzburg vom J.  1815 sagt
Siebold : » folgende merkwürdige Beobachtung be¬

stätigt die Möglichkeit des Schreiens des

neugeborne n K indes , während es n o c h
von dem Fruchtwasser und den Häuten

umgeben ist *) . Am (21sten Juni kam Nachmit-

kio , Maurice au , Osiander , Walther . und vie-

]en andern liinterlassenen Erfahrungen , dafs bei «rrö 'fs-

tentheils , durch ein nocli vorhandenes Hymen , ver¬

schlossener Scheide , Konzeption  sine colis immissione

statt linden kann , — Vergl . auch dieses Jahrb . ß.
III S . 243.

«
*) Wenn diese von einem , verdienstvollen , bekannten

Geburtshelfer erzählte Tliatsache abermals eine so

oft bestrittene Behauptung bestäligt , so wird es

ganz unbegreiflich , wie in neuern Lehrbüchern *)

seihst die Möglichkeit der Erfahrung abgejäugnet

wird , dafs ein Kind , welches nur mit

dem Kopfe geboren und dessen Brust
noch in den G e b u r t s t h e i 1 e n der Mut¬

ter sich befindet , athmen und schrei¬

en könne . Falle der Art kommen in einer ausge¬

breiteten Praxis der Entbindungskunst gar nicht sel¬

ten vor , wie mich sehr beschäftigte Geburtshelfer

versichern . Der Herausgeber,

*) iWETzcrrCs System d. ger . Arzneiwiss . Ausgabe vin Gsunir ,
S. 329. WiLDiEno 'i Handbuch d. ger . A. S. 26 ".

9ter Jahrg.  S
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tags eine Person mit Wehen in die Anstalt . Bei
der von mir angestellten Untersuchung fand ich die
Blase springfähig , den Kopf zwischen der mittle¬
ren und unteren Bechenöffnung in der ersten nor¬
malen La »e . Die Wehen drängten schnell den Kopf
mit den angerissenen Häuten hervor und als er
zum Durchschneiden gekommen war , hörte ich
nebst meinen zu der Geburt gerufenen Schülern
das Kind laut und deutlich schreien . Erst im Mo¬

mente der Entwicklung des Rumpfes zerrifs ich die
Häute , während der Vorsitzende zur Hülfleistung
bestimmte Schüler das Kind unterstützte . Es war

vollkommen wohl und gab nun erst sein Leben
durch lauteres Schreien zu erkennen « *) . (Sieüold 's
Journal für Geburtshtilfe etc . B . I . St . 3.
aj  5dl .)

»Der Fall , dafs eine Person , welche in der
Nacht von Wehen überrascht wurde , und ihr Kind
Nachts auf dem Wege nach der Anstalt verloren
hatte , so dafs die Nabelschnur abgerissen ist , er¬
eignete sich auch in diesem Jahre am Ilten Okto¬
ber . Das Kind kam lebend , schreiend und voll¬
kommen gesund mit der Mutter an , ohne dafs
die Nabelschnur unterb u n den und eine

*) Vergl . dieses Jahrb . B. I . S. 453 . B. II . S. 551.
B. III . S. 367 tu 368 . B. IV. S. 352 - B. V. S. 334,
336 u. 341 . B. VI. S. 365 . B, VIII . S. 349.
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Blutung aus derselben entstanden
war « *) . (Daselbst S. 5ü5 .)

Klein  bezweifelt die Richtigkeit des von ge¬
richtlichen Ärzten und noch neuerlich von  Hen¬

ke **) angenommenen Salzes , » da Ts beim neu¬
gebor n e n Kinde schwere Kopf verlez-
z u 11g c n , K nochen b r üche am Schädel,
t ödtliche H i m er s cli iilter un gen , Blut-

ergiefsungen im Gehirne etc , entstehen
h ö n n e n , vv e n n die M utter im Stehen,
Sitzen oder K nien von der Geburt übe r-

e i 11 wird und das Kind p 1 ö t z 1 i c Ii aus den
G e b u r t s t h e i 1 e n der Mutter Ii < r v o r , auf
den £ r d b o d e n oder auf ei n e n harte n

Körper schiefst. « Klein  veranlafste , zur Prü¬

fung der , ihm wegen der N̂achgiebigkeit der Kopf-
Itnochen nicht einleuchtenden , Wahrheit dieses

Satzes in der Erfahrung ^ bei der höchsten Medi-

zinalbeliörde Wiirtembergs ein Reskript für das
ganze Königreich , dafs alle Arzte , Geburtshelfer,
Hebammen , Prediger etc . berichten sollten , ob ih-

*) Vergl . J .ilu -b . B . V . S. 342.

*+) Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen
Medizin . B . I . S . 63.

S 2
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nen Falle vorgekommen wären , dafs von einer
Schwängern das Kind im Stehen oder Sitzen plötz¬
lich auf den Boden geschossen sei , ob dieser Sturz
nachtheilige Folgen für das Kind gehabt habe und
welche , ob und wo die Nabelschnur abgerissen und
wie lang sie etwa gewesen sei , ob jemand bei die¬
sem Herausschitfsen oder bald nachher zugegen
war , ob Blutunterlaufun 'gen , blaue Flecken am Ko¬
pfe bemerkt wurden ? —• Die auf dieses Reskript
erfolgten Berichte enthielten 183 erwiesene , den
Fragen entsprechende , Fälle , von denen 155 Kinder
im Stehen , 22 im Sitzen und 6 im Knien oder in
gebückter Stellung herausgeschossen waren . Unter
diesen 183 bei den verschiedensten Bedingungen
auf die Erde gestürzten Kinder findet sich kein
todtes , keins mit Sprüngen ia den Schädelknochen,
nicht eins , auf welches dieser Sturz nur den ge¬
ringsten nachtheiligen Einflufs gehabt hätte , ob¬
gleich viele auf den bretternen Boden , auf Kies¬
wege , auf hartgefrorne Erde , auf Sand , auf frisch
gebaute Kunstslrafsen , auf Pflastersteine , sogar einen
Stock hoch herunter in den festen Trog des Ab¬
tritts stürzten . — Die stärkste augenblickliche Fol¬
ge bei zwei auf Pflastersteine gestürzten Kindern war
ein leichter Scheintod ; ein anderes auf den Boden
geschossene Kind hatte einen leichten Eindruck mit
etwas Sugillalion am rechten Seitenwandbeine.
Auch natürliche Geburten haben aber bekanntlich

solche Folgen . Bei drei Kindern zeigten sich vom
Sturze auf einen Nagel im Boden oder auf den
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Rand der steinernen Treppe eine leichte oberfläch¬
liche Verletzung , bei andern , im Stehen oder iinSiz-
zen herausgeschossenen , leichte blaue Flecken und
Streifen , oder geringe Kontusionen . Bei keinem
Kinde entstand eine Verblutung , wiewohl bei vie¬
len der Nabelstrang  4,  5 , 2 , 1 Zoll lang abgeris¬
sen , bei 21 Kindern sogar am Leibe , wie abgeschnit¬
ten , selbst wie aus dem Leibe gleichsam herausge¬
rissen und nur mit Schwamm oder Pflaster verbun¬
den war . ( Henke  bemerkt *) in Hinsicht dieser
Erfahrungen , sie widerlegten den oben erwähn¬
ten Satz keineswegs , indem darin nicht behaup¬
tet würde , dafs jene genannten Kopfverletzun¬
gen unter der angegebenen Bedingung entstehen
müssen , sondern nur , dafs sie entstehen können .)

Ebenso wirft  Klein  Zweifel gegen einen an¬
dern von gerichtlichen Ärzten angenommenen Satz
auf , dafs nämlich die Erdrosselungen neugeborner
Kinder durch die Umschlingung der Nabelschnur,
durch den Mutlermund oder die Scheide gerade sol¬
che Sugillationen und Ringe am Halse zurücklassen,
als es bei der vorsetzlichen Erdrosselung durch ein
Band etc . geschieht.  Klein  fand dieses in seiner
Erfahrung nicht bestätigt , er bemerkte nie Blutun-
terlaufungen an Kindern , deren Hals von dem Na¬
belstrange fest umschlungen war , oder sich lange
in einer Striktur des Muttermunds befand . Eine

*) Daselbst B . II , Vorrede . S. X.



— 278 —

Erdrosselung durch die Scheide hält er ganz, für
unmöglich . ( Hufeland ' s und  Harles 's Journal
der praktischen Heilkunde . 1815 . No¬
vember . )

Der in den meisten gerichtlich - medizinischen
Lehrbüchern geleugnete oder mit Stillschweigen
übergangene , von  Röderer,  B audelocque , W . J.
Schmitt , Ploucquet  und  Henke  aber angenommene

Satz : » dals sowohl Ouetschungen , Sugillationen,
Geschwülste , als selbst auch Risse und Brüche
der S c hä d e 1k n o c h e n des Kindes nicht allein

durch eine künstliche , mittelst Insrumente been¬
digte , sondern auch durch eine natürliche,
aber schwere , mit lange dauernder Einkeilung
des Kopfes begleitete , Gehurt verursacht werden
können « erhielt in einer von  IIirt  gelieferten Beo¬
bachtung volle Bestätigung . In der Entbindungs¬
anstalt zu Leipzig kam eine Erstgebärende , nach¬
dem von den ersten Wehen bis zur Geburt 7 Ta e

verlaufen waren , ohne künstliche Hülfe , mit einem
todten ausgetragenen Mädchen nieder . D is Gesicht
desselben war mit Sugillationen bedeckt und es
zeigte sich eine starke Kopfgeschwulst . Die , hei
kleinen Fontanellen , gröfser als gewöhnlich sich
darstellenden Schädelknochen waren sehr ver¬

schoben und zusammengedrückt . Im rechten Schei¬
telbeine befanden sich drei Risse , von denen der

gröfste seine Richtung in der Länge von zwei Zoll
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vom hintern Rande nach dem Ilöcher des Knochens
nahm , diesen spaltete und dann seitwärts noch  Z  Zoll
weiter lief . Aufserdem beobachtete man noch meh¬
rere unbedeutendere Verletzungen als Folge des
heftigen Drucks *). (H . A . Hirt  de cranii neonato¬
rum ßssuris ex partu natürüli etc . Lips.  I8l5.
4-)

R odman  liefert die Beobachtung eines i m
fünften Monate gehonten Fötus , der er¬
halten wurde ( ! ? ) . Bei der Geburt konnte das
Kind nicht gemessen und gewogen werden , aber
drei Wochen nachher war es 15 Zoll lang und hat¬
te ein Gewicht von 1 Pf . 15 Unsen . Als diese Er¬
fahrung niedergeschrieben wurde , war das Kind
4 Monate alt und vollkommen gesund **) . ( The
Edinburgh medical and . surgical Journal.  1815.  St.
440

Sonnenbiayer  will einen Fall von einer eil f-

monatlichen Schwangerschaft beobachtet
haben . Aus dem von ihm darüber gelieferten

*) Vergl . Jahrb . B . VII . S. 383.

**) Vergl , Jahrb . B. VIII . S. 350.
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gerichtlich - medizinischen Gutachten ergibt sich
Nachstehendes . Die unehelich Geschwängerte , ein
Mädchen von 20 Jahren und in sonst gutem Rufe , fei¬
erte ein einzigesmal , nach ihrer Aussage , den Bei¬
schlaf am 25sten Mai . Einige Zeit nachher erschie¬
nen die gewöhnlichen Zeichen der Schwangerschaft,
die das Mädchen bis zur wahrscheinlichen Hälfte
verheimlichte . Am 5ten März , fühlte sie unter Ab-
flufs von vielem Wasser wehen .riige Schmerzen,
die sich nach und nach wieder verloren . Seit die¬
sem Vorfalle äußerten sich bald mehr , bald weni¬
ger Schmerzen im Leibe und Kreuze , bis am löten
April wahre Geburtswehen eintraten . Eine Heb¬
amme und ein Geburtshelfer , die herbei geru¬
fen wurden , vermochten indefs nicht durch die
Hand dem schief stehenden Kopfe des Kindes eine
andere Richtung zu geben und das Kind mulste
mittelst der Zange zur Welt gebracht werden.
Das vorzüglich vollkommne Kind hatte über einen
Zoll lange Kopfhaare , und eine auffallend starke
Stimme . Da sich bei der gerichtlichen Untersuchung
kein Zweifel ( ? ) gegen die Aussagen des Mädchens
ergab , so wurde der  Stuprator  vom 25sten Mai
als Vater anerkannt . — —

Dies wäre also eine Schwangerschaft von 525 Tagen!
Sie läßt immer viele Bedenklichkeiten zurück , da sie
eine unehelich Geschwängerte betraf , und diese oft
mit vieler Besonnenheit und List täuschen . Fälle,
wie der oben erwähnte , können die Wirklichkeit eilf-
monallicher Spätlinge nicht bestimmt erweisen , weil



sie nur auf den Angaben der Mutter hauptsächlich
beruhen und hier leicht Betrug zu Grunde liegt.
Was für die Wahrheit der vorliegenden Beobachtung
sprechen könnte , ist der Umstand , dafs wehen¬
artige Schmerzen (molimina ad partum)  und
Wasserabgang zur normalen G e b u r t s p e-
riode sich einfanden . Dies pflegt ge¬
wöhn 1i c h bei Spätgeburten *) der Fall
zu seyn . Die sehr vollkommne Beschaffenheit
des Kindes (dessen Gewicht , Mafs , Zustand der
Fontanellen und andere Merkmale der Überreife
jedoch nicht angegeben ) kann dabei auch in An¬
schlag gebracht werden . Wieviel Vorsicht bei sol¬
chen Untersuchungen nothwendig ist , beweist  Sie¬
bold  in einer dem erwähnten Falle beigefügten No¬
te . Er erzählt hier eine von ihm in der Entbin¬
dungsanstalt zu Würzburg gemachte Beobachtung.
Eine Schwangere vom Lande erwartete ihre Nie¬
derkunft in der 40sten Woche vergeblich . Ihre
Schwangerschaft dauerte noch 12 Wochen . Sie
zählte nämlich von der Zeit an ', wo sich ihre Rei¬
nigung zuletzt eingefunden und sie gleich nachher
einen , nach ihrer Meinung fruchtbaren , Beischlaf
gefeiert halte . Iii der Ungeivifsheit über ihren Zu¬
stand befragte sie einen Chirurgen , der sie unter¬
suchte und für schwanger erklärte . Auf das Zu-

*) Vergl . <3. Jahrb . B. I . S. 428 . B. H. S. 547 . B. III.
S,  129 u . 257 . B . VII . S. 388.
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dringen ^ dieses Wundarztes ihm , zur Belohnung
und da sie , schon schwanger , keine Folgen zu
fürchten habe , den Beischlaf zu erlauben , fügte sie

sich in sein Verlangen . Von diesem Tage an ge¬
rechnet kam sie gerade nach 40 Wochen nieder , ob-
schon ihre Menstruation bereits 12 Wochen vorher

zum letztenmal erschienen war , wie man dieses
bei heifser Jahreszeit zuweilen bemerkt.  Siebold

machte ähnliche Erfahrungen bei unehelich Ge~
schwängerten und Verheiratheten , deren Menstrua¬
tion mehrere Monate wegblieb , ehe sie wirklich
konzipirten . Dieser berühmte Geburtshelfer hat
übrigens schon früher *)' die Geschichte einer um
4 bis 5 Wochen zu spät erfolgten Geburt , die in

Hinsicht auf das Ursächliche solcher Schwanger¬
schaften lehrreich ist , mitgetheilt . (Siebold 's Jour¬

nal für Geburt « hülfe etc . B . 1. St . 5.)

J  Friedr Lobstein  erwähnt einer in der Ent¬

bindungsanstalt zu ' Strasburg vorgekommenen um
zwandg Tagte nach Ablaufe des neunten Monate«
verspäteten Geburt . Das Kind kam mit
sechs Schneidezähnen zur Welt . ( Compte sauitaire
de la salle des Accouche 'cs de Vhöpital civil de

Strasbourg pour les amiees  1804  d  1814  inclus . par
J . F . Lobstein .)

») Lucini  B.  V . S. 319.
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Gaultjer de Claueray  beobachtete einen  ITy-

pospadiäus , bei dem die schwammigen Körper
des Gliedes mangelten und die Harnröhre über der

Eichel lag. (Journal generell de Medecine etc. red.

p.  Sedillot . 1314-  Oct .)
Von einem anderen , fruchtbaren , Hypospa-

diaus , bei dem sich die Harnröhre tief unten , läng¬
lich und wie in einer Vertiefung Öffnete , gibt \ \  or-

be  Nachricht . ( Journal de Medecine elc. p.  Le-
roux . 1815.  Jnin .)

Der Rezensent d. Jahrb . in  Hufeland 's Bi¬

bliothek d. p . II. (1815-  Jan.  S . 54.) erzählt eine

Beobachtung , die abermals die Zeugungsfähig-
li e i t eines Hypospadiäus bewei st , dessen
Harnröhre sich gleich unterhalb der  Corona glan-

dis  öffnete . Man hatte ihm die Zeugungskraft ab¬

gesprochen und er lebte auch mehrere Jahre ohne
Kinder , bis er jenes Urtheil — und zuverlässig oh¬

ne fremde Hülfe — widerlegte *).

Klose  erwähnt eines gerichtlichen Falls , der,
wenn er nach den Akten , die hierüber vorhanden

seyn sollen , ausführlich dargestellt wäre , die Mög-

*) Vergl . Jahrb . B . III . S. 228 . B . IV . S. 361 und

362 . B . V. S. 355 , 356 und 357 . B . VI.  S.

378-
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lichkeit erwiese , dafs eine Person in einem
b ewufstlosen — schlafenden , ohnmächtigen
oder scheintodten — Zustande geschwängert
werden kann . Der Vorgang war folgender.
Ein Geistlicher schändete ein scheintodtes vorneh¬
mes Mädchen , bei dessen vermeintlicher Leiche er
unter geistlichen Verrichtungen eine Nacht zubrin¬
gen sollte . Späterhin erwachte dieses Mädchen
und wurde in Folge jener Umarmung Mutter , ohne
zu ahnden , wer der Vater zu dem Kinde war.
(Klose 's System d . gerichtlichen Physik.
S . 509 .)

Neuere Lehrbücher der gerichtlichen Medizin,
wie die von  Rose  und  IIenke , stimmen darin über¬
ein , dafs Querwänden der Luftröhre,
welche diese völlig durchschneiden,
zwar , wegen der damit gewöhnlich verbundenen
Nebenverletzungen , sehr bedenklich , aber deshalb
keineswegs immer unbedingt tödtlich sind . Schon
ältere Beobachtungen ( von  Garengeot , Musgrave,
Klein u . a .) beweisen dies , auch wenn zugleich die
Speiseröhre sich verletzt fand . Mehrere denkwür¬
dige Erfahrungen von  Rust  dienen zur fernem Be¬
stätigung . Er erzählt zwei Fälle , wo der Luftröh¬
renkopf ganz und die Speiseröhre zum Theil durch¬
schnitten , keine der Drosselschlagadern aber ver¬
wundet war , und er doch die Heilun °- bewirkte

D 3
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obschon die Symptome während des Verlaufs der
Kur äufserst bedenklich waren.  II ust  bemerkt da¬
bei , dals eine gänzliche Durchschneidun .g der Luft¬
röhre mit oder ohne gleichzeitige Verletzung des
Schlundes , ja selbst der Karotis nicht mehr für ab¬
solut lethal erklärt werden dürfe , da bekanntlich
in neuerer Zeit sowohl die Schlüsselbein - als Dros¬
selschlagader mit gutem Erfolge unterbunden wor¬
den sei . ( Wiener a 11g. Lit . Zeit . In teili¬
gen zbl . 1815 . Mai . Nro . 18 .)

Featherston  machte die Beobachtung einer
V etw u n dung de s Herz e n s , die erst nach 49
Stunden tödtlich wurde . Der Stich drang durch
den linken Ventrikel und durch die  valvula
mitralis *). ( Medico - chinirgical Transactions '.
Fol . II . )

W elper  und  K lanck  fanden bei Hunden , die

si e mit Arsenik vergiftet hatten , dal 's der  Pro¬
cessus vermiformis  das Gift enthielt , wenn sich
auch im Magen und im übrigen Darmkanale nichts
davon in Substanz mehr bemerken Ii eis . H ol ff
machte schon die Erfahrung , dafs sich diese Be-

*) Vergl . Jahrb . B . I . S . 399.
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obachtung bei Menschen , welche durch Arsenik
umkamen , nicht bestätigte *), Auch  M eutzdohff
zu Berlin konnte bei einer solchen Obduktion kei¬
ne Spur von Arsenik im wurmförmigcn Fortsatze
des Blinddarms wahrnehmen , obgleich sich das
Gift im Magen und Darmkanale in Körnchen
zeigte **) .

In den Kontenten des Magens von Thieren,
welche durch Blausäure getödlet wurden , ver¬
mochte  V auquf .lin  durch kein Reagens das Vor¬
handensein des Giftes darzuthun ***) . ( Journal
de Medecine elc . p.  Ltnoux  etc.  1815.  Decemhre .)

B lewy  erzählt eine seltene Art von Selbst¬

mord . "Bin Wahnsinniger schlug sich mit einem

*) Vergt . Jahrb . B.  V.  S . 155.

**) Horn 's Archiv für medizinische Erfahrung . 1S15,ö
Sept . u.  Okt . S . 868.

• /  '

***) Vergl. Jahrb.  B « VIII .. S. 352.
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Nachttopfe von Zinn und einem Löffel von dem¬
selben 3letalle die Schädelknochen ein Die Wun¬
de erstreckte sich von der Schläfegegend bis zum
Scheitel und hatte nach zwei Stunden den Tod
zur Folge . ( V.  L . Brera  Gioruale di Mcdicina
p/atica . V . IF . )
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Korrespondenz - Nachrichten und klei¬
nere Aufsätze»

Nancy am 5teri Februar l8i7«

Ich beeile mich Ihrem Wunsche zu entsprechen,
Ihnen weitere Nachricht über die Verhandlungen

wegeil der Wiedergeburt der medizini¬
schen Anstalten *) in unserm Königreiche zu
geben . Zugleich sende ich Ihnen die Denkschrift
von  L eveille **) über diesen Gegenstand , welche,

da

*) Vergl . diesen Band S. 172  ff.

**) Memoire sur Vetat actuel de Venscignement de la

Medecine et de la Chirurgie en France , et sur les

modifications dont il est susce -ptible . Par  M . Leveil¬

le , D . JVL. P . , Secretaire de la Commission nom-

me'e -pur le  il oi , pour rendre convpte a sa Majeste

de Vetat de Venseignement de la me'decine et de la

Chirurgie , et proposer des modifications . Paris du

Den tu.  1816 . 4 - ( lOO Seiten/ ) Diese sehr ausführ¬

liche Schrift liefert eine Darstellung des vormaligen



«3a ihr Verfasser selbst Sekretär der niedergesetzten
Kommission war , das Historische ihrer Verhand¬
lungen am Genauesten enthält . Dieses Memoire
wäre auch hinreichend , Sie von dem ganzen Gange
der Sache zu unterrichten , wenn es nicht einiger
erläuternden Anmerkungen bedürfte , die ich hier
beifüge . —

Mehrere andere Aufsätze von ungleichem Wer-
the , welche in  Sedillot 's Journal general de Me~
decine  eingerückt sind , übergehe ich als hlofse Pri¬
vat - Vorschläge . Ebenso ein vom Professor  L auth
zu Strasburg herausgegebenes Projekt *) , welches
alle Zweige des öffentlichen Unterrichts umfafst
und sehr zu beherzigende Ansichten darbietet , weil
ich Ihnen dieses VVerkchen selbst beilege . Die

und gegenwärtigen Zustandes der mediz . und cliirurg.

Lehranstalten in Frankreich , erwägt ihre Märigel,

sowie die Veränderungen und Verbesserungen , welche

mit diesen Airstalten vorgenommen werden können,

und priift die Gründe für und gegen die Trennung
des medizinischen Unterrichts von dem chirurgischen.

Der Verf . beweist die Vorzüglichkeit der letzteren.

*) De l ' esprit de l ' Instruction -publique . Par Ta.
Lauth,  Dr . en Med . , Profess . d ' Anatom , de l ' Acad.

de Strasbourg etc . Strasbourg ch . Lßvrault.  1 .81.6.

8 . ( 156 Seiten .) ( Ist ganz gegen die Trennung der

Mcdiziu von der Chirurgie .) >y

9ter Jahrg.  T
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Kommission , deren Personale *) Sie gleich Seite 4
der Denkschrift verzeichnet finden , war einstim¬
mig über die Notwendigkeit , die Ausübung der
Arzneikunst einer strengern Polizei zu unterwer¬
fen , die Lehranstalten unter Aufsicht zu bringen,
die Aufnahmen schwerer zu machen , die  Collegia
viedica  im ganzen Keiche — und in Paris die ehe¬
malige  Societe royale de Medecine  und die  Acade-
mit royale de Chirurgie  wieder herzustellen . Als
es aber darauf ankam über den Hauptpunkt , die
Trennung der bisher vereinigten Medizin und Chi-

*) iglicdev der Kommission waren Grosbois , Stnats-
ratli und Präsident der Kommission,  Laporte - La-

ianss , Staatsrath,  Lefaivre , königl . Leibarzt,  Le-

iroux , Dekan der Fakultät,  Portal , Mitglied d . In¬
stituts und Prof . am  College de France , Coste , er¬

ster Arzt der Armeen und des Invalidenliauses,  BeAU-

chesne , vormals Oberarzt des Militär - Hospitals

zu Paris und konsult . Arzt des Königs , P.  Eltiee,

erster königl . Leibchirurg , Valentin , von der ehe¬

mal . A.kademie der Chirurgie , Ritter vom Oidcn d.
heil . Michael , Deschamfs , Oberwundarzt der Cha-

rite,  Boter , Oberwundarzt der Charite,  P  ofessor

der Fakultät der Med . , Dupuytren , Oberwundarzt

des Hotel - Dieu , Professor der Fakultät,  Barbier ,

Oberwundarzt d . Militär - Hospitals zu Val - de - Grace,

Biron , Adjunkt des Oberarztes d . Invalidenhauses,

Leveille , Arzt der Gefängnisse des Seine - Departe¬
ments , Sekretär d . Kommission.



— 291 —

rurgie , sowohl In der Ausübung , als auch im Unter¬
richte , zu stimmen , welches , wie es scheint der
geheime Grund der Ernennung der Kommission
und se 'bst der Auswahl der Mitglieder war , so zer-D ~
fielen die Meinungen nach den beiden entgegenge¬
setzton Polen , und da an keine Vereinigung dersel¬
ben zu denken war , so kam es wie bei dem ehe¬
maligen Reichstage zu einer  Itio in partes  und die
Kommission trennte sich . — —

oleiSe, Ssd,

Von den 16 Mitgliedern stimmten nur 14 , in¬
dem die beiden Siaatsräthe als Nichtarzte sich in
dieser Sache nicht befugt hielten . Von den übri¬
gen waren 8 für die Trennung und 6 für die
Beibehaltung des gegenwärtigen Zustandes  mu~
tatis mutandis.  Diese 6 waren  Boyer , Leroux,
Dupuytren , alle 5 Professoren der jetzigen medi¬
zinischen Fakultät und  Coste , Biron , ehemals  Me-
decins eu chef de l 'armee  und  Inspecteurs generaux
du Service de saute,  nebst  Leveille . Die andern
8 , den  Fere  Elysee  an ihrer Spitze , meist Greise,

— ■— laudator temporis acti
Se puero , ceusor castigatorque minorum ,

die ehemals Mitglieder der  Societe roy . de
Medecine  oder der  Acad . de Chirurgie  Waren , wie
Portal , Deschabips , Beauchesne  etc . , oder die
mit scheelen Augen auf die Professor - Stellen , die
sie nicht besetzten , hinblickten , oder endlich die

T 2
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erst wieder aus dem Auslande zurückgekehrt , alles
unbedingt verwerfen zu müssen glaubten , was wäh¬
rend ihrer Abwesenheit in ihrem Yaterlande ge¬
schehen ist . Diese 8 waren alle einstimmig , näm¬
lich das Neue zu stürzen , und das Alte wieder
herzustellen . Die andern hingegen , einig über den
Grunds tz der Vereinigung , trennten sich in Rück¬
sicht auf die Modifikationen in verschiedene Par¬
tien , wovon jede einen eigenen Plan einreichte.

CtsTE,  Biron  und  LeveiIle  entwarfen den

Seite 50 — 36 der Denkschrift angeführten Plan;
Eeroux  und  Dupuytren  schlugen die Seile 36 — 41
dargestellten Modifikationen vor , und  Boyer  allein
für sich lieferte das Projekt S. 41 — 47. Die 8
andern , stolz auf ihre Majorität , kehrten sich nicht
an diese Plane , sondern gaben im Namen der Kom¬
mission ein Memoire ein , welches  Marquais  ver¬
fertigte , worin sie zuerst das Fehlerhafte der neu¬
en Fakultäten , die grofsen Kosten , welche sie dem
Staate verursachen , die Vortrefflichkeit und Wohl¬
feilheit der alten Institute recht klar auseinander¬
setzen , über die Mitglieder der Fakultäten tüchtig
schimpfen , und dann »in Erwägung dafs , da die
jetzigen Fakultäten in den Revolulions - Stürmen
entstanden sind , sie nothwendig die Spuren ihres
leidigen Ursprungs tragen , und da , um sie mit den
jn narchisihen Anstalten in Einklang zu bringen,
man sie Veränderungen unterwerfen müsse , deren
sie unfähig sind « ihr  Votum  dahin äußern , dafs
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die alten Anstalten wieder herzustellen
s e i e 11, deren Nutzen um desto sicherer
wäre , da er durch die Erfahrung von
J a hrhunderten Bürgschaft habe . Zugleich
ist ein vollständiges  Projet de Loi  beigefügt.

Dieses Memoire ist in der That ein interessan¬

tes Aktenstück , wegen der Art der Beweise , und
icli hätte sehr gewünscht , ein Exemplar bei¬
legen zu können . Allein es scheint , als sei es nicht
im Buchhandel , sondern vom Minister an die De-
putirlen vertheilt worden , so dafs ich nur ein Ex¬
emplar zur Durchsicht bekommen konnte . Sie fin¬
den übrigens einen genauen Auszug daraus in  Le-
veille 's Denkschrift Seite 16 — 24 , welche zu ei¬

ner Zeit herausgegeben worden , als der Plan noch
nicht publizirt war.

Der Plan der Kommission trug aber schon in
seiner Abfassung so viele Elemente des Scheiterns
in sich , dafs er auch wirklich im Publikum gera¬
de die entgegengesetzte Wirkung hervorbrachte,
und , wie ich aus Briefen weifs , ganz beseitigt wor¬
den ist . Die Reorganisation der medizinischen Fa¬
kultäten wird daher nur die Veränderungen herbei¬
führen , welche die unläugbaren Mifsbräuche , die
sich in ihre Einrichtung geschlichen haben , ein¬
stimmig zu fordern scheinen . Diese Reorganisa¬
tion ist aber der allgemeinen Organisation des öf¬
fentlichen Unterrichts untergeordnet , die den De-
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putirten bei cler nächsten Sitzung vorgelegt werden
Wird . Ich überhebe mich also auch in die Kritik

dieses Plans einzugehen , welche freilich den Geist
der Majorität in einem mit dem Geiste des Zeit¬
alters ziemlich abstechenden Lichte darstellen

müfste.

F . . . .

Salzburg den 12 . Februar 1816.

Als im September 1810 das Herzogthum Salzburg,

ein Theil des vormaligen k . k . Hausruckviertels
und das k . k . Innviertel an die Krone Bayern abge¬
treten wurden , sind zufolge einer allerhöchsten

Verordnung vom 25slen September 1810 ( Reg.
Blatt . St . XLVII . , die Territorial - Eintheilung des

Königreichs betreffend , Seite 809 u . s . w .) dem neu
konstituirten Salzachkreise vom bisherigen , die

Landgerichte Simbach , Burghausen , Traunstein und
Reichenhall , das Landgericht Ritzbiihel vom bishe¬
rigen Innkreise , das Fürstenthum Salzburg und
Berchtesgaden mit Ausnahme des an den Innkreis
übergehenden Zillerthals , und das bisherige Inn¬
viertel nebst dem abgetretenen Theile des Haus¬
ruckviertels , mit Ausnahme dessen , was dem Un¬

terdonaukreise zugetheilt wurde , eingewiesen  wor¬
den.
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Durch diese allerhöchste Zuweisung ist der

Salzachkreis aus 33 Landgerichten (mit Einschluß»

des zum Landgerichte Thalgau eigentlich gehören¬
den königl . Fürst von Wendeschen Herrschaflsge-
richt Mondsee ) und den zwei Polizei -Kommissaria¬

ten Burghausen und Salzburg konslituirt worden,
welche zusammen eine Bevölkerung von beinahe

400,000 Menschen in sich fassen . Im Jahre 1814

wurde das Landgericht Kilzbühel mit Tyrol an

Österreich abgetreten , hingegen kam das ebenso

bedeutende Landgericht Zell am Ziller zum Salz¬
achkreise.

Das Resultat der im Salzach kreise während 5

Jahre vorgenommenen Schu tz blättern i m p fu n g

(allerhöchste Verordnung vom 26ten August 1807,

Reg . Blatt Stück XXXIX und XL1 , welche in die¬
sem Jahrbuche der Staatsarzneikunde , lsten Bande,

Seite 109 u . s . w, , und zusammengestellt im Salz¬

ach - Kreisblatte vom lsten Mai 1811 , Stück 55 zu

linden ist ) liefert der beifolgende summarische

Konspekt , dem einige Erläuterungen beigefügt
werden.

Übrigens geht aus diesem Konspekte hervor,
dafs im Salzachkreise in fünf Jahren zwar 69,160

Kinder geimpft , von diesen aber nur 53,718 mit Er¬

folg vakzinirt worden , und 5072 öfters ohne Er¬

folg Geimpfte (Bemerkungen  sub f .) nicht mehr zu
vakziniren seien . Es wurden daher 58,790 vor

der Blatternpest geschützt auerkannt.
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Seit der Einführung der gesetzlichen Schutz¬
blatternimpfung hat im Salzachkreise keine Blat-
ternepidemie mehr geherrscht , und wenn sich gleich
die Pocken vor dem ersten Beginnen der allgemeinen
Impfung im Februar 1611 in den Landgerichten Haag
und Grieskirchen in einigen Pfarreien zeigten , so
wurde doch die fernere Verbreitung derselben
durch die sogleich vorgenommene Privatimpfung
aller annoch gesunden Pöckenfahigen , und Vorkeh¬
rung strenger polizeilicher Mafsregeln bald abge¬
balten.

So sehr auch der gröfsere Theil des Landvol¬
kes im ersten Jahre gegen die Schutzblatternim¬
pfung eingenommen war , wie dieses die vielen
(1590 ) Widersetzlichen zeigen , so sind doch die
Vorurtheile gegen sie theils durch Belehrungen,
theils durch eigene Überzeugung von der Nützlich¬
keit der Impfung schnell besiegt worden , worüber
die 2 ,667 geimpften nicht Impfpflichtigen (Bemer¬
kung c und d) und die von Jahr zu Jahr abgenom¬
menen Widerspenstigen den beruhigendsten Beweis
liefern.

Dr.  Joseph v . Bartsani,

k . b . Kreis - Medizinalrath.
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der im Salzachkreise vom Jahre 1811 bis 1815 vorgenommenen gesetzlichen Schutzblatternimpflingen.

Zahl
Zahl d er Geimpften. Zahl de r nicht geimpften Poc e n fähige n.

Jahr e. der

Pochenfä liigen.

In

öffentlichen

Impfungen.

In

Privatimpfun-

gen.

Mit

Erfolg.
Ohne Erfolg

aber nicht

wieder zu im¬

pfen.

Ohne Erfolg
und wieder zu

impfen.

Seit dem lsten
Juli der unten

angegebenen
Jahre impf¬

pflichtig.■

Seit dem lsten
Juli der unten

angegebenen
Jahre nicht

impfpflichtig.

Wegen zu
frühen Alters.

Wegen Krank¬
heit.

Wegen  Wider¬
setzlichkeit.

Summe

aller nicht ge¬

impften Pok-

kenfahi <2;en.D

S u nr m e

aller für das nächst

Impfungsjahr verblei
benden Individuen.

1811 42,747 18,863 2506 17044 928 3397 16855 4514 15,035 4753 1590 21,378 24,775
1812 30,343 12,770 496 9226 1746 2294 8248 5018 13,880 2716 481 17,077 19,371
l8l3 27,697 11,678 288 8736 1167 2063 6236 5730 14,156 1335 240 15,731 17,794
1814 26,452 10,428 185 8581 686 1346 5598 5015 14,356 1139 344 15,839 17,185
1815 26,521 11,638 3o8 10131 545 1270 5556 6390 13,681 723 171 14,575 15,845

Summe 153,760 65,377

3,783

3783 53718 5072 10370 42493 26667 71,108 10,666 2826 84,600

10,370

94,970

84,600 *
153,760 69,160 69,160 84,ti00 94,970

a . Unter den Poclenf 'ähigen werden alle jene Kinder verstanden , welche noch der Gefahr der zu
Uberstellenden Blatternpest ausgesetzt sind.

b . Impfpflichtig sind diejenigen Kinder , welche seit dem lsten Juli des gesetzlichen Impfjahres das
dritte Lebensjahr bereits erreicht haben.

0. Impffähig (d . i . noch nicht impfpflichtig ^ sind jene Kinder , welche im gesetzlichen Impfjahre das
dritte Lebensjahr noch nicht erreicht haben ; daher ti u den auch

d . die wegen zu frühen Alters ungcimpften Impffähigen , weil sie nach dem Gesetze hierzu nicht ver¬
pflichtet sind , zur Impfung nicht angehalten.

e . Die wegen Krankheit nicht Geimpften sind solche Impfpflichtige , die sich entweder deshalb legi-
timirt haben , dafs sie zur Impfung nicht erscheinen konnten , oder solche , die , wenn sie gleich bei der Impfung
erschienen sind , durch den impfenden Gerichtsarzt aus eben dieser Ursache von der Impfung dispensirt wurden.

f . Jene ICiuder , weiche ohne Erfolg geimpft , und vom Impfarzte als nicht wieder zu impfen , d . 1.
vor der Blatternpest geschützt , anerkannt wurden , sind solche , bei denen sich in der Kontrolle nach einer

dreimaligen fruchtlosen Impfung Blattern - oder Impfnarbon zeigten , z . B . au jenen geimpften Kindern , wel¬
che zur frühem Kontrolle nicht erschienen sind , oder bei derselben abgekratzte Inrpfpusteln hatten.

g . Unter die ohne Erfolg Geimpften und zur nochmaligen Impfung erklärten Kinder gehören alle
jene , welche das erste - und zweitem *! , auch noch öfters , wenn die unter f . angegebenen Merkmale sich
nicht vollends beruhigend erwiesen hatten , ohne genügende Wirkung geimpft wurden.

h . Unter die Summe der nicht geimpften Pockenfälligen gehören dann jene impffähigen und impf-
pflichtigen Kinder , welche wegen zu frühen Alters , wegen Krankheit und Widersetzlichkeit nicht geimpftwurden . Ebenso sind

i . alle jene Pockenfähige in der Summe der für die nächste Impfung verbleibenden begriffen , welche
aus obigen drei Ui Sachen nicht geimpft , zusammengesetzt mit jener Summe , welche ohne Erfolg vakzinirt
wurden und wieder zu impfen sind ; woraus sich ergibt , ilafs im Jahre l8i6 nur 15,845 Pockenfä¬
hige zu impfen sind , indem die übrigen in den früheren Impfungen mit Erfolg inokttlirt , oder bei den
Kontrollen , obgleich die Impfung keine Wirkung hatte , von einer fernem Vakzination freigesprochen wurden.
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Frankfurt am 7ten Juni l8l5.

Xm Falle Sie etwa im nächst erscheinenden Bande
des Jahrbuchs der Staatsarzneikunde auf den be¬
reits im sechsten Bande (Seite 576 fgd .) berührten,
für gerichtliche Medizin so wichtigen Gegenstand
»über die fragliche Zeit des Todes vor der Geburl«
zurückkommen sollten , nehme ich mir die Freiheit
eines Seitenstücks der von  IIenke  mitgetheilten Be¬
obachtung , über Zeichen von Fäulnifs bei
einem lebend gebornen Kinde , zu erwäh¬
nen , das mir hier selbst vorgekommen ist . Ich
wohnte im April 1814 der verhältnifsmäfsig leicht
und schnell , bei völlig normaler Kindeslage , von stat¬
ten gehenden Entbindung einer gesunden und ro¬
busten , seit einem Jahre verheiratheten , Erstgebä¬
renden bei , welche , nachdem sie , im Anfange des
achten Monats schwanger , von ihrem , 20 Stunden
von hier entfernten , Wohnorte acht Tage zuvor die
hiesige Messe besucht und sich beim täglichen Ein¬
kaufen sehr ermühet hatte , nach mehrstündigen
Wellen einen , zwischen 7 und 8 Monate stehenden,
männlichen Fötus gebar , dem eine ungeheuere Men"
ge von Fruchtwasser theils voranging , theils nach¬
folgte . Das Kind wurde lebend geboren , athmete,
schrie , öffnete Mund nnd Augen , bewegte seine
Glieder , konnte schlucken , hatte regelmäßigen
Herzschlag und gehörige Körperwärme — dabei
aber waren die Schädelknochen an ihren Bändern
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»ehr übereinander geschoben , dadurch die Fontanel¬
len sehr verkleinert und zugleich eingesunken , die
Haut des Schädels war gerunzelt und schlaff , der
Umfang des Kopfes sehr vermindert ; die sehr weis¬
se und blutleere Haut des Körpers zeigte auf dem
Bauche und der vordem Fläche der Schenkel graue
Flecken , und am rechten Ohre , dem rechten Zei¬
gelinger und der rechten Ferse war die Oberhaut
von dem darunter liegenden braunrothen  Corihm
abgetrennt , und liefs sich mit den Fingern noch
weiter abziehen . -— Eine Viertelstunde nach der

Geburt wurde das Kind ohnmächtig , scheintodt,
und starb eine halbe Stunde später unter meinen
YYiederbelebungs -Versuchen . Am folgenden Morgen
zeigte es offenbare Spuren von Verwesung . Die
Sektion wurde mir nicht gestattet . — Soweit meine
Kenntnifs über diesen Fall , der mir wenigstens die
freiwillige Abtrennung der Oberhaut als ein triig-
Jiches Merkmal des Todes darstellte.

Lucae.

Frankfurt a . M . den 26slen Juli 1815,

-r
enn ich in einem meiner letzteren Schreiben

an Sie Ihnen die Erzählung eines mir vorge¬
kommenen Falles mittheilte , der mir die Zu¬

verlässigkeit eines bisher für untrüglich gehaltenen
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Kennzeichens des wirklichen Todes sehr zweifel¬

haft machte , so erlaube ich mir in dem gegenwar¬

tigen Briefe , Sie auf eine dem praktischen Arzte

bei Sterbenden häufig vorkommende , aber , soviel

ich mich in diesem Augenblicke erinnern kann,

noch wenig oder gar nicht beachtete und des Be¬

merkens werth gefundene Erscheinung aufmerksam
zu machen , die ich in meiner praktischen Lauf¬

bahn in allen Fällen , wo ich Augenzeuge der letz¬

ten Lebensaugenblicke eines Kranken und seines

Hinscheidens gewesen bin , immer wahrzunehmen

Veranlassung fand , und die , als ein steter Vorläu¬

fer der anfangenden Verwesung einer Leiche , sich in

meinen Augen als ein ziemlich zuverlässiges Me rk-
m a 1 des wirklichen Todes charakterisirt .e.

Ich meine den schnellen und sichtbaren Übergang der
blassen bleichen Haut - und Gesichtsfarbe eines

Kranken in den letzten Stunden und bisweilen Au¬

genblicken des Lebens in eine blaue , blaurothe,
violette oder schwärzliche , dieser mit dem Augen¬

blicke der letzten Ausathmung in eine gelbe , wahr¬

haft ikterische , und dieser letztem wieder nach

etwa einer halben oder ganzen Stunde (nach dem

Hinscheiden ) in die gewöhnliche livide Farbe eines
Kadavers . In allen Fällen eines natürlichen Todes

(wo nicht bedeutende Verblutungen vorhergegangen

waren ) beobachtete ich als Augenzeuge der Todes¬

szene jene dreimalige Metamorphose der Hautfar¬
be ; nach akuten Krankheiten deutlicher und schnel¬

ler aufeinander folgend , als nach chronischen , am
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Deutlichsten bei  niorbis acutissimis , z . B . Apo¬

plexien ; an Männern deutlicher als an Weibern;
gleich deutlich in allen Altern . Die nächste Ursa¬

che dieser Erscheinung scheint in der in den letz¬
ten Stunden oder Augenblicken des Lebens (nach
Verschiedenheit der Gattung und des Sitzes der

Krankheit früher oder spater' 1 eintretenden und nach
dem Hinscheiden noch einige Zeit fortdauernden
Entmischung der Blutmasse ihren Grund zu haben.
Hier sind wir nun erst bei Annäherung des To¬

des eine Vernichtung des Chemismus der Respiration

und eine dadurch begründete , durch die blaue Far¬
be sich beurkundende , allgemeine -Venosität der ge-

sammten Blutmasse mit grjöfserem relativen Her¬
vortreten ihres Kohlenstoffs , — dann im Augen¬
blicke dieses Todes selbst eine Vernichtung auch

des Mechanismus der Respirat ion Aufhören des
kleinen Kreislaufs , und ein damit verbundenes,
durch die gelbe Hautfarbe sich darthuendes,
Freiwerden und Hervortreten des an Wasserstoff
so reichen Serums des Blutes sowie ein nach den

Gesetzen des todten Chemismus eintretendes Aufge¬
löstwerden des Kohlenstoffs in jenem Wasserstoffe

anzunehmen berechtigt . Dieses geht dann endlich,
da mit der Veränderung der gelben Hautfarbe in

die livide unter allmähligem Abnehmen der Körper¬
wärme schon ein anfangender Leichen "erucli sichu  D

einstellt , in die allgemeine Zersetzung des Organis¬
mus (wobei nothwendig die festen Theile die letz¬

ten sind ) über , die dem gelb gefärbten Körper
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die bekannte livicfe Leichenfirbe ertboilt . Das mit

dem Ubergange der gelben Farbe in die livide (sit
venia verbo)  konstante Eintreten bemerkbarer Spu¬
ren anfangender Verwesung liefs micb jene Farben¬
veränderung stets als ein i auch durch genaue
Untersuchungen bestätigtes ) zuverlässiges Kennzei¬
chen des wirklichen Todes betrachten , und na¬
mentlich galt mir die gelbe Farbe immer als ein
Zeichen des erst kurz vorher erfolgten Hin¬
scheidens . Jedesmal aber sähe ich auf eine gehö
rige Folge jener verschiedenen Farben ; eine
einzige beständig bleibende Farbe der Haut war
mir nie . zuverlässig genug , um nicht die deutliche
Verwesung zu meiner Versicherung von der Wirk¬
lichkeit des Todes langsam abzuwarten . Ob bei
dem Übergange eines lebendigen Gliedes in Gangrän
und Sphacelüs die Haut des Gliedes eine gleiche
Farbenveränderung erleide , kann ich aus Mangel
an chirurgischen Erfahrungen nicht bestimmen.
Das hier erzählte Phänomen beobachtete ich kon¬
stant immer nach Krankheiten . Wahrscheinlich aber
ist dasselbe nach Verschiedenheit des Individuums
und seiner Krankheit noch besondern Modifikatio¬
nen unterworfen , und ich theile Ihnen deswegen

diese Beobachtung zu gefälliger ferneren Prüfung
mit . Vielleicht dafs wir auf diesem -Wöge zur Auf¬
findung eines in  praxi  brauchbaren  signi patlio-
gnomonici  des wirklichen Todes gelangen können.
Die Bearbeitung einer Physiologie unsers reproduk¬
tiven Lebens , die mich schon längst beschäftigt,



— 302 —

macht mich im Allgemeinen wegen der in dieselbe
gehörenden Geschichte des natürlichen Todes auf
die Phänomene der Auflösung unsers Organismus
sehr aufmerksam , daher ich solchen Beobachtungen

gegenwärtig allen Fleifs widme.

lücae.

U eh e r die Ein 10 irkun g der I p ekaku an ha

a uf den Br echw e i n s k ei 11, zu m a l in g e -
r ich tlich - m e d i ziliischer II i ns i c h b. Von

C. L.  Gaertne « , Apotheker in Hanau.

Düring *) bemerkte , dafs der Aufgufs der Ipeka¬

kuanha , wenn bei seiner Bereitung nicht grofse
Sorgfalt angewendet werde , dem Brechweinsteine
die brechenerregende Kraft benehme.

Nach meinen Erfahrungen erleidet der Brech¬
weinstein durch die Ipekakuanha stets eine Verän¬

derung in seinen Bestandtheilen . — Eine legale che¬
mische Untersuchung , die ich mit einer Flüssigkeit
vorzunehmen hatte , welche zur Hälfte als Brech¬

mittel genommen worden war , lieferte mir hierzu

*) S. TnoMMSDORrr'i Journal der Pharmazie . Bd. 14.
Heft 1. S. 249.
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weitere Belege , und führte zu folgendem für Pr ii-
fungen der Art wichtigen Resultate.

Die I p e k a k u a n h a , in dem gewöhnli¬
chen Verhältnisse mit der A u f 1Ös u n g
des B rech Weinsteins zum Brechmittel
verbunden , ändert die Natur dieses S a 1-
zes dahin ab , dafs das Spiesglanzoxy-
d u 1 in demselben von der Hahnemann ' -

sehen We i nprobe nicht mehr , wie es
aufserdem der Fall ist , in der Farbe des
Gold schwefeis , sondern in jener des Ei¬
dotters niedergeschlagen wird . Diese
Farbe ist beständig , so lange der Nie¬
derschlag noch feucht ist . Bringt man
diesen in die Wärme — es sei nun mit

der Flüssigkeit , aus der er entstand , oder
von derselben getrennt auf einem Filter
— so verändert sich die dottergelbe
Farbe in jene des Goldschwefels.

Obgleich die lichte - schwefelgelbe Farbe des
Niederschlags , den die Hahnewann 'scIic Weinprobe
in der Auflösung des Arseniks hervorbringt , sich
von jener des Präzipitats , welchen der Brechwein¬
stein unter den oben angeführten Bedingungen lie«C t) u

fert , unterscheidet , so dürfte dennoch in dunkel¬
gefärbten Flüssigkeiten dieser Unterschied nicht so
bemerkbar seyn . Es ist daher der Sicherheit we¬
gen erforderlich , Niederschläge der Art gelinde
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zu erwärmen , um durch die Einwirkung dieser

Operation auf deren Farbe nähere Merkmale lür
das in denselben enthaltene Metall zu erhalten.

Breslau im April 1815.

So sehr ich in diesem Aligenblicke noch an

der Möglichkeit des Athmens zweifle , bevor der
Kopf der Frucht geboren ist , so bleibt dies doch
nur Privatansicht ; und in der Fassung eines Kri¬
minal - Urtheiles würde mich nicht diese bestim¬

men , sondern einzig das ungleich überwiegende
Anselten eines  Knape , Osiander , VV. ,j.  Schmitt

u . a . Dagegen , so gern ich nach meiner theoreti¬
schen Ansicht widersprechen möchte , so zwingen
mich docii die vollendeten  OsiANDER 'schen u . a.

Beobachtungen , anzuerkennen , dafs ein Kind , des¬
sen Kopf geboren ist , wenn auch Brust und Un¬
terleib in den Geburtstheilen sich noch befinden,

einzuathmen vermöge.

Da nun die Kriminalisten durch allgemeine ge¬
setzliche Vorschriften schlechthin angewiesen sind,

von einer sichern Erhebung des Thafbestandes , be¬
sonders in Todesurtheilen , auszugehen , und durch
jene Erscheinungen der positive Werth der Lun¬
genprobe nicht wenig erschüttert ist : so achte

ich es für llichterpllicht , dafs in der gegenwärtigen
Lage
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Lage der Sache keihesweges ein Todesurtheil ir¬
gendwo gefällt werde , wo die Vorderfrage über
Lebendgeborenheit des Kindes entweder ganz aus-
schliel 'slich , oder wenigstens in der Hauptsache,
auf der , in ihrem positiven Werthe allzu unsicher
gewordenen , Lungenprobe beruht . (Ich sage : Lun¬
gen probe ! denn dafs die einseitige , handwerksmäs-
sige Schwimmprobe nicht genügt , ist vorlängst ent¬
schieden .) INur lasse man ebenderselben ihren ne¬
gativen Werth zur Vertheidigung der Unglücklichen
vor der Hand noch ganz ungekränkt *) .

Wenn einmal entschiedener Weise der Werth

der Lungenprobe gesunken ist , so mufs auch die
Gesetzgebung sich umbilden.

Ehe dieser wichtige Schritt geschieht , wird es
Pflicht der Staaten , von oben herab eine endliche
Entscheidung der physikalischen Vorderfragen her¬
beizuführen,

A . Über den positiven Werth der Lungen¬
probe.

*) Beobachtungen des Sinkens der Lungen von Kindern,

welche nach der Geburt athmeten und schrieen , spre¬

chen auch gegen den negativen Werth der Lungenprobe,

d . h . gegen das einzige Mittel fiir die Unglücklichen,

welche des Kindermordes bezüchtigt sind , einen si¬
chern Beweis ihrer Unschuld zu führen,

9tcr  Jahrg . G
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a . Solange die Stimmen blofs zufällig , und wie
es das Bedürfnifs der Mittheilung bei Gelehr¬
ten bestimmt , gesammelt werden , bleibt die
Entscheidung nicht nur immer noch weit ver¬
schoben , sondern es bleiben auch , nach gemei¬
ner menschlichen Schwäche , die Einzel - Stimmen

für und wider noch halb und halb partheiisch.
Ein alter Praktiker wird sich geschmeichelt fin¬
den , der gelehrten Welt ankündigen zu kön¬
nen , wieviel Hunderte der Geburtsfälle von
ihm geleitet worden sind , ohne einen Laut zu
vernehmen . Ein junger Mann wird sich kin¬
disch freuen , der gelehrten Welt so wohlfeilen
Kaufes sicii vorzuführen , dafs er verkündet,
irgend ein Kind vor der Geburt schreien oder
wimmern gehört zu haben — wohl oder übel.

b . Dagegen schlage ich vor , weil ohnedies bei
jeder guten öffentlichen Entbindungsanstalt
Listen geführt , und zu seiner Zeit an hö¬
here Behörden eingereicht werden müssen,
überall zu befehlen , dafs auf den geleisteten
Amtseid in jedem Falle , wo Einatlnnen
während der Geburt bemerkt werde , solches
mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit zu
beobachten sei ; hierüber in den Listen die ge¬
naueste Notiz zu geben , was und wie beobach¬
tet worden ? Alle Fälle aber , wo hiervon keine

Notiz gegeben wird , als solche gelten zu las¬
sen , in welchen keine Spur eines Athmens vür
vollendeter Geburt wahrgenommen worden.
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Wenn jährlich unter öffentlichem Ansehen die¬
se auf Amtseid gemachten Beobachtungen ohne
allen Gewinn für den Beobachter bekannt ge¬
macht werden , alsdann erreichen wir gewifs
bald ein sicheres Resultat.

B . In Absicht des negaliven Werthes der Lun¬
genprobe würde ich rathen , dafs von oben herab
befohlen würde , wo es irgend die Gelegenheit er-
gibt , dafs ein lebend gebomes Kind sezirt
würde , und dessen Lungen untersinken sollten,
den Fall  ex officio  mit höchster Treue , und allsei-
tigster Bestimmtheit , an die Behörden authentisch
einzuberichten.

Ist nun Stoff genug gesammelt:

A) den positiven Werth der Lungenprobe zu
vernichten , so würde die gesetzgebende
Macht nicht nur eben jenes vorläufige Regu¬
lativ (S. 504 u . 505 .) als ausdrückliches Gesetz
aufzustellen haben , sondern auch die Stra¬
fen noch mehr zu vermindern und zu er¬
leichtern , wo etwa die Lebendgeborenheit
des Kindes allein auf der Lungenprobe be¬
ruht ;

, B) ja vielleicht sogar den negativen Werth
der Lungenprobe zu schwächen . Alsdann
würde ich rathen und demüthlg bit¬
ten , die Todesstrafe gegen Kindermörde-
rinnen ganz aufzuheben , weil diese ihres
vornehmsten Verlheidigungs - Grundes be¬

ll 2
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raubt werden , und einem Justizmorde
nie und nirgends genug entgegen gearbei¬
tet werden bann.

Jemelir die Lungenprobe durch neuere Erfah¬
rungen unsicher gemacht wird , desto kräftiger soll¬
ten sich alle denkende Arzte und Physiker aus
Liebe zur Sache und zur Wissenschaft , aus Liebe
für Menschheit und Recht , selbst in den mühsam¬

sten Versuchen anstrengen , dal 's neue Mittel und

Wege erfunden würden , um mit mehr Sicherheit über
Lebend - oder Todtgeborenheit eines Kindes zu ent¬
scheiden . Ich mache hier einen kühnen Vorschlag!

Alle gediegene Physiker belieben zuerst eine Reihe
der treuesten und genauesten chemischen Un¬
tersuchungen über die Beschaffenheit des Blutes
lebendgeborner und todtgeborner Kinder aufzu¬
stellen ; besonders:

1) über Mangel oder reiches Daseyn der
Phosphorsäure,

2) ebenso des Oxygens,

5) sowie des Faserstoffes,

4) über mehr oder weniger Gerinnbarkeit der
Lymphe,

5) über die Beschaffenheit des Blutkuchens —
gröfsere oder geringere Festigkeit und Farbe
desselben.

Ich weifs zwar wohl , dafs auch diese Beschaf¬

fenheiten des Blutes vom Athnien abhängen . Da
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aber diese sich doch nicht so lirschnell bilden kön¬
nen , wie die nächsten Produkte des Einath-
mens , so würden für solche Falle , wo die letzteren
nach der neuesten Theorie und Erfahrung kein si¬
cheres Resultat mehr geben , dennoch die chemi¬
schen Untersuchungen der Bluimasse manchen
wichtigen und entscheidenden Aufschlufs gewähren.
Ich bitte um vielfache Privatversuche , was meine
kleine bedeutungslose , aber ehrliche Stimme nur
vermag ! Sind diese eine Zeitlang fortgesetzt ; zu¬
letzt könnten sie sich zu höchst gemeinnützigen ge¬
richtlichen Proben erheben . Das hohe Bedürfriifs
der Kriminal -Justiz verleihe meinem Vorsatze Segen
und Gedeihen ! Alsdann hätte ich nicht fruchtlos
geschrieben , ja warlich nicht vergebens ge¬
lebt !

Meister.
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